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Schuler, Berichterstatter: Das ist die letzte Differenz.
Ich hoffe, wir brauchen zu ihrer Bereinigung resp. zur
Beschlussfassung darüber nicht mehr allzuviel Zeit. Ich
möchte das Meinige dazu beitragen. Ihre Kommission
empfiehlt Ihnen Festhalten am ursprünglicher! Beschluss,
nämlich Festhalten an den verschärften Bedingungen,
um in den Genuss der gewöhnlichen Zeitungstaxe zu
kommen. Wir hatten beschlossen, die Voraussetzung von
einem Mindestumfang des Textteils von 25 Prozent, wie
Bundesrat und Ständerat sie vorschlagen, auf ein Drittel
zu erhöhen. Entsprechend wurde dann in Absatz 3 die
Limite, welche zum Hinausfallen aus der Zeitungstaxe
führt, auf ein Fünftel statt ein Achtel festgesetzt.

Neue Argumente sind in der Kommission eigentlich
nicht mehr vorgebracht worden. Ich möchte1 deshalb
lediglich nochmals festhalten: Es geht bei der erhöhten
Anforderung an den Textumfang nicht darum, die
aufläge- oder inseratenstarken Zeitungen zu bestrafen,
sondern nur darum, die Vergünstigung nach Massgabe
der Notwendigkeit zu verteilen. Wenn man davon ausge-
hen kann, dass eine Zeitung im Normalfall nicht mehr
als ein Drittel oder 40 Prozent der .Kosten der
Postzustellung zu tragen vermag — in dieser Gegend
liegt nämlich der neue Kostendeckungsgrad mit den
erhöhten Tarifen —, so wird man deswegen nicht sagen
können, dass überhaupt keine Zeitung in der Lage ist,
mehr als 40 Prozent der Kosten zu decken. Um eine
Unterscheidung zu treffen, sind war auch schon bisher
davon ausgegangen, dass Zeitungen, die im Verhältnis
zum Text einen sehr hohen Inseratenumfang haben, die
also mehr als zwei Drittel Inserate aufweisen, wirtschaft-
lich stärker sind, und dass man von ihnen deshalb
verlangen darf, eine Zeitungstaxe zu bezahlen, die näher
an die volle Kostendeckung herankommt. Wenn Sie dem
Antrag der Kommissionsmehrheit — allerdings hat die
Kommission Festhalten nur mit 5:4 Stimmen beschlossen
— zustimmen, bestrafen Sie niemanden. Sie verlangen
allerdings von den Zeitungen, die mehr als zwei Drittel
des Umfanges der Werbung zur Verfügung stellen, einen
erhöhten Tarif, der vermutlich in die Nähe der vollen
Kostendeckung kommt. Sie beschliessen damit, dass wir
Zeitungen, die wirtschaftlich eine sehr gute Basis haben,
nicht via Posttaxen im gleichen Umfang subventionieren
wie die ändern.

M. Felber, rapporteur: Nous en arrivons à la derniè-
re divergence avec le Conseil des Etats, concernant
l'article 20. Votre commission, par 5 voix contre 4, vous
propose de maintenir la décision que nous avons prise la
semaine dernière; il ne s'agit pas dans cette affaire de
rediscuter la tarification, les taxes postales, mais unique-
ment les 2e et 3e alinéas et plus particulièrement à
l'alinéa 2 de l'article 20, la lettre /. Le Conseil des Etats
propose d'en rester à la première motion, c'est-à-dire que
la partie rédactionnelle représente le 25 pour cent du
journal, alors que le Conseil national avait voté en
faveur d'une partie rédactionnelle qui devait être au moins
de un tiers du journal. C'est là la différence réelle entre
nos deux Conseils; la majorité de la commission estime
qu'un journal qui amènerait plus de! 75 pour cent de son
volume, sous la forme de réclames, ne serait plus un
véritable journal d'information, mais deviendrait tout
simplement une feuille d'annonces. Par conséquent, il ne
mériterait pas d'être taxé de la même manière que les
journaux d'information que nous avons voulu soute-
nir.

C'est pourquoi notre commission, encore une fois,
vous propose de maintenir la décision qui a été prise1 la
semaine dernière.

Angenommen — Adopté

An den Ständerat — Au Conseil des Etats
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Präsident: Wir kommen zum Verfassungsartikel über
Bildung und Forschung sowie zum Bericht über das
Volksbegehren betreffend die Schulkoordination.

Ich beantrage Ihnen, dass die Eintretensdebatte ge-
meinsam für beide Geschäfte geführt wird und dass wir
in der Detailberatung zuerst den Verfassungsartikel be-
handeln und am Schluss zur Initiative Stellung bezie-
hen.

Hofer-Bern: Gegenüber dem vom Präsidenten soeben
vorgeschlagenen Prozedere möchte ich im Auftrag der
SVP-Fraktion dem Rat beantragen, zuerst die Initiative
und dann die Bildungsartikel zu behandeln, nachdem die
Eintretensdebatte über beide Gegenstände gemeinsam
stattgefunden hat, wogegen auch wir nichts einzuwenden
haben.

Worum es uns dabei geht, das ist die Behandlung der
Schulkoordinationsinitiative vor den Bildungsartikeln,
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nachdem die gemeinsame Debatte über das Eintreten
stattgefunden haben wird. Es ist uns bekannt, dass der
Ständerat umgekehrt verfahren ist und soweit wir orien-
tiert sind, dass die nationalrätliche Kommission dieses
Verfahren mehr oder weniger diskussionslos übernom-
men hat. Wir sind der Auffassung, dass sich dieses
Vorgehen im Fall des Ständerates nicht bewährt hat. Die
Folge dieses Verfahrens, das der Ständerat angewandt
hat, war nämlich, dass die Initiative kaum mehr hat
behandelt werden können. Es ist ihr nicht die
Aufmerksamkeit zugekommen, die sie verdient hätte.
Die «Neue Zürcher Zeitung» schrieb nach der Beratung
im Ständerat, ich zitiere: «Der Umstand, dass unser
Parlament bisher nur wenige Volksbegehren in der Form
der allgemeinen Anregung entgegenzunehmen hatte,
macht sich bei der Behandlung der Schulkoordinations-
initiative als Mangel an Erfahrung bemerkbar.» Es heisst
dann weiter noch: «So zeigte sich denn im auf juristische
Korrektheit umsichtig bedachten Ständerat eine gewisse
Unsicherheit, wie nun weiter zu verfahren sei.»

Ich glaube, wir sollten alles tun, um nicht in die
gleiche Lage einer Unsicherheit zu geraten. In einem
Zeitungsbericht über die ständerätliche Behandlung
heisst es: «Mittag war bereits vorbei, als der Ständerat
mit der Debatte über die Schülkoordination begann.»
Es könnte bei unserem Tempo, bei dem wir uns ja
überhaupt fragen müssen, wie lange wir es noch durch-
halten, dann leicht heissen: Mitternacht war schon
vorbei, als der Nationalrat zu der Initiative kam.

Man kann sich also leicht denken, welche Aufmerk-
samkeit der Initiative nach einer langen Debatte über die
Bildungsartikel dann noch geschenkt würde.

Es erhebt sich wohl die grundsätzliche Frage, ob wir
es uns leisten können, eine Volksinitiative im Parlament
mehr oder weniger als «quantité négligeable» zu behan-
deln. Ich glaube, wir können es nicht, wenn wir die
direkte Demokratie und die Mitwirkung des Volkes an
der Gesetzgebung noch ernst nehmen wollen. Mit Recht
haben die Initianten in einem Brief an den Bundesrat,
der ziemlich genau zwei Jahre zurückliegt, am 22. Juni
1970 geschrieben, ich zitiere aus dem Brief des Schwei-
zerischen Initiativkomitees für Schulkoordination an
den Bundesrat: «Das Initiativkomitee ist der Mei-
nung, dass mit dem Volksbegehren, gehalten in der Form
der allgemeinen Anregung, eine Teilnahme aller interes-
sierten Kreise bei der Ausarbeitung des Verfassungstex-
tes möglich ist. Sollten die eidgenössischen Räte die
Initiative entgegennehmen, so könnten auch die sprachli-
chen Minoritäten ihre konkreten Forderungen in den
Text einbauen. Jedenfalls wird mit der Realisierung
unseres Begehrens ein umfassender demokratischer Wil-
lensbildungsprozess ermöglicht, auf dessen Notwendig-
keit nicht speziell hingewiesen werden muss.» Soweit aus
dem Brief der Initianten an den Bundesrat.

Ich glaube, wir können uns das nicht leisten, am
Schluss keine Zeit zu haben, um die grundsätzlichen
Aspekte der Schulkoordinationsinitative zu behandeln,
einer Initiative, die ja doch letztlich in der ganzen
Bewegung, die in die Bildungspolitik gekommen ist, in
entscheidender Weise als Beschleunigungsfaktor gewirkt
hat. Das kann niemand bestreiten.

Damit bin ich beim sachlichen Aspekt. Die entschei-
dende Frage — zumindest eine der entscheidenden Fra-
gen —, über die wir uns in dieser Debatte schlüssig
werden müssen, ist doch die Frage der Bundeskompetenz,
bzw. der Neuumschreibung und Neuverteilung der Kom-

petenzen zwischen Bund und Kantonen in der ganzen
Schul- und Bildungspolitik. Hier kann unserer Ansicht
nach nur durch die Diskussion der Initiative eine klare
Ausgangssituation für die Behandlung der Verfassungs-
artikel geschaffen werden. Nur hier kann sich herausstel-
len, wenn man es vielleicht einmal so ausdrücken darf,
inwiefern wir koordinationsreif sind. Erst wenn über
diese Grundfrage Klarheit herrscht, bzw. sich ein Mehr-
heitswille herauskristallisiert, scheint es uns sinnvoll, auf
die Beratung der Bildungsartikel einzutreten. Wenn wir
umgekehrt verfahren, dann besteht die Gefahr, wie eine
Zeitung schrieb, dass die Probleme der Bundeskompeten-
zen überschattet sein werden von der zu erwartenden
homerischen Redeschlacht über das Recht auf Bildung.
Dieses Problem soll keineswegs bagatellisiert werden,
aber der andere Pfeiler der gesamten Bildungskonzep-
tion, nämlich die Frage der Bundeskompetenzen, sollte
dadurch nicht einfach im Nebel verschwinden. Wir
sollten nicht aus den Augen verlieren, dass die Frage der
Schulkoordination und des besten Weges dahin im
Zentrum der in Bewegung gekommenen Bildungs- und
Schulpolitik stehen, und dem können wir nur Rechnung
tragen, indem wir zuerst die Initiative behandeln.

Ich habe mich in den letzten Tagen mit zahlreichen
Kollegen über diese Frage unterhalten, darunter auch
mit Bildungsspezialisten der verschiedenen Fraktio-
nen, soweit sie mir bekannt waren (vielleicht gibt
es inzwischen neue Bildungsspezialisten). Dabei war
immer wieder die Argumentation zu hören, man könne
doch erst dann zur Initiative Stellung nehmen, wenn man
wisse, was die Bildungsartikel enthalten, also müssten
diese zuerst behandelt werden. Das mag, rein taktisch
gesehen, nicht unvernünftig sein, doch wenn wir verfas-
sungsrechtlich argumentieren, sieht die Sache unserer
Ansicht nach etwas anders aus. Sie wissen: das Volksbe-
gehren ist in der Form der allgemeinen Anregung
eingereicht worden. Der Artikel 121, Absatz 5, der
Bundesverfassung sagt darüber wörtlich: «Wenn ein
solches Begehren in der Form der allgemeinen Anregung
gestellt wird und die eidgenössischen Räte mit demselben
einverstanden sind, so haben sie die Partialrevision im
Sinne der Initianten auszuarbeiten und dieselbe dem
Volk und den Ständen zur Annahme oder Verwerfung
vorzulegen. Stimmen die eidgenössischen Räte dem Be-
gehren nicht zu, so ist die Frage der Partialrevision dem
Volke zur Abstimmung zu unterbreiten, und, sofern die
Mehrheit der stimmenden Schweizer Bürger sich beja-
hend ausspricht, die Revision von der Bundesversamm-
lung im Sinne des Volksbeschlusses an die Hand zu
nehmen.» Beachten Sie: Es würde dabei nicht ein
Ständemehr, sondern nur ein Volksmehr notwendig sein.

Dem Absatz 6 des gleichen Artikels kann entnommen
werden, dass die Bundesversammlung im Falle der Nicht-
zustimmung zu einem Initiativbegehren, das in der Form
eines ausgearbeiteten Entwurfes gestellt wird, einen eige-
nen Entwurf ausarbeiten und Volk und Ständen zusam-
men mit der Initiative vorlegen kann. Daraus wiederum
muss man schliessen, dass bei Initiativen, welche in der
Form einer allgemeinen Anregung gehalten sind — wie
die vorliegende —, kein Gegenvorschlag gemacht wer-
den darf.

Im Falle des Volksbegehrens für die Schulkoordina-
tion legt uns nun der Bundesrat einen sogenannten
Alternativvorschlag vor. Dabei ist deutlich, dass be-
wusst von einer Alternative und eben nicht von einem
Gegenvorschlag gesprochen wird. Man könnte sich nun
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darüber unterhalten — ich will das hier nicht tun —,
inwiefern das verfassungsrechtlich zulässig ist, ob es
nicht mindestens umstritten ist, ob der Bundesrat über-
haupt in diesem Fall eine Alternative hat vorlegen
dürfen. Der Zweck der allgemeinen Anregung ist gerade
der, dass wir — das Parlament — den Initiativtext nicht
wörtlich zu übernehmen brauchen. Es gibt also die
berühmte Bandbreite, von der jetzt schon mehrere Male
in den Couloir-Gesprächen die Rede war und die uns
eben eine Diskussion erlaubt. Der Absatz 5 sagt dazu
klar, die Partialrevision sei «im Suine der Initianten»
auszuarbeiten, d. h. mit ändern Worten, dass wir im
Falle einer Annahme des Volksbegehrens die Postulate
der Initiative in die Bildungsartikel einbauen können.

Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Ich glaube
nicht, dass wir es uns leisten können, die Rechte und Mög-
lichkeiten eines Volksbegehrens, das in der Form einer
allgemeinen Anregung eingereicht worden ist, auszu-
schlagen oder nicht gebührend zu berücksichtigen, und
es muss ja schliesslich auch unsere Aufgabe sein, den
Inhalt der Initiative nach Möglichkeit noch zu verbes-
sern. Aus all diesen Gründen — wir behalten uns vor, in
Ider Debatte noch einmal auf das eine oder andere
zurückzukommen — empfehlen wir Ihnen, die Initiative
zuerst zu behandeln und damit einen Grundsatzentscheid
zu treffen, der für die gesamte anschliessende Bildungs-
diskussion richtungweisend sein kann.

Präsident: Wir diskutieren jetzt über den Ordnungs-
antrag.

Weber-Arbon: Die Materie, mit der wir uns jetzt zu
befassen haben, ist neben der bildungspolitischen Be-
deutung auch unter verschiedenen staatsrechtlichen Ge-
sichtspunkten höchst bemerkenswert. Eine dieser eher
seltenen Situationen besteht darin, dass wir zusammen
mit den neuen Bildungsartikeln für die Verfassung eine
Volksinitiative zu behandeln haben, welche, politisch
betrachtet, die gleiche Materie beschlägt., jedoch in die
Form der allgemeinen Anregung gekleidet ist. Wie ich
orientiert bin, sind in der Geschichte unseres Bundesstaa-
tes seit dem Bestehen des Rechts zur Volksinitiative, die
1891 eingeführt wurde, bis heute 104 derartige Initiati-
ven eingereicht worden; von diesen wurden nur neun in
die Form der allgemeinen Anregung eingereicht, vier
davon allein in den letzten sechs Jahren. Von den sechs,
die bisher von den eidgenössischen Räten zu behandeln
waren, wurden drei verworfen, zwei wurden ungültig
erklärt und eine wurde zurückgezogen. Bereits Herr
Kollega Hofer hat Ihnen den Artikel 121 unserer Verfas-
sung zitiert, insbesondere den Absatz 5, wonach die
eidgenössischen Räte bei einer Initiative in der Form der
allgemeinen Anregung zunächst zu erklären haben, ob
sie mit dieser Initiative einverstanden seien. Ist dies der
Fall, haben die Räte eine Partialrevision auszuarbeiten,
im Sinne der Initianten, wie die Verfassung sagt, und das
Ergebnis Volk und Ständen vorzulegen. Stimmen die
Räte diesem Begehren nicht zu, so ist die Frage der
Partialrevision dem Volk, nicht aber den Ständen zur
Abstimmung zu unterbreiten; bei einer Volksmehrheit ist
dann die Teilrevision der Verfassung durch die Bundes-
versammlung an die Hand zu nehmen.

Es gibt an und für sich drei Möglichkeiten des
Vorgehens, wobei über diese Frage nicht die Bundesver-
sammlung, sondern der Bundesrat zu entscheiden hat.
Entweder findet die Volksabstimmung über die Initiative
zuerst statt und nachher diejenige über die neuen Bil-

dungsartikel, oder umgekehrt, oder aber beide Abstim-
mungen werden gleichzeitig durchgeführt. Es ist dies ein
zwar rechtlich zulässiges, politisch aber nicht empfeh-
lenswertes Vorgehen.

Etwas anders stellt sich die Frage des Fahrplanes für
unsern Rat. Rein chronologisch — darin gebe ich Herrn
Kollega Hofer durchaus recht — müssen Wir zunächst
zur Initiative Stellung nehmen. Heissen wir sie gut — das
ist das Besondere des Initiativrechts in der Form der
allgemeinen Anregung — dann haben wir die Verpflich-
tung, im Sinne der Initianten einen Verfassungstext
auszuarbeiten. Ein Textentwurf zu dieser Materie liegt
bereits vor. Ein derartiges Vorgehen würde bei Gutheis-
sung der Initiative die Pflicht für unsern Rat beinhalten,
ein bestimmtes bildungspolitisches Konzept, vor allem in
Artikel 27bis, auszuarbeiten, das dem Sinne der Initian-
ten entspricht. Ich verweise hier schon auf das Konzept,
welches im Antrag unserer Ratskollegin Uchtenhagcn
enthalten ist. Eine weitere Konsequenz, der sich die
Initianten bei Gutheissung des Ordnungsantrages Hofer
bewusst sein müssen: Wenn die Initiative von den Räten
gutgeheissen wird, so findet darüber überhaupt keine
Volksabstimmung mehr statt. Lehnen wir in diesem
Stadium die Initiative ab, so bedeutet dies unter Umstän-
den ein Bekenntnis zu einem ändern Koordinationsprin-
zip als demjenigen, das der Auffassung der Initianten
entspricht. Oder aber — das war ein Vorgehen, wie es im
Ständcrat entwickelt worden ist und, wie ich zugebe,
auch von der nationalrätlichen Kommission praktiziert
wurde — das Vorgehen besteht darin, dass wir zunächst
den Entwurf des Bundesrates durchberaten und ab-
schliessend Stellung nehmen zur Schulkoordinationsin-
itiative. Enthalten dann, nach Abschluss der Beratungen,
die neuen Bildungsartikel in der Verfassung das, was im
Sinne der Initianten gelegen hat, dann können wir uns
nachträglich mit der Initiative einverstanden erklären.

Etwas ähnlich war das Vorgehen beispielsweise bei
der Behandlung der Materie der Waffenausfuhr, da wir
ebenfalls am Schluss der Gesetzberatung zur Initiative
Stellung genommen haben. Die Situation ist immerhin
staatsrechtlich hier eine etwas andere, müssen wir uns
doch bewusst sein, dass die ganze Politik auf dem
Bereich des Bildungswesens vor allem mit Bezug auf das
Tempo wesentlich beeinflusst worden ist durch diese
Schulkoordinationsinitiative. Ich habe alles Verständnis
dafür, dass die Initianten den Wunsch haben, dass
zunächst über diese ihre Initiative entschieden wird.

Ich würde Ihnen deshalb beantragen, diesem Ord-
nungsantrag von Herrn Hof er zuzustimmen; ich mache
aber nochmals auf die Konsequenz aufmerksam, die
einerseits für unsern Rat darin besteht, dann im Sinne
der Initianten den Artikel 27bis auszugestalten, und die
Konsequenz für die Initiative und ihre Vertreter (wenn
die Initiative von unserm Rat gutgeheissen wird) wird
sein, dass dann keine Volksabstimmung mehr darüber
stattfinden wird.

Müller-Luzern: Herr Weber hat eben auf die Mög-
lichkeit aufmerksam gemacht, eine Initiative in der Form
einer allgemeinen Anregung dadurch zu erledigen, dass
man sie annimmt und dann trotzdem macht, was man
will. Wir haben diese Möglichkeit in der Kommission
diskutiert und uns gesagt, dass es eine Vergewaltigung
der Initiative wäre, wenn wir ihr einfach zustimmen,
ohne zu wissen, ob die Initianten auch die Meinung
haben, wir hätten ganz in ihrem Sinne gehandelt.
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Nun scheint sich eine etwas andere Lage zu ergeben,
denn Leute, die den Initianten nahestehen, wie Herr
Akeret, haben mich beruhigt durch die Erklärung, dass
die Initianten durchaus bereit seien, dem Rat eine
gewisse Bandbreite der Lösungen zuzugestehen. Wenn
nun also der Rat sich grundsätzlich mit den Anliegen der
Initiative einverstanden erklärt — ich glaube, es gibt
keinen Punkt, dem man nicht zustimmen könnte —, und
wenn es uns die Initianten überlassen wollen, die Kom-
petenz so zu verteilen, wie wir es für richtig erachten,
dann gibt es> keine Gründe gegen das Verfahren, das
Herr Hofer vorgeschlagen hat. Wenn uns aber jetzt
durch eine Abstimmung über die Initiative die Möglich-
keit genommen würde, die verfeinerten Anträge vorzule-
gen, dann wäre das Vorgehen natürlich verfälscht. Es
hätte kaum einen Sinn, die Initiative anzunehmen und
damit die Diskussion über andere Anträge auszuschalten.
Ich meine also, wenn der Antrag Hofer so zu verstehen
ist, dass wir hier eine prinzipielle Erklärung über unseren
Willen zur Koordination abgeben und dadurch bekräfti-
gen, dass wir mit der Initiative einverstanden sind, dass
wir aber die Freiheit haben, die Kompetenzen im Sinne
der Kommission oder anderer Anträge zu regeln, könnte
dem Antrag Hofer zugestimmt werden. Hier wäre aber
noch eine Präzisierung notwendig.

Sauser, Berichterstatter: Ohne der Eintretensdebatte
vorgreifen zu wollen, möchte ich mich doch als Kommis-
sionspräsident zum Ordnungsantrag Hofer jetzt äus-
sern.

Ich bin froh, dass Herr Hofer wenigstens nicht den
Antrag gestellt hat, die Eintretensdebatte aufzuteilen und
zuerst über die Initiative eine Eintretensdebatte durchzu-
führen und nachher erst über die Bildungsartikel. Sonst
hätten wir praktisch zweimal eine lange Eintretensdebat-
te. Schon dieser Ordnungsantrag droht ja nun bereits in
eine ziemlich breite Diskussion auszuarten. So wie der
Ordnungsantrag Hofer gestellt ist, müsste eigentlich erst
beim Beginn der Detailberatung darüber entschieden
werden; denn es ist ja unbestritten, dass die Eintretensde-
batte über beide Geschäfte gemeinsam durchgeführt
werden soll. Der Streit geht nur darum: Soll dann in der
Detailberatung zuerst die Initiative drankommen oder
zuerst die Bildungs- und Forschungsartikel?

Wie bereits gesagt worden ist, hat der Ständerat — in
einem ausdrücklichen Entscheid —. beschlossen, dass
zuerst über die Bildungsartikel diskutiert werden solle
und dann erst über die Initiative. In der Kommission
wurde stillschweigend auch dieses Verfahren gewählt,
weil es uns sinnvoller schien, zuerst zu wissen, was nun
das Parlament schlussendlich dem Stimmbürger vor-
schlage und uns ferner die Möglichkeit gegeben schien,
dass aufgrund des Resultates die Initianten dazu gelan-
gen könnten, die Initiative zurückzuziehen. Ich glaube,
diese Aussicht ist hier in unserem Rat eher noch grösser,
weil ja einige Ergänzungsanträge zum Vorschlag des
Bundesrates vorliegen, die es den Initianten erleichtern
sollten, ihren Vorstoss zurückzuziehen.

Ich glaube, die Bemerkung von Kollege Hofer, dass
die Initiative erst nach Mitternacht zur Behandlung
kommen könnte, geht doch etwas weit; denn unser
Präsident hat sicher nicht den Ehrgeiz, das Geschäft
heute, koste es, was es wolle, in einer Nachtsitzung zu
Ende zu bringen. Wir werden auf alle Fälle den morgi-
gen Tag noch dazu in Anspruch nehmen müssen und die
nötige Zeit aufwenden können, über die Initiative in

Kenntnis des Beratungsresultates der Bildungsartikel zu
entscheiden.

Ich möchte Ihnen also in meinem persönlichen Na-
men — die Kommission hat sich mit dieser Frage nicht
befasst, weil ganz selbstverständlich so vorgegangen
worden ist wie beim Ständerat — vorschlagen, die
andere Reihenfolge, wie sie ursprünglich auf der Trak-
tandenliste vorgesehen war, zu wählen und zuerst über
die Bildungs- und Forschungsartikel zu entscheiden, und
sich nachher mit der Initiative zu befassen.

M. Bareni, rapporteur: Par une motion d'ordre, M.
Hofer nous propose d'entrer en matière, tout d'abord sur
l'initiative populaire pour la coordination scolaire.

Comme M. Hofer ne conteste pas l'opportunité de
tenir un seul débat sur l'entrée en matière des deux
objets, à savoir les articles constitutionnels et l'initiative,
il m'aurait paru judicieux de nous prononcer sur la
motion d'ordre après le débat d'entrée en matière et
avant de passer à la discussion de détail. A l'instar de M.
Hofer, il faut rappeler qu'il s'agit d'une initiative conçue
en termes généraux, selon l'article 121, 5e alinéa, de la
constitution. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas
élaborer un projet distinct, de telle sorte que la revision
adoptée par votre commission selon le message 11.111
du Conseil fédéral n'a pas la valeur d'un contreprojet,
mais est un acte tout à fait 'indépendant.

Personnellement et au nom de la commission, je dois
m'opposer à la motion d'ordre. Logiquement, il n'est pas
concevable d'examiner l'initiative avant d'avoir pris une
décision à propos des nouveaux articles de la constitution
proposés par le Conseil fédéral avec le message 11.111,
c'est-à-dire approuver les articles selon le texte adopté
par votre commission ou les approuver avec des amende-
ments ou les rejeter. Seule la décision finale dû plénum à
propos des articles constitutionnels sur l'enseignement et
sur l'encouragement de la recherche scientifique pourra
nous dire si les buts de l'initiative ont été atteints ou non
par la revision constitutionnelle. En d'autres termes,
cette décision finale nous permettra de déterminer, si
l'initiative peut être acceptée au cas où la revision
devrait être approuvée dans le sens de l'initiative ou doit
être rejetée du fait que les articles constitutionnels ne
concrétisent pas complètement les termes généraux dont
fait état l'initiative. J'ajoute que la proposition de M.
Alfons Müller ne peut également pas être acceptée, car
elle rejoint celle faite par M. Wenk au Conseil des Etats.
A ce propos, je m'exprimerai dans le débat d'entrée en
matière.

Akeret: Herr Kollege Müller stellt eine interessante
Frage, die ich gleich beantworten kann. Es ist nicht der
Sinn des Antrages Hofer, den Weg zu einer Ausgestal-
tung der Bildungsartikel zu verbauen oder irgendwie zu
präjudizieren bzw. Verfeinerungsanträge, wie sie Herr
Müller antönte, im Sinne der Initiative nicht in den
Verfassungsartikel einzubauen.

Allerdings — das ist zu betonen — nehmen die
Initianten dabei ein gewisses Risiko in Kauf, dass
nämlich das Resultat ihren Wünschen nicht ganz ent-
spricht. Wir hoffen aber, dass der Rat, wenn auch nicht
allen gestellten Anfragen im Sinne der Koordination
oder des weiteren Ausbaues — im Sinne einer Rahmen-
kompetenz des Bundes —, doch dem einen oder anderen
dieser Artikel entsprechen werde, damit sich die Initian-
ten unter Umständen befriedigt erklären können.
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Präsident: Herr Hofer hat einen Ordnungsantrag
gestellt. Die Abstimmung darüber kann nicht verschoben
werden, denn gemäss Geschäftsreglement müssen Ord-
nungsanträge sofort erledigt werden. Herr Hofer ist
damit einverstanden, dass die Eintretensdebatte über
beide Geschäfte gemeinsam geführt wird. Er beantragt
aber, nach abgeschlossener Eintretensdebatte in der De-
tailberatung dann zuerst den Bericht über das Volksbe-
gehren zu behandeln und erst in zweiter Linie den
Verfassungsartikel über Bildung und Forschung.

Abstimmung — Vote

Für den Ordnungsantrag Hofer 44 Stimmen
Dagegen 56 Stimmen

Präsident: Wir werden also nach unserer Traktan-
denliste verfahren und in der Detailberafung zunächst
den Verfassungsartikel über Bildung und Forschung
beraten, anschliessend den Bericht über das Volksbegeh-
ren betreffend die Schulkoordination.

Es sind 7 Fraktionssprecher und 12 weitere Redner
eingeschrieben. Gemäss Geschäftsreglement beantrage
ich Ihnen, nach den Fraktionssprechern die Redezeit auf
10 Minuten zu beschränken. (Zustimmung — Adhésion.)

Sauser, Berichterstatter: Obschon in diesem Vorge-
plänkel um den Ordnungsantrag Hofer die rechtlichen
Fragen bereits angeschnitten worden sind, möchte ich
doch noch einmal mit einigen Bemerkungen über die
politische Situation beginnen, in der wir uns mit diesen
beiden Vorlagen befinden.

Am 1. Oktober 1969 ist von der Jugendfraktion der
Schweizerischen Bauern-, Gewerbe- und Bürger-Partei
ein Volksbegehren mit 87 577 gültigen Unterschriften
eingereicht worden, das eine Koordination auf dem
Gebiete des schweizerischen Schulwesens anstrebt. Wie
es bereits Kollege Weber-Arbon darlegte, ist diese Initia-
tive in der seltenen, aber in Artikel 121, Absatz 5, der
Bundesverfassung vorgesehenen Form der allgemeinen
Anregung abgefasst. In diesem Falle hat die Bundesver-
sammlung gemäss Artikel 26 des Geschäftsverkehrsgeset-
zes innert zwei Jahren nach Einreichung darüber Be-
schluss zu fassen, ob sie mit dem Begehren einverstanden
sei oder nicht. Der Bundesrat hat der Bundesversamm-
lung Bericht und Antrag zu einer Volksinitiative gemäss
Artikel 29 des Geschäftsverkehrsgesetzes spätestens ein
Jahr vor Ablauf der zur parlamentarischen Behandlung
vorgeschriebenen Frist zu unterbreiten. Die Bundesver-
sammlung kann aber auf Antrag des Bundesrates den
Endtermin für die parlamentarische Erledigung um
höchstens ein Jahr hinausschieben.

Im vorliegenden Fall ist von dieser Möglichkeit
Gebrauch gemacht worden. Die Frist für die Verabschie-
dung der Schulkoordinationsinitiative durch die Bun-
desversammlung läuft nun aber endgültig am 1. Oktober
1972 ab. Aus den dargelegten Gründen stehen wir mit
den beiden heutigen Vorlagen unter einem gewissen
Zeitdruck. Die neuen Bildungsartikel, die uns der Bun-
desrat vorschlägt, sind zwar theoretisch — wie das
bereits betont worden ist — von der Initiative unabhän-
gig; für ihre parlamentarische Behandlung gilt keine
derartige Frist wie für das Volksbegehren. Politisch
besteht aber natürlich zwischen beiden Geschäften ein
enger Zusammenhang, weshalb es durchaus richtig war,
für deren Vorberatung nicht nur die gleiche Kommission

zu bestimmen, sondern auch die Behandlung im Plenum
gemeinsam durchzuführen.

Die neuen Verfassungsartikel stellen praktisch —
nicht verfassungsrechtlich — einen Gegenvorschlag zur
Initiative dar. Je nach dem Ausgang der parlamentari-
schen Beratung wird das Initiativkomitee entscheiden
müssen, ob es das eingereichte Begehren zurückziehen
oder daran festhalten will. Sollte die Initiative gemäss
dem Antrag unserer Kommission auch vom Nationalrat
abgelehnt werden — der Ständerat hat bereits in diesem
Sinne entschieden —, das Initiativkomitee aber dennoch
daran festhalten, so müsste darüber in einer Volksab-
stimmung entschieden werden. Gemäss Artikel 121, Ab-
satz 5, der Bundesverfassung wäre dabei — weil es sich
um eine allgemeine Anregung handelt — nur das Volks-
mehr und nicht auch das Ständemehr massgebend. Sollte
sich die Mehrheit der Stimmenden bejahend ausspre-
chen, so hätte die Bundesversammlung die Revision der
einschlägigen Artikel im Sinne der Initianten an die
Hand zu nehmen.

Es gäbe nun allerdings theoretisch noch eine Mög-
lichkeit, um eine Volksabstimmung über die Initiative
herumzukommen, ohne dass das Initiativkomitee einen
Rückzugsbeschluss zu fassen hätte. Diese Möglichkeit ist
bereits in der Vordebatte dargelegt worden. Eine starke
Minderheit im Ständerat wollte diesen Weg gehen, der
darin bestehen würde, dem Volksbegehren in den eidge-
nössischen Räten zuzustimmen, es aber gleichzeitig
durch die neuen Verfassungsartikel über Bildung und
Forschung als erfüllt zu bezeichnen. Damit könnte dem
Initiativkomitee sein Vorstoss auf eine zwar elegante,
aber nach unserer Meinung politisch offensichtlich un-
faire Art abgekauft werden. In unserer Kommission hat
niemand einen derartigen Antrag gestellt, so dass von
diesem zwar verfassungsmässig möglichen, aber doch
eher unsympathischen Ausweg weiter nicht die Rede zu
sein brauchte.

Auch wenn die Schulkoordinationsinitiative schliess-
lich doch zurückgezogen werden sollte — ich möchte
jedenfalls die Verlautbarung des Initiativkomitees nach
den beiden Volksabstimmungen in den Kantonen Zürich
und Bern vom 4. Juni dieses Jahres lieber nicht als
dessen letztes Wort betrachten —, so könnten dem
Vorstoss der Jugendfraktion der BGB wertvolle Wirkun-
gen auf dem Gebiet unseres Bildungswesens nicht abge-
sprochen werden. Der Bundesrat anerkennt das ebenfalls
in seiner Botschaft zur Schulkoordinationsinitiative. Die
Koordinationsanstrengungen der Kantone haben erst
unter dem Druck der Initiative eine raschere Gangart
angenommen. Ausserdem hat eine erfreuliche öffentliche
Diskussion über unser Bildungswesen eingesetzt. Auch
die Vorlage des Bundesrates über die neuen Verfassungs-
artikel dürfte durch das Volksbegehren befruchtet und
beschleunigt worden sein.

Wie wir in der Detailberatung sehen werden, ist
unsere Kommission durch ihre Beschlüsse in Spiez den
Anliegen der Initianten etwas weiter entgegengekommen
als der Ständerat. Sollte die Vorlage über die neuen
Bildungsartikel in der von der Kommissionsmehrheit
gebilligten Form über die parlamentarischen Runden
kommen, so könnte das Initiativkomitee das Volksbegeh-
ren unseres Erachtens doch schliesslich zurückziehen und
damit eine Volksabstimmung darüber vermeiden. Sollte
entgegen unseren Erwartungen doch kein Rückzug der
Initiative erfolgen, so erhebt sich die Frage nach dem
richtigen Abstimmungsmodus. Wir haben darüber auch



20. Juni 1972 1019 Bildung und Forschung

in unserer Kommissionssitzung in Spiez gesprochen,
wobei wir uns selbstverständlich darüber im klaren
gewesen sind, dass die Kompetenz für die Ansetzung der
Abstimmungstermine beim Bundesrat liegt. Wir konnten
im Rahmen der Kommissionsberatungen nur Meinungen
äussern.

Aus der Aussprache ergab sich, dass die grosse
Mehrheit der Kommission die Auffassung vertritt, es
seien womöglich nicht beide Vorlagen gleichzeitig den
Stimmbürgern zur Entscheidung zu unterbreiten. Bei
einer formulierten Initiative wäre ein solches Vorgehen
eher zu empfehlen, weil dort in der Regel zwei definitive
Texte vorliegen, die als Alternativlösungen zu betrachten
sind und die sich gegenseitig ausschliessen. In unserer
heutigen Situation dagegen würde im Falle einer Auf-
rechterhaltung der Initiative und bei gleichzeitiger Ab-
stimmung über beide Vorlagen einer allgemeinen Anre-
gung ein formulierter Verfassungstext gegenüberstehen,
der teilweise die Anliegen der Initiative bereits berück-
sichtigt. Eine unerfreuliche und unklare Situation ergäbe
sich sowohl bei gleichzeitiger Annahme wie bei gleichzei-
tiger Verwerfung beider Vorlagen. Ob zuerst die Schul-
koordination sinitiative oder die neuen Verfassungsartikel
über Bildung und Forschung den Stimmberechtigten zu
unterbreiten seien, darüber gingen die Meinungen im
Schosse unserer Kommission auseinander. Herr Bundes-
rat Tschudi konnte selbstverständlich ohne Rücksprache
mit seinen Kollegen darüber auch noch keine verbindli-
chen Angaben machen. Es wurde der Wunsch geäussert,
der Chef des Departements des Innern möchte zu dieser
Frage anlässlich der Beratung im Plenum des National-
rates nochmals Stellung nehmen. Ich gestatte mir des-
halb, Herrn Bundesrat Tschudi um eine entsprechende
Erklärung zu ersuchen.

Ich ergreife die Gelegenheit, dem Herrn Departe-
mentschef für seine wertvolle und sachkundige Mitwir-
kung an unseren Kommissionsberatungen den besten
Dank auszusprechen.

Nach diesen Bemerkungen zur politischen Situation,
in der wir uns mit den beiden Vorlagen befinden, möchte
ich noch einige allgemeine Angaben zum Inhalt der
neuen Verfassungsartikel und der Schulkoordinationsin-
itiative beifügen. Es soll aber weder der Detailberatung
vorgegriffen noch allzuviel von dem wiederholt werden,
was schon in der Botschaft steht.

Warum schlägt uns überhaupt der Bundesrat die
neuen Bildungs- und Forschungsartikel vor? Bei der
Lektüre der beiden bisherigen Artikel 27 und 27bis der
Bundesverfassung können wohl kaum Zweifel darüber
aufkommen, dass diese Texte reformbedürftig sind. Die
darin festgelegten Kompetenzen des Bundes entsprechen
den heutigen Bedürfnissen nicht mehr. Auch ohne den
Druck der Schulkoordinationsinitiative hätte deshalb
eine Revision angestrebt werden müssen. Die Verhält-
nisse im Bildungswesen haben sich namentlich seit dem
Ende des Zweiten Weltkrieges grundlegend verändert.
Eine ausdrückliche verfassungsrechtliche Grundlage für
die Förderung der wissenschaftlichen Forschung fehlt
überhaupt noch. Es darf allerdings nicht behauptet
werden, unser Schulsystem sei wegen der veralteten
Verfassungsgrundlage in einen hoffnungslosen Rück-
stand geraten. Kantone und Gemeinden haben bemer-
kenswerte Anstrengungen gemacht, es auf der Höhe der
Zeit zu halten, so dass es im internationalen Vergleich
sicher nicht schlecht abschneidet. Der Bund hat übrigens
im Rahmen seiner begrenzten Kompetenzen schon bisher
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mitgeholfen, unser Bildungswesen den heutigen Erfor-
dernissen anzupassen. Im Voranschlag für das Jahr 1972
sind beispielsweise für Bildung und Forschung 910
Millionen Franken oder 9,3 Prozent der gesamten Bud-
getsumme vorgesehen. Die Ausgaben des Bundes für
Bildung und Forschung steigen rascher als diejenigen für
alle ändern öffentlichen Aufgaben, nämlich vom Voran-
schlag 1971 bis zu demjenigen von 1972 allein um 28
Prozent. Kantone und Gemeinden tragen aber noch
immer die Hauptlast für das Bildungswesen, nämlich je
über eine Milliarde Franken pro Jahr. Durch die Verfas-
sungsrevision sollen Ausbau, Modernisierung und Koor-
dination unserer Bildungseinrichtungen erleichtert wer-
den. Dabei empfiehlt es sich, die künftige Entwicklung
nicht durch eine zu starre Formulierung der neuen
Artikel zu behindern und möglichst von Detailregelun-
gen abzusehen. Der Bundesrat schlägt uns vor, drei neue
Grundsätze in die Bundesverfassung aufzunehmen. Der
erste findet sich im Artikel 27, wo das Recht auf eine
eignungsgemässe Ausbildung postuliert wird, das die
Kommissionsmehrheit zu einem Recht auf Bildung er-
weitern möchte. Wir werden darauf in der Detailbera-
tung noch eingehend zurückkommen.

Die zweite grundsätzliche Neuerung betrifft den
Artikel 27bis, wo die gemeinsame Verantwortung von
Bund und Kantonen für das gesamte Bildungswesen
festgelegt wird. Schliesslich wird im neuen Artikel
27quater dem Bund die umfassende Kompetenz zur
Förderung der Forschung erteilt. Im Vorentwurf des
eidgenössischen Departements des Innern war auch ein
sogenannter Zweckartikel enthalten, in dem eine Um-
schreibung der Bildungsziele versucht wurde. Aufgrund
der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens wurde
jedoch in der definitiven Vorlage des Bundesrates darauf
verzichtet, weil es einfach schwierig ist, eine derartige
Aussage kurz und doch in allgemein einleuchtender Art
und Weise zu formulieren. Der Bundesrat gedenkt, den
Versuch der Umschreibung von Zielvorstellungen auf
der Gesetzesstufe weiterzuführen. Dass im Verfassungs-
text schliesslich darauf verzichtet worden ist, dürfte
sowohl für die Beratungen im Parlament wie auch für
die Volksabstimmung eine Entlastung bedeuten. Es liegt
in der Natur verfassungsrechtlicher Bestimmungen, dass
sie in der Regel noch keine1 unmittelbaren Wirkungen
erzeugen. Erst die Ausführungsgesetzgebung wird im
vorliegenden Falle direkte Einflüsse auf das schweizeri-
sche Bildungswesen ausüben können. Ihre Vorbereitung
soll im Sinne eines kooperativen Föderalismus in Verbin-
dung mit den Kantonen erfolgen. Es wird nötig sein,
Prioritäten zu setzen und zuerst für diejenigen Sachge-
biete nach neuen Bundesregelungen zu suchen, für
die bereits Erfahrungen vorliegen. Im Vordergrund
stehen das berufliche Bildungswesen, die Hochschu-
len, die Maturitätsvorschriften und Ausbildungsbeihil-
fen aller Art. Auch bei der Forschung dürfte sich
ein schrittweiser Ausbau der Gesetzgebung eher auf-
drängen als der sofortige Erlass eines allgemeinen
Forschungsgesetzes. Der neue Artikel 27bis stellt den im
Ständerat und auch in unserer Kommission unbestritten
gebliebenen Grundsatz auf, dass das Bildungswesen eine
gemeinsame Aufgabe von Bund und Kantonen sei. Nach
der Konzeption des Bundesrates soll die Ausbildung vor
und während der obligatorischen Schulzeit im Kompe-
tenzbereich der Kantone bleiben. Darüber gingen schon
im Vernehmlassungsverfahren die Meinungen auseinan-
der. Es verhielt sich damit ebenso in unseren Kommis-
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sionverhandlungen, und wir werden nachher auch in der
Detailberatung der gleichen Verschiedenheit der Auffas-
sungen begegnen. Immerhin ist nach der Meinung des
Bundesrates das Prinzip der gemeinsamen Verantwor-
tung von Bund und Kantonen auch für das Vorschulalter
und die obligatorische Schulzeit massgebend. Diese Mit-
verantwortung findet in Subventionskompetenzen und
Koordinationsvorschriften ihren konkreten Ausdruck.
Die Vorlage schliesst also nicht jeden Einfluss des
Bundes auf die unteren Stufen aus. Die Berufsbildung ist
bewusst in den neuen Bildungsartikeln verankert worden,
um darzutun, dass es sich um einen vollwertigen Bil-
dungszweig handelt. Zugleich soll sich die Bundeskom-
petenz auf das gesamte Berufsbildungswesen unter Ein-
schluss der bisher ausgeklammerten Pflegeberufe erstrek-
ken. Der bisherige Buchstabe g von Absatz l des Artikels
34ter der Bundesverfassung muss unter diesen Umstän-
den aufgehoben werden.

Der Forschungsartikel läuft gewissermassen im
Windschatten der beiden Bildungsartikel mit. Er ent-
spricht aber einem offensichtlichen Bedürfnis und ist
bisher von keiner Seite ernstlich angefochten worden. Da
zwischen den rasch ansteigenden Forschungsbedürfnissen
und den zur Verfügung stehenden personellen und
finanziellen Mitteln ein offensichtlicher Gegensatz be-
steht, werden auch hier Prioritäten festgelegt werden

1 müssen. Dabei soll nach wie vor in erster Linie auf die
wissenschaftliche Qualität der Forschungsprojekte abge-
stellt werden. Der Apparat muss aber beweglich bleiben,
so dass auch kurzfristig Kräfte für neue wichtige Aufga-
ben freigemacht werden könneti.

Die verfassungsmässige Grundlage für die Förderung
der wissenschaftlichen Forschung durch den Bund muss
gegenwärtig noch etwas mühsam zusammengesucht wer-
den, obschon die Aktivität der Eidgenossenschaft auf
diesem Gebiet in der öffentlichen Meinung als notwen-
dig betrachtet wird. Der neue Forschungsartikel wird
hier eine einwandfreie Basis schaffen, auf die auch zur
gegebenen Zeit ein Bundesgesetz über die Forschung
abgestützt werden kann.

Was schliesslich die Schulkoordinationsinitiative an-
belangt, so haben wir bereits festgestellt, dass diesem
Vorstoss wertvolle Verdienste zukommen. Es fragt sich
natürlich, ob nach dem negativen Ausgang der Volksab-
stimmungen in den Kantonen Zürich und Bern das
interkantonale Konkordat noch zu wesentlichen Fort-
schritten auf dem Gebiet der Schulkoordination führen
kann. Unsere Kommission tagte vor den beiden kantona-
len Abstimmungen, sie konnte deshalb die Situation noch
nicht im Lichte der Volksentscheide1 in den beiden
bevölkerungsreichsten Kantonen betrachten. Nach mei-
ner persönlichen Ueberzeugung braucht aber das Kon-
kordat deswegen keineswegs als tot erklärt zu werden.
Auch wenn es vorläufig nicht gelungen ist, den Termin
für den Beginn des Schuljahres einheitlich festzulegen, so
gibt es noch andere Gebiete des Schulwesens, wo eine
Vereinheitlichung sogar vom Standpunkte der Schüler
und ihrer Eltern als noch dringender erwünscht wäre als
beim Beginn des Schuljahres. Auch bei einem positiven
AUsgang der Volksabstimmungen in Zürich und Bern
hätte man ehrlicherweise nicht von einer Gleichschaltung
des Schuljahresanfanges sprechen können, weil sich ja
die einzelnen kantonalen Termine zwischen Mitte
August und Ende Oktober bewegt hätten. Als wesentli-
che Fortschritte würden wir dagegen die Vereinheitli-
chung der Lehrpläne und Lehrmittel betrachten. Hier

hat das Konkordat auf alle Fälle noch ein weites Betäti-
gungsfeld, wo konkrete Beschlüsse auch auf ein dankba-
res Echo bei Eltern und Schülern stossen dürften. Der
Ruf: «Das Konkordat ist tot, es lebe die1 Schulkoordina-
tionsinitiative!» ist also wohl verständlich, aber zum
mindesten heute noch nicht berechtigt. Es muss schliess-
lich auch danach gefragt werden, was sich in unserer
direkten Demokratie politisch realisieren lässt. Die For-
derungen des Initiativkomitees gehen nun aber hinsicht-
lich der Einschränkung der kantonalen Schulhoheit doch
ziemlich weit. Die Mehrheit unserer Kommission möchte
ihnen zwar noch etwas weiter entgegenkommen, als es
Bundesrat und Ständerat zu tun gewillt waren. Die
Kommissionsminderheit — wir werden darauf in der
Detailberatung noch zurückkommen — ist bereit, dein
Bunde umfassende Kompetenzen für alle Bereiche des
Bildungswesens einzuräumen. Die Mehrheit der Kom-
mission glaubt jedoch nicht, dass eine so weitgehende
Einschränkung der kantonalen Schulhoheit ernsthafte
Chancen hätte, von Volk und Ständen angenommen zu
werden.

Es ist verständlich, dass die Initianten ihren Vorstoss
keinesfalls zurückziehen wollen, bevor die endgültige
Form der neuen Verfassungsbestimmungen aus den
Beratungen der eidgenössischen Räte hervorgegangen ist.
Es kann aber schon heute festgestellt werden, dass die
neuen Bildungsartikel, obschon sie die kantonale Schul-
hoheit weniger beschränken, weiter als die Initiative
gefasst sind. Sie berücksichtigen auch die Gebiete der
Hochschulen, Erwachsenenbildung und Ausbildungsbei-
hilfen, ohne einem mit unserem föderalistischen Staats-
aufbau nicht zu vereinbarenden Zentralismus zu huldi-
gen. Der Hauptakzent der Verfassungsrevision liegt auf
einer Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen.
Das interkantonale Konkordat kann im Rahmen dieser
Neuordnung eine nützliche Rolle spielen, und es ist zu
hoffen, dass die Kantone beweisen werden, dass sie auf
dem Gebiet des Bildungswesens zu der von ihnen erwar-
teten Zusammenarbeit fähig sind.

Namens der einstimmigen Kommission beantrage ich
Ihnen, auf die beiden Vorlagen betreffend Bildung und
Forschung und betreffend das Volksbegehren für Schul-
koordination einzutreten.

M. Barelli, rapporteur: Dans mon intervention sur
l'entrée en matière, comme rapporteur de langue fran-
çaise, je me bornerai à examiner les problèmes capitaux
que pose l'adoption des deux arrêtés et qui méritent une
attention particulière de la part du plénum, en raison des
effets que les dispositions constitutionnelles exerceront
sur le contenu de la législation d'exécution et sur la
jurisprudence. C'est donc sur ces points que je concen-
trerai mes remarques.

Je m'abstiendrai, par contre, de résumer le contenu
du rapport du Conseil fédéral, qui est censé être connu
de tous les députés, en ce qui concerne les questions qui
n'ont donné lieu à aucune' objection ou remarque parti-
culière dans votre commission.

A l'article 27, 1er alinéa, de la constitution, le
Conseil fédéral nous a proposé d'établir le principe selon
lequel chaque habitant a le droit d'acquérir une forma-
tion conforme à ses aptitudes. Le Conseil des Etats a
accepté ce texte par 26 voix contre 10, ces dernières
étant favorables à la proposition de minorité de rejeter la
disposition concernant le droit à la formation et de la
remplacer par le 1er alinéa de l'article Tlbis. La majorité
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de votre commission a adopté au 1er alinéa de l'article 27
un texte amendé: «Le droit d'acquérir une formation est
garanti.» En plus, pour le terme allemand correspondant
à «formation», on a choisi le mot «Bildung» au lieu de
«Ausbildung».

Nous voilà face à la vexata quaestio des droits
fondamentaux à caractère social. Il a été dit qu'il s'agit
d'une nouveauté en droit constitutionnel suisse. Cette
affirmation n'est pas complètement exacte. En effet, la
jurisprudence du Tribunal fédéral a déjà reconnu, d'après
l'article 4 de la constitution (égalité des citoyens devant
la loi), un droit individuel qui, sans aucun doute, a toutes
les qualités d'un droit social: je1 pense au droit à
l'assistance judiciaire.

Evidemment, il s'agit ici d'une «hirondelle qui ne fait
pas le printemps», d'un droit social qui a été établi
pragmatiquement sans être encadré dans un schéma
doctrinal, sans que l'on ait eu la conscience de l'avoir
reconnu comme tel. Il s'ensuit que l'affirmation susdite:
«il s'agit d'une nouveauté en droit constitutionnel suisse»
est en principe sûrement justifiée. Précisément parce
qu'il s'agit d'un novum très important, il est d'autant plus
nécessaire de procéder à un examen approfondi de la
question, déjà dans le débat d'entrée en matière, afin de
donner quelques indications utiles pour la future inter-
prétation.

Il convient de considérer tout d'abord le contenu non
controversé du droit social à la formation, les aspects qui
ne donnent lieu à aucune divergence essentielle, fonda-
mentale.

Le droit à la formation comporte, premièrement, un
droit de liberté, notamment dans l'accès à l'instruction,
en général. Cela signifie, entre autres choses, l'interdic-
tion générale de toute discrimination, interdiction ex-
cluant notamment des inégalités juridiques, selon le sexe,
la race, la nationalité, l'indigénat cantonal et la situation
sociale.

De cette liberté découle aussi l'interdiction de toute
contrainte exercée par l'Etat pour obliger un individu à
suivre une formation ne correspondant pas à ses aptitu-
des et à ses inclinations. Sur ce point-là se situe la
différence essentielle, comparativement aux dispositions
en vigueur dans les Etats de l'Est, voir Peter Saladin,
Das Recht auf Bildung, Zeitschrift für schweizerisches
Recht, 1971, 2e cahier, pages 130-132.

Comme le principe de l'interdiction de toute discrimi-
nation est immanent, implicite dans le droit fondamental
à la formation, la commission a renoncé à établir un
article séparé sur cette question. En effet, on aurait pu
concevoir la disposition suivante: «Toute discrimination,
en particulier selon le sexe, l'origine sociale ou régionale,
la race, la langue, l'appartenance confessionnelle, les
opinions religieuses ou politiques est interdite dans
l'ensemble du domaine de la formation.»

Pour les raisons précitées, on y a renoncé. Pour les
mêmes motifs, on aurait dû logiquement abroger l'ali-
néa 2 de l'article 27 qui a été repris tel quel des
dispositions constitutionnelles en vigueur: «Les écoles
publiques doivent pouvoir être suivies par les adhérents
de toutes les confessions, sans qu'il soit porté atteinte,
d'aucune façon, à leur liberté de conscience ou de
croyance. Toutefois, votre commission a préféré le
maintenir non pas pour des considérations juridiques —
cela est, en effet, sûrement superflu — mais pour des
raisons historiques et politiques, suivant le principe
Quieta non movere.

En abrogeant cet article, on aurait pu, en effet,
donner l'impression que quelque chose a été pourtant
changé et provoquer ainsi dans l'opinion publique des
discussions inutiles ou même des controverses.

Enfin, en ce qui concerne l'interdiction de toute
discrimination, on estime qu'elle devrait s'appliquer non
seulement aux écoles publiques mais aussi aux établisse-
ments privés, qui sont subventionnés dans une large
mesure par les pouvoirs publics.

J'en viens maintenant au contenu du droit à la
formation qui va au-delà de l'aspect négatif de la pure
abstention requise de l'Etat, c'est-à-dire au contenu à
caractère proprement social, qui consiste dans une
intervention positive des pouvoirs publics et permet au
citoyen, le cas échéant, de faire valoir une prétention en
justice. Il se pose ici la question fondamentale de la
«concevabilité dogmatique» des droits sociaux, en géné-
ral, et du droit social à la formation en particulier. L'on
admet, aujourd'hui, que les libertés garanties par les
droits individuels de la constitution ne peuvent pas de
facto se concrétiser pour tout le monde.

Jean-François Aubert dit dans ses Considérations
générales sur les droits individuels: «Au scandale visible
des engagements rompus s'ajoute la faiblesse mieux
cachée des libertés inégales.» A ce propos, je renvoie à
l'ouvrage le plus récent en la matière: Grundrechte im
Wandel de Peter Saladin, qui a paru en 1970.

Les seuls buts libertaires d'un développement autono-
me de l'individu comme «Grundidee», comme idée de
base des droits fondamentaux de la constitution, ne
suffisent plus. La conception selon laquelle les droits
individuels ne tendent en principe qu'à une abstention de
l'Etat n'est plus satisfaisante. Dans la doctrine, certains
auteurs souhaitent aussi que les droits individuels puis-
sent avoir une «Drittwirkung» sur un plan horizontal,
c'est-à-dire des effets envers les particuliers qui menacent
les libertés, et non seulement être dirigés contre l'Etat.
Cet aspect du problème nous intéresse toutefois moins
dans notre analyse.

Les considérations précitées qui impliquent que les
pouvoirs publics, doivent non seulement s'abstenir mais
aussi intervenir pour que les libertés ne soient plus un
simple status negativus, et parfois une pure forme,
conduisent à reconnaître les droits sociaux.

La concevabilité des droits fondamentaux à caractère
social est acceptée aujourd'hui presque unanimement, de
constitutione ferendo — pour ainsi dire — dans la
doctrine suisse.

Le groupe de travail pour l'étude d'une revision
totale de la constitution, dit «groupe Wahlen», distingue
trois catégories de droits sociaux: une première com-
prend les droits subjectifs bien déterminés. En principe,
il s'agit des droits sociaux desquels peuvent découler des
prestations en argent, par exemple les assurances socia-
les. Une deuxième catégorie inclut les droits sociaux qui
prévoient la création d'institutions juridiques, par exem-
ple le droit à des négociations collectives visant la
conclusion d'un contrat collectif. Une troisième catégo-
rie est celle où le législateur est appelé à promouvoir la
réalisation des conditions indispensables pour que le
destinataire puisse bénéficier de la prestation sociale qui
est l'objet du droit constitutionnel, par exemple le droit
au travail, au logement, à la formation.

Le groupe de travail Wahlen estime que, pour conce-
voir les droits sociaux selon le droit suisse, il convient
avant tout de les «dédogmatiser» — «entdogmatisieren»,
comme dit l'allemand. Il s'agit notamment de renoncer à
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croire que, par exemple), les droits au travail, au loge-
ment, à la formation, peuvent, du point de vue concep-
tuel, signifier un droit subjectif ayant comme objet
l'obligation, pour les pouvoirs publics, de procurer du
travail, des logements, de la culture.

Il est aussi nécessaire de «dédogmatiser» les droits
sociaux dans le sens que le législateur appelé à les
concrétiser doit proportionner le pas à la longueur de ses
jambes.

La réalisation des droits sociaux dépendra en effet du
degré de développement social et économique du pays,
de l'importance du produit social aussi bien que des
moyens (structure, instruments, personnes) à disposition.
Ainsi conçus, les droits sociaux ne pourront plus être
considérés comme une simple utopie ou des déclamations
illusoires. Le groupe de travail Wahlen n'est toutefois pas
allé jusqu'à concevoir les droits sociaux comme des
droits individuels fondamentaux au sens propre, parce
qu'il ne leur accorde ni des effets juridiques immédiats,
ni la qualité de droits subjectifs. Dans la mesure où les
droits sociaux imposent une intervention de l'Etat, une
prestation positive, leur violation résulte d'un défaut
d'exécution et non pas de leur inobservation. C'est le
législateur et non pas le juge constitutionnel qui devra
établir les conditions de l'exécution.

Le Conseil fédéral va au-delà des conclusions prévues
de constitutione ferendo par le groupe de travail Wahlen.
A la page 4 du message, il dit ce qui suit: «Des nouvelles
dispositions constitutionnelles, seul l'article 27, 1er ali-
néa, concernant le droit de chacun d'acquérir une
formation conforme à ses aptitudes, produira des effets
immédiats.»

Il y a d'ailleurs une raison primordiale pour que le
Conseil fédéral n'ait pas choisi la formulation «le droit à
la formation est reconnu», d'après le schéma adopté
pour les droits sociaux par le groupe de travail Wahlen.
Le Conseil fédéral, contrairement aux conclusions du
groupe de travail Wahlen, admet explicitement, à la page
50 de son message, que le droit à une formation
conforme aux aptitudes doit être qualifié de droit
constitutionnel au sens de l'article 113, 1er alinéa, chiffre
3, de la constitution. Sa violation peut faire l'objet d'un
recours de droit public au Tribunal fédéral. Dans la
mesure où le droit à la formation est un droit de liberté
(interdiction de toute discrimination, etc.), aucun problè-
me ne se pose. Par contre, dans la mesure où ce droit
consiste dans une intervention positive des pouvoirs
publics, il stì pose la question des effets juridiques,
notamment des conditions qui doivent être remplies pour
que la violation soit admise. Un arrêt du juge constitu-
tionnel suisse peut être cassatoire ou faire une constata-
tion de droit ou encore donner des instructions à
l'autorité compétente. (Voir Hans Marti, Die staatsrecht-
liche Beschwerde, Basel 1967).

Exceptionnellement, le juge pourra, dans les limites
de ses facultés, trouver un remède dans le cas concret et
concrétiser les idées qui sont à la base du droit social, au
moins dans les grandes lignes, («wenigstens in den
Grundzügen», comme dit Peter Saladin). Ce sera le cas
lorsque le législateur sera en demeure ou aura déformé la
conception qui est à la base du droit social et, je le
répète, d'une façon tout à fait exceptionnelle.

Il est certain que la première tâche incombe au
législateur. Il devra concrétiser les idées directrices et
former les structures juridiques selon les critères conte-
nus dans les articles constitutionnels dans le cadre du
système d'enseignement existant et suivant les besoins de

la société et de l'économie. Cela ne signifie pas cepen-
dant que l'Etat — Confédération et cantons — ne doive
pas renforcer sensiblement ses efforts dans le domaine1 de
l'enseignement avec une certaine largeur de vues —
«grosszügig», comme dit Peter Saladin. Le même auteur
mentionne comme cas possible d'intervention du juge le
fait que le citoyen pourra demander l'annulation d'un
arrêté ou d'une ordonnance qui viole les conceptions qui
sont à la base du droit à la formation, par exemple parce
que les bourses prévues sont trop modestes, même s'il
n'était pas possible de justifier une violation formelle de
la loi. De toute façon, la garantie constitutionnelle
renforcera la position juridique du citoyen parce qu'il
pourra, le cas échéant, former un recours de droit public
au Tribunal fédéral contre de simples violations de loi
adoptées d'après les dispositions constitutionnelles.

Il est évidemment impossible de fixer tous les aspects
de l'extension du droit à la formation considéré du point
de vue de l'intervention du juge. Nous trouvons aux pages
48 à 52 du message du Conseil fédéral quelques indica-
tions utiles qui se réfèrent à l'analyse faite par Peter
Saladin dans l'étude déjà citée, Das Recht auf Bildung.

Dans la mesure où le droit à la formation est soit un
droit de liberté, soit un droit social, il est soumis à des
limitations; nous nous bornons sur ce point à vous ren-
voyer au message et à l'étude précitée.

La majorité de votre commission a décidé de formu-
ler, dans la constitution, le droit à la formation sans
préciser explicitement qu'il s'agit du droit à la formation
«conforme à ses aptitudes». Il est opportun d'observer
que, selon le message du Conseil fédéral, il faut entendre
par aptitudes les capacités potentielles plutôt que les
connaissances proprement dites. On reconnaît ainsi la
nécessité de promouvoir les aptitudes en ayant conscience
du fait qu'elles dépendent pour une très large part de
l'éducation. Un défaut d'aptitudes peut résulter d'un
manque d'éducation, surtout dans les premières années,
et chaque individu doit pouvoir développer ses aptitudes
sans aucune discrimination. Avec cette mise au point, il
aurait peut-être été inutile de biffer la limitation précitée.
L'auteur de cette proposition, M. Weber, d'Arbon, n'a
d'ailleurs pas contesté que les aptitudes et les inclinations
peuvent avoir une certaine importance. Il a cependent
estimé qu'il n'est pas indispensable de les mentionner
expressis verbis dans la constitution. Il s'ensuit que, sur
ce point-là, la différence entre le texte du Conseil fédéral
et celui de la majorité de votre commission est plus
formelle que substantielle. On peut en dire autant de la
différence entre les diverses formulations adoptées pour
définir le droit à la formation.

Nous avons vu que la formulation choisie par la
majorité de votre commission suit le schéma établi par
le groupe de travail Wahlen, tout en observant que les
droits sociaux tels que les conçoit ce groupe de-
vraient avoir des effets juridiques plus faibles comparati-
vement au droit à la formation tel qu'il a été défini par le
Conseil fédéral. Or l'intention du député qui a proposé la
formulation adoptée par la majorité de la commission
n'était sûrement pas tant d'affaiblir ce droit à la
formation que de trouver une formulation plus simple
qui ait notamment l'avantage d'éviter le terme «habi-
tant» employé pour désigner le titulaire du droit indivi-
duel, qui ne figure nulle part ailleurs dans la constitu-
tion. Par contre, la différence entre le texte du Conseil
fédéral et celui de la majorité de votre commission est
substantielle du fait que le terme allemand «Ausbildung»
a été remplacé par «Bildung».
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Selon certains auteurs, «Bildung» désigne un status
qui correspond à «gebildet sein». «Ausbildung» serait
par contre le moyen, le processus, qui amène à obtenir la
«Bildung», (voir Hans Peter, Grundrechte,, Berlin 1960).
D'autres sont d'avis que soit dans «Bildung», soit dans
«Ausbildung», il y a une double signification qui a trait à
l'état final et au processus de formation. L'opinion de la
majorité de la commission est que «Ausbildung» peut
paraître avoir un sens trop restreint et se référer à la
formation devant permettre d'acquérir, à un moment
donné, une profession. En choisissant «Bildung», on a
voulu souligner que l'enseignement doit aussi viser à la
culture. Le Conseil fédéral, dans son message, observe
que dipenser la culture à chacun représente une
tâche beaucoup plus étendue que celle qui vise à
garantir simplement une formation, II est certain que ni
«Bildung» ni «Ausbildung» sont en soi suffisamment
précis en tant que notions juridiques à l'usage pour ainsi
dire du législateur. Soit l'un, soit l'autre terme devrait être
concrétisé. C'est précisément cette remarque qui a été
faite par le groupe de travail Wahlen qui a mis en
évidence les points faibles de chacun des termes précités.
Il est peut-être regrettable que le Conseil fédéral ait
renoncé à définir les buts de l'enseignement comme cela
était prévu dans l'avant-projet du Département de l'inté-
rieur. Une définition des buts de l'enseignement aurait
pu faciliter la tâche de concrétiser la notion de forma-
tion tout en ne préjugeant pas le choix entre les mots
allemands «Ausbildung» et «Bildung».

Le droit à la formation n'implique pas la liberté de
l'enseignement, contrairement à l'opinion soutenue par
exemple dans l'article de Thomas Fleiner, chapitre 2.1,
qui a été distribué par notre collègue Alfons Müller. La
liberté de l'enseignement a été considérée jusqu'ici com-
me appartenant à la compétence des cantons. (Jean-
François Aubert, Droit constitutionnel, p. 632; Peter
Saladin, œuvre citée, p. 144; Giacometti, Das Staatsrecht
der schweizerischen Kantone, p. 157). Il est absolument
étranger au message du Conseil fédéral de vouloir la
régler par l'article 27. L'article 21bis, 2e alinéa, prévoit
que la formation relève! des cantons avant et pendant la
scolarité obligatoire, sous réserve du 4e alinéa et de
l'article Tlquinquies, 1er alinéa. En outre, le Conseil
fédéral a établi le principe que les cantons veillent à
coordonner leurs activités en matière d'enseignement.
Cet alinéa est le fruit d'un accord général sur la nécessité
d'un enseignement scolaire obligatoire pour chacun. Les
cantons sont déclarés responsables de la formation
durant la scolarité obligatoire mais leur compétence n'est
plus totale. Elle trouve des limites surtout dans l'obliga-
tion de coordonner l'enseignement et dans la disposition
selon laquelle la Confédération peut fixer la durée de la
scolarité obligatoire, étant entendu que cette possibilité
comprend non seulement la fixation du nombre des
années d'école, mais également celui des semaines de
scolarité par année. Cette formule tient compte de la
nécessité politique de respecter l'autonomie et les préro-
gatives des minorités, surtout linguistiques, et pour
une certaine part, de la nécessité de coordonner
l'action des cantons, surtout dans le cadre du concordat
sur la coordination scolaire.

Pour donner satisfaction au désir des députés qui
soutiennent l'initiative populaire sur la coordination
scolaire, la majorité de la commission a été d'accord de
modifier la dernière phrase du 2e alinéa de l'article llbls
en prescrivant de façon imperative que les cantons sont
tenus de coordonner leurs activités en matière d'ensei-

gnement et que la même tâche incombe à la Confédéra-
tion. Cela est d'ailleurs dans l'esprit du message du
Conseil fédéral qui précise que, de toute1 façon, la
Confédération aurait la possibilité de mesurer parcimo-
nieusement ses contributions dans le cas où des cantons
prendraient des mesures manifestement contraires à la
coordination. Par contre, la proposition de la minorité va
manifestement trop loin. La disposition soutenue par la
minorité selon laquelle la Confédération peut, avec la
collaboration des cantons, établir par la voie législative
des principes s'appliquant à l'organisation et au dévelop-
pement de tous les domaines de l'enseignement, compor-
te une intervention trop centralisatrice dans le domaine
de la scolarité obligatoire. Cette intervention serait mal
supportée par les minorités et serait en tout cas prématu-
rée. Surtout dans le domaine de l'école primaire, il faut
respecter le genius loci et les caractéristiques ethni-
ques.

Les récentes votations de Zurich et de Berne nous ont
appris que, dans le domaine scolaire, une consultation
populaire peut être parfois déterminée par des facteurs
émotifs et par des opinions occasionnelles. Quelqu'un a
tiré de ces votations la conclusion que ld seul remède
permettant d'obtenir une coordination scolaire au niveau
de la scolarité obligatoire, consisterait à renforcer les
compétences de la Confédération. Un tel avis méconnaît
l'esprit de fédéralisme et les subtilités de la politique. Je
comprends les bonnes intentions de ceux qui désirent
mettre de l'ordre1 en harmonisant ou même en égalisant
les structures scolaires dans les écoles primaires, surtout
pour faciliter la perméabilité, c'est-à-dire le libre passage
des élèves d'un canton à l'autre. Mais il ne faut pas
oublier que le «meglio è nemico del bene», que le mieux
est ennemi du bien, et qu'en forçant une solution
centralisatrice on pourrait faire échouer une réforme qui,
pour plusieurs raisons, peut être considérée comme très
importante, la plus importante qui ait jamais été propo-
sée dans le domaine de l'enseignement, et très urgente
surtout. Mises à part les modifications dont j'ai parlé et
une petite question relative à l'article 21bis, 6e alinéa, où
l'on a prévu que les groupements intéressés et non
seulement les groupements économiques seront consultés
lors de l'élaboration des lois d'exécution, votre commis-
sion a approuvé les propositions et les intentions du
Conseil fédéral, ainsi que les amendements apportés par
le Conseil des Etats.

Je vous invite donc, au nom de la commission, à
entrer en matière. Par contre, je vous invite à rejeter
l'initiative et j'en justifierai les raisons dans le débat sur
les articles.

Staehelin: Im Jahre 1848 wurde unser Bundesstaat
geschaffen, weil es ohne verbindliche Bundesbeschlüsse
einfach nicht mehr ging und weil sich viele gemeinsame
Probleme durch die Tagsatzung, das heisst im Grund
nichts anderes als durch eine reine Konkordatslösung,
nicht mehr befriedigend lösen Hessen. Ein rein zentrali-
stischer Staat ist die Schweiz deswegen nicht geworden.
Der Bund hat den Kantonen in den verschiedensten
Belangen immer einen möglichst grossen Spielraum ge-
lassen, indem sie ihr eigenes Ermessen bewahren und
ihre1 Eigenart und auch ihre Eigenarten pflegen konnten.
Allerdings sind im Laufe der Jahre dem Bund und seinen
Behörden immer mehr Aufgaben und Kompetenzen
übertragen worden, was notgedrungen eine Einschrän-
kung der Selbständigkeit der Kantone nach sich ziehen
musste. Man mag diese Entwicklung befdauern, aufhalten
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konnte man sie indessen nicht und kann man sie wohl
auch heute nicht, wo es darum geht, das Schul- und
Bildungswesen aus der fast alleinigen Zuständigkeit der
Kantone in einem kleineren oder grösseren Ausmass
unter die Obhut des Bundes zu stellen.

Der für unsere Verfassung neue Grundsatz, dass
Bund und Kantone die Verantwortung für das Bildungs-
wesen gemeinsam zu übernehmen und zu tragen haben,
ist zu begrüssen und wird wohl von niemandem rundweg
abgelehnt werden. Der Zwiespalt bricht aber auf bei der
Frage, ob eine Konkordatslösung für die Ausbildung vor
und während der obligatorischen Schulzeit oder eine
generelle Bundeslösung vorzuziehen sei. Wir von der
Fraktion des Landesringes der Unabhängigen gehören zu
den Schweizern, die einer Konkordatslösung skeptisch
und misstrauisch gegenüberstehen, dies schon vor den
letzten Volksabstimmungen in den Kantonen Zürich und
Bern, nach diesen Abstimmungen aber erst recht. Die
Erfahrung auf den verschiedensten anderen Gebieten
zeigt doch zur Genüge, dass der Weg von Verständi-
gungs-lösungen unter selbständigen Partnern, wo unter
Umständen ein einziges Mitglied durch sein Veto eine
gesunde Lösung blockieren kann, allzuoft zu keinem
Ziele führt. Um 25 Kantone unter einen Hut zu bringen,
braucht es in der Regel einen gewissen Zwang gegen-
über den Widerstrebenden, die sich der Mehrheit nach
gut demokratischer Art zu fügen haben. Wir werden also
auch im Bildungswesen den Schritt zum Bundesstaat
vollziehen müssen, wie wir es seit 1848 in so vielen
anderen Gebieten schon getan haben.

Das heisst nun allerdings keineswegs, dass wir einem
sturen Zentralismus huldigen. Viele Mitbürgerinnen und
Mitbürger, besonders in der welschen Schweiz und im
Tessin, wollen keine zentrale Bundeskompetenz für das
gesamte Bildungswesen gutheissen, weil sie den eidgenös-
sischen Schulvogt fürchten und ihn als Gespenst an die
Wand malen. Ich möchte indessen unsere lieben Miteid-
genossen beruhigen. Kein vernünftiger Deutschschweizer
denkt daran, den sprachlichen Minderheiten Lösungen
aufzuzwingen, die ihnen nicht genehm sind. Schweizeri-
sche Lösungen ja, aber doch mit soviel Flexibilität und
Varianten, dass wir den verschiedenen Landesteilen
vollauf gerecht werden. Das sollte selbstverständlich
sein.

Nach diesen Ausführungen werden Sie es verstehen,
dass die Fraktion des Landesringes beim Schicksalsarti-
kel der Vorlage, Artikel 27bis, Absatz 2, wo die
Befugnisse von Bund und Kantonen geregelt werden,
grundsätzlich dem Antrag der Minderheit zustimmt. Der
Rahmen der Bundeskompetenzen soll weit gesteckt sein.
Ich bitte Sie aber zu beachten: Auch der Weg von
Konkordatslösungen hat in diesem Rahmen durchaus
Platz. Der Bund muss ja nicht eingreifen. Er ist nur
befugt, einzugreifen, und wird es tun, wenn sonst keine
befriedigenden Lösungen erzielt werden können. Mit der
Fassung des Bundesrates Und der Kommissionsmehrheit
aber müssen wir befürchten, dass wir in einen Leerlauf
hineinkommen, der zu keinem Ziele führt, und dies bis in
viele Detailfragen unseres Schulwesens hinein, deren
gemeinsame Lösungen nachgerade überfällig geworden
sind.

Im übrigen möchte ich zur Vorlage des Bundesrates
nur noch wenige Bemerkungen machen. Sie ist im
ganzen gut ausgewogen und enthält alles Wichtige, was
in die Verfassung gehört. Wie Sie wissen, ist in der
Oeffentlichkeit unendlich viel darüber diskutiert und
geschrieben worden, wie wir uns das Bildungsziel vor-

stellen sollen und wie es zu umschreiben sei. Der
Bundesrat schlug im Vorentwurf vor, das Ziel sei, «den
Menschen zur harmonischen Entfaltung seiner Persön-
lichkeit zu bringen», geriet dann aber in ein derart
diffuses Kreuzfeuer der verschiedensten Meinungen, dass
er es schliesslich vorzog, auf jegliche Formulierung des
Bildungszieles zu verzichten. Man mag das bedauern,
aber es wird aussichtslos sein, diese Diskussion hier neu
entfachen zu wollen. In der Kommission wurde dann
über den fundamentalen Grundsatz von Artikel 27,
Absatz l, und im besonderen über die Ausdrücke «Bil-
dung» oder «Ausbildung» gestritten. Um es kurz zu
machen, möchte ich nur sagen, dass wir von allen
Vorschlägen denjenigen der Kommissionsmehrheit «das
Recht auf Bildung ist gewährleistet» für den einfachsten,
klarsten und besten halten. Er genügt trotz seiner Kürze
und ist im Wortlaut ändern entsprechenden Artikeln der
Bundesverfassung angepasst. Eindeutig klar ist der Be-
griff «Bildung» allerdings nicht von vorneherein, «Aus-
bildung» oder andere Ausdrücke aber offenbar noch
weniger. Wie wir auch schliesslich den Artikel formulie-
ren werden, so wird es in jedem Falle für die Gesetzes-
materialien von wesentlicher Bedeutung sein, welche
Interpretation aus unserer Diskussion, besonders aus den
Voten der Referenten und des Bundesrates abzulesen
sein wird.

Ich komme zum Schluss. Ich empfehle Ihnen im
Namen meiner Fraktion, auf die Vorlage einzutreten und
ihr so, wie die Kommission sie bereinigt hat, mit
Ausnahme von Artikel 27bis, Absatz 2, wo wir der
Minderheit den Vorzug geben, zuzustimmen.

Zum zweiten Bundesbeschluss, der die Förderung der
wissenschaftlichen Forschung durch den Bund betrifft,
habe ich keine Bemerkungen zu machen. Ich empfehle
Ihnen, ihn ohne Abänderungen gutzuheissen.

Gut: Namens der freisinnigen Fraktion empfehle ich
Ihnen Eintreten auf die Vorlage und auf die Koordina-
tionsinitiative. Ich werde mich zu drei Fragen äusscrn.

Erstens zu den Begriffen «Bildung» und «Ausbil-
dung», zweitens zu einem Stilwandel im Verfassungs-
recht und drittens zu etwas Neuem in unserer Verfas-
sungsvorlage: der Förderung der ausserschulischen J'u-
gendbildung.

Bildung und Ausbildung: darüber wurde schon vor
2400 Jahren in Athen diskutiert. Im Dialog Protagoras
ist das verzeichnet. Da hat Sokrates einem jungen Mann
entgegengehalten, dass er doch Sprache, Musik und
Gymnastik nicht «um des Faches willen gelernt habe,
um darin Meister zu werden», sondern: zur eigenen
Bildung, so wie es sich für einen unabhängigen und
freien Menschen geziemt.» Stellen wir uns nun vor, dass
unser Freund Alfons Müller in dieser Athletenrunde
gewesen und zur Stellungnahme aufgefordert worden
wäre. Er hätte nicht anders als sagen können: «So ist es,
Sokrates. Ausbildung ist offenbar nur ein Baustein zum
Ganzen, eben der Bildung.» «Jedoch», hätte Alfons
Müller unzweifelhaft auch gefragt, «entdecke ich in
deiner Aussage, Sokrates, nicht auch etwas Elitäres,
wenn du nun sagst, dass Bildung sich für einen unabhän-
gigen und freien Mann gezieme?» Hier hätte Sokrates —
und da müssen wir den Dialog nicht mehr nachvollzie-
hen, das kommt im ganzen Werk zum Ausdruck —
gewiss repliziert: «Natürlich ziemt Bildung dem unab-
hängigen und freien Mann, Bildung ist es aber auch, das
erst den unabhängigen und freien Mann macht.» Nach-
dem unsere Gesellschaft aus unabhängigen und freien
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Menschen bestehen soll, muss allen im Sinne der Chan-
cengleichheit diese Bildung zugänglich sein. Diese gesell-
schaftliche Dimension, auf die Piato immer wieder
hingewiesen hat und an die unser Freund Walter Allgö-
wer kürzlich in einem beachtenswerten Vortrag im
Gottlieb-Duttweiler-Institut erinnert hat, wird für unsere
Erwägungen wichtig sein. Bevor ich mich aber den
Problemen und Möglichkeiten des Sozialrechts zuwende,
möchte ich noch etwas zu den Bildüngsinhalten sagen.

Wenn wir B'ildung begreifen als allseitige Entfaltung,
dann sollten wir absehen von dem etwas schmalspurigen
Spott neuer Bildungspolitiker über die belächelte Her-
zensbildung, notabene nicht Herzensausbildung. Sie wird
belächelt, man begnügt sich mit dem berühmten, etwas
viel berufenen kritischen Bewusstsein. Aber auch dieses
kritische Bewusstsein sollte allseitig sein und sich nicht
nur auf eine etwas diffus begriffene Veränderung im
Aeussern und im Gesellschaftlichen richten, sondern den
Veränderungshobel vielleicht auch etwas näher noch
ansetzen. Ich zitiere keinen verschwommenen Romanti-
ker oder apolitischen Menschen, wenn ich an Jaspers
und sein Buch «Die Atombombe und die Zukunft des
Menschen» erinnere. Jaspers spricht genau zur Bildungs-
diskussion, genau auch zum Postulat des kritischen
Bewusstseins, wenn er fordert: «Ich soll Tatsachen zur
Kenntnis nehmen, aber kritisch; ich soll die Möglichkei-
ten durchdenken, um den Raum zu gewinnen, innerhalb
dessen ich wissen kann, was ich will... Die Wahrheit
verlangt das Misstrauen, um die Akte der Selbsttäu-
schung zu entdecken, aber dieses aus dem Vertrauen in
die Möglichkeit der Freiheit.» Und dann, sehr brutal,
sagt er: «Ich soll mein Leben ändern. Ohne Umwendung
werde ich nicht zum rückhaltlos kommunikationsfähi-
gen, verlässlichen Menschen. Ohne diese Umwendung in
zahllosen einzelnen ist auch die Rettung der Menschheit
nicht möglich.» Soweit Jaspers. Ich glaube, das Zitat war
kein Abweg, sondern eine Schilderung dessen, was
Bildung auch, vielleicht was sie vor allem bedeutet.

Ich sehe nun auf einigen Gesichtern die Frage: Wenn
Ihr Freisinnigen so viel aus der Bildung macht und aus
ihrem Wert für die Gesellschaft und für den einzelnen,
warum wollt Ihr dann nicht das Recht auf diese Bildung
in der Verfassung gewährleistet haben? Das führt mich
nun zum zweiten, das ich Ihnen kurz vortragen möchte,
eben zum Stilwandel in der Verfassung. Ich finde,
Verfassungstexte sollten nicht Enttäuschungen erzeugen.
Der Bürger sollte aus ihnen in guten Treuen nicht mehr
herauslesen, als was wir in ebenso guten Treuen haben
geben wollen. So glaube ich in Uebereinstimtnung mit
der Botschaft, dass Bildung eben etwas höchst Persönli-
ches ist, das der Staat nicht gewährleisten kann. Der
Staat soll die Bildung als Prozess und als Resultat
fördern, ihr keine Hemmnisse in den Weg legen. Gegen-
stand des klagbaren Anspruchs sollte aber unseres Er-
achtens der engere, aber schärfer konturierte Begriff der
Ausbildung sein. In diesem Sinne wird Herr Eng Festhal-
ten am Beschluss des Ständerates beantragen.

Nun stellt sich freilich auch bei dem gewollt engeren
Begriff der Ausbildung die Frage, was damit an Konkre-
tem, an rechtlich Durchsetzbarem eigentlich geboten
werde. Wir sind der Meinung, dass man hier und heute
zuhanden der Abstimmung offen reden soll und klare
Grenzen zu ziehen hätte.

Ein an diesen Problemen sehr interessierter Publizist
— er ist in diesem Saal — vertrat die Meinung, dass das
Bundesgericht z. B. dem Kanton Zürich auf die Klage
eines Studenten hin, der keinen Laborplatz mehr findet,

befehlen könnte, in Schnellbauweise ein Labor aufzustel-
len. Damit geraten wir freilich in eine Kollisionszone
zwischen eidgenössisch garantiertem, verfassungsmässi-
gem Recht und kantonal mit der Volksabstimmung zu
schaffender praktischer Ermöglichung. In eine ähnliche
Kollisionszone hinein könnte uns auch der sympathische
Begriff des Bildungsurlaubs führen. Wer übernimmt
während des Bildungsurlaubs den. Unterhalt der Familie?
Unser Wunsch geht deshalb an Herrn Bundesrat Tschu-
di, an dieser Stelle nochmals sehr konkret zu sagen, was
das neue Sozialrecht an klagbaren Ansprüchen enthält.
Eine Verweisung bloss auf Seite 48 der trefflichen
Botschaft käme diesem Wunsch nicht vollkommen nach,
heisst es dort doch, es sollen «vor allem» 4 Punkte
statuiert werden. Uns interessiert, was über die Enumera-
tion hinaus, nach dem «vor allem» beispielweise noch
gewährleistet werden könnte. Wie ist es insbesondere mit
der Unentgeltlichkeit der Ausbildung, die gemäss Seite
47 der Botschaft zum Rechtsgehalt des Sozialrechtes
gehört, in der Schweiz aber nicht durchgängig verwirk-
licht ist? Vor kurzem hat der Kanton Zürich recht
überraschend, aber auch recht deutlich die Abschaffung
der Studiengelder an der Universität verworfen.

Grundsätzlich scheint mir — Herr Barchi hat schon
darauf hingewiesen, allerdings mit etwas mehr Optimis-
mus, als er bei mir zu finden ist —, dass die heutige
Vorlage das Problem des Stilwandels im Verfassungs-
recht bringt. Wir haben das sehr interessante Exposé von
Herrn Professor Fleiner erhalten. Dort wird von der
Verfassung als Leitbild gesprochen. Andere Autoren
reden von geschichtsgestaltender Kraft und wollen dem
Gesetzgeber und dem Richter die Konkretisierung über-
lassen. Professor Fleiner sagt z. B. auf Seite 8, Ziffer 8,
ausdrücklich: «Seinem, d. h. des Richters, Entscheid darf
in der Diskussion um die Verfassungsnorm nicht vorge-
griffen werden; insbesondere lässt sich auch nicht sagen,
ob er, der Richter, bei einem statuierten Recht auf
Ausbildung zum gleichen Ergebnis käme wie beim Recht
auf Bildung.» Das sollten wir aber sagen können, wenn
wir hier legiferieren. Bisher hat die Verfassung ganz
konkrete, manchmal in peinliche Details — lesen Sie die
Artikel 30ff — gehende Organisationsnormen, Rechte
und Pflichten gegeben. Es ist durchaus wünschbar, dass
materiell Neues in die Verfassung kommt. Wir sollten
aber die Tonart und den Stil beibehalten, solange wir
Partialrevisionen haben. Wenn wir Totalrevisionen vor-
nehmen — Herr Barchi hat vielfach auf die Arbeitsgrup-
pe Wahlen verwiesen —, dann können wir die Tonart
grundsätzlich ändern. Wir müssen also den konkreten
Stil jetzt durchhalten.

Man spricht von Wegzeichen. Wir haben nichts gegen
Wegzeichen des staatlichen Lebens. Darum haben wir
die Richtliniendebatte ernst genommen. Wenn wir den
Richtlinien folgend zum Erlass von Rechtssätzen kom-
men, so sollten wir uns zu wissen bemühen, was unsere
Rethtssätze für den einzelnen Und den Staat für Folgen
haben. Dies zum vornherein dem Richter zu überlassen,
wie es in der Stufe 3 der Aufzählung, die uns Herr Barchi
gegeben hat, eigentlich gedacht ist, könnte doch geradezu
unseriös anmuten.

Noch etwas ganz Kurzes, Konkretes: Es ist eine
erfreuliche Verbeserung der Vorlage, dass die Kommis-
sion im Artikel 27bis, Absatz 4, lit. b, dem Bund auch die
Befugnis einräumt, Grundsätze für die Gestaltung und
den Ausbau nicht nur der Erwachsenenbildung, sondern
der ausserschulischen Jugendbildung aufzustellen. In
einem Ausführungsgesetz wird der Bund die Vorausset-
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Zungen zu nennen haben, unter denen er Tätigkeiten von
Kantonen und Privaten auf dem Gebiete der ausserschu-
lischen Jugendarbeit unterstützen wird: beispielsweise
durch Subventionierung der Ausbildung von Leitern von
Jugendorganisationen. Ich möchte Herrn Bundesrat
Tschudi bitten, wenn er ein Ausführungsgesetz über die
Erwachsenenbildung ausarbeitet — es scheint schon auf
dem kleinen Feuer zu sein —, dann gleichzeitig im
gleichen Gesetz auch die ausserschulische Jugendarbeit
zu behandeln, denn diese beiden Gebiete gehen ineinan-
der über. So werden zum Beispiel die Ferienkurse, die
Volksbibliotheken und die Volkshochschulen als typische
Träger der Erwachsenenbildung auch von den Jugendli-
chen benutzt. Anderseits wirkt sich die Elternschulung
oder die Ausbildung von Jugendleitern direkt auch auf
die Jugend aus, jene Jugend — und damit schlage ich
den Bogen zum Anfang zurück —, von der wir hoffen,
dass sie zu der allseitigen Entfaltung kommt, die auch
uns so not tut, und jene Bildung gewinnt, die dem
unabhängigen, freien Bürger geziemt.

Hier werden die Beratungen abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

Schluss der Sitzung um: 12.35 Uhr.
Le séance est levée à 12 h 35

#ST# Zwölfte Sitzung — Douzième séance

Dienstag, 20. Juni 1972, Nachmittag
Mardi 20 juin 1972, après-midi

16.30 h

Vorsitz — Présidence: Herr Vontobel

11111. Bildung und Forschung.
Verfassungsartikel

Enseignement et recherche.
Articles constitutionnels

11040. Schulkoordination.
Bericht über das Volksbegehren

Coordination scolaire.
Rapport du Conseil fédéral

Fortsetzung — Suite

Siehe Seite 1014 hiervor — Voir page 1014 ci-devant

M. Bonnard: Les difficultés que connaissent au-
jourd'hui l'enseignement et la recherche tiennent es-
sentiellement à l'explosion des coûts et à la diversité de
nos systèmes cantonaux. Les articles constitutionnels qui
nous sont soumis tendent à promouvoir la formation de
tous nos concitoyens, d'une part en accroissant les
ressources disponibles, d'autre part en instituant une
meilleure coordination. Le groupe libéral et évangélique
souscrit à cet objectif et aux moyens mis en œuvre pour
le réaliser. Il votera donc l'entrée en matière sur l'en-
semble des projets qui nous sont présentés. Il estime
cependant nécessaire de faire au préalable quatre remar-
ques, qui se rapportent toutes aux articles constitution-
nels sur l'enseignement.

La première concerne le droit à la formation. La
définition même de ce droit prête à discussion. Le
message est relativement clair; il parle du droit à la
formation par opposition au droit à la culture et il
précise que ce droit est un droit à une formation
conforme aux aptitudes. Cette définition-là rencontre
notre agrément. Nous considérons que le droit à la
formation est le droit pour le bénéficiaire d'obtenir une
formation générale et spéciale qui lui permette ensuite
d'exercer au mieux de ses possibilités une activité utile
au sein de la communauté et d'y assumer ses responsabi-
lités. Nous ne saurions, en revanche, nous rallier à la
définition contenue dans le texte du professeur Fleiner
que notre collègue Müller nous a fait distribuer et selon
laquelle «Das Recht auf Bildung gibt dem Einzelnen die
Möglichkeit, sich entsprechend seiner Neigung und Eig-
nung im Rahmen der staatlichen Rechtsordnung zu
entfalten». Notre commission semble se rallier à cette
définition. Et pourtant celle-ci est trop large. Elle
englobe la culture, ce qui nous paraît faux, car la culture
est une chose éminemment personnelle. Elle fait interve-
nir les goûts du bénéficiaire, ce qui est aussi une
exigence excessive. Nous souhaitons que le Conseil
fédéral s'en tienne à sa propre définition du droit à la
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nos systèmes cantonaux. Les articles constitutionnels qui
nous sont soumis tendent à promouvoir la formation de
tous nos concitoyens, d'une part en accroissant les
ressources disponibles, d'autre part en instituant une
meilleure coordination. Le groupe libéral et évangélique
souscrit à cet objectif et aux moyens mis en œuvre pour
le réaliser. Il votera donc l'entrée en matière sur l'en-
semble des projets qui nous sont présentés. Il estime
cependant nécessaire de faire au préalable quatre remar-
ques, qui se rapportent toutes aux articles constitution-
nels sur l'enseignement.

La première concerne le droit à la formation. La
définition même de ce droit prête à discussion. Le
message est relativement clair; il parle du droit à la
formation par opposition au droit à la culture et il
précise que ce droit est un droit à une formation
conforme aux aptitudes. Cette définition-là rencontre
notre agrément. Nous considérons que le droit à la
formation est le droit pour le bénéficiaire d'obtenir une
formation générale et spéciale qui lui permette ensuite
d'exercer au mieux de ses possibilités une activité utile
au sein de la communauté et d'y assumer ses responsabi-
lités. Nous ne saurions, en revanche, nous rallier à la
définition contenue dans le texte du professeur Fleiner
que notre collègue Müller nous a fait distribuer et selon
laquelle «Das Recht auf Bildung gibt dem Einzelnen die
Möglichkeit, sich entsprechend seiner Neigung und Eig-
nung im Rahmen der staatlichen Rechtsordnung zu
entfalten». Notre commission semble se rallier à cette
définition. Et pourtant celle-ci est trop large. Elle
englobe la culture, ce qui nous paraît faux, car la culture
est une chose éminemment personnelle. Elle fait interve-
nir les goûts du bénéficiaire, ce qui est aussi une
exigence excessive. Nous souhaitons que le Conseil
fédéral s'en tienne à sa propre définition du droit à la
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formation. Et cela doit être possible même avec le texte
de notre commission et même s'il eût été préférable de
parler en allemand de «Recht auf Ausbildung» plutôt
que de «Recht auf Bildung».

On peut se demander d'ailleurs s'il était vraiment
nécessaire d'inscrire ce droit dans la constitution. Sans
doute, le Conseil fédéral admet que la violation du droit
à la formation peut faire l'objet d'un recours de droit
public. Cependant, dans la mesure où ce droit comporte
l'interdiction de toute discrimination, les garanties dé-
coulant de l'article 4 de la constitution sur l'égalité de
traitement et leur sauvegarde par le Tribunal fédéral
eussent largement suffi. Il en va de même en ce qui
concerne le système des bourses. En pratique, s'agissant
de droit cantonal, le Tribunal fédéral ne pourra con-
trôler ce système que sous l'angle de l'arbitraire, c'est-à-
dire du point de vue de l'article 4 de la constitution.
Quant à la formation des handicapés et d'une façon
générale au développement de l'enseignement, on ne
voit pas comment notre juridiction suprême pourrait
intervenir efficacement dans la solution de problèmes
qui toucheront en définitive l'organisation et les moyens
financiers. Nous nous demandons donc en définitive si
ce droit à la formation, dont nous ne contestons pas
l'inspiration généreuse, ne risque pas aux yeux du simple
citoyen d'être un leurre et une innovation sans effet réel.

Ce qui pourrait être plus grave en revanche, c'est à
quoi pourrait nous conduire ce droit à la formation si
nous n'y prenions pas garde. Le Conseil fédéral affirme
dans son message que la façon dont nos systèmes
d'enseignement doivent être développés ne dépend pas
seulement des souhaits de ceux qui veulent s'instruire
mais aussi des besoins de la société. Dans la mesure où
ces deux facteurs sont réellement considérés d'une
manière égale, l'opinion du Conseil fédéral nous paraît
juste. En revanche, si un jour les besoins de la société
devaient devenir déterminants, voire seuls déterminants,
alors nous aboutirions à un système 'incompatible avec
nos institutions. Car le citoyen, dont les intérêts seraient
alors subordonnés à ceux de l'Etat, n'aurait plus une
liberté de choix suffisante quant à la formation qu'il
entend acquérir. Il pourrait se voir conduit par l'Etat
vers une formation déterminée. Nous voudrions avoir
l'assurance que le Conseil fédéral refusera un tel systè-
me et tiendra toujours la balance égale entre les diffé-
rents facteurs à considérer pour développer l'enseigne-
ment.

La deuxième remarque concerne le fédéralisme coo-
pératif qui inspire l'ensemble de l'article 27bis du projet.
Le fédéralisme coopératif est devenu depuis quelques
années très à la mode. Il est prôné un peti à tort et à
travers, comme le remède aux maux dont nos institu-
tions souffrent dans la mesure où elles sont tiraillées
entre un cantonalisme dépassé et une centralisation que
nous ne voulons pas. Le fédéralisme coopératif présente
sans doute de sérieux avantages. Il est d'ailleurs confor-
me à l'idée du travail de groupe et du travail en équipe
qui inspire de plus en plus toutes les méthodes de
gestion. Il comporte cependant certains risques, qu'il
faut voir clairement pour prendre à temps les mesures
qui permettront à cette nouvelle forme de fédéralisme
de sortir ses effets bénéfiques.

Le fédéralisme coopératif suppose par définition que
les partenaires, à savoir les cantons et la Confédération,
soient sinon dotés des mêmes moyens organiques ou
financiers, du moins doués d'un même dynamisme, d'une
même volonté d'agir et d'une même soif de progrès.

Nationalrat — Conseil national 1972

Alors, mais alors seulement, la coopération devient
réalité car chacun des partenaires apporte alors sa pierre
à la construction de l'édifice1. On peut se demander si les
cantons sont actuellement dans une position favorable
pour entamer ce jeu de la coopération. Aujourd'hui, en
matière d'enseignement, la Confédération fait preuve de
dynamisme. Elle est dans une situation financière plus
saine que les cantons. Les cantons sont plus réservés.
Leurs difficultés financières sont plus graves. S'ils veu-
lent être de vrais partenaires dans ce jeu de la coopéra-
tion, il importe qu'ils fassent preuve lorénavant tous du
même dynamisme que la Confédération. Cela dépend,
pour une bonne part, de leurs moyens financiers, qui
sont eux-mêmes fonction du partage des charges finan-
cières entre cantons et Confédération. Ce partage doit
être revu de manière à promouvoir la souveraineté
cantonale et non pas à l'étouffer. De' ce point de vue, il
est par exemple sans importance pour la souveraineté
cantonale que la Confédération reprenne entièrement à
sa charge toutes les assurances sociales ou la totalité du
coût de construction et d'entretien des routes nationales.
Les cantons récupéreraient ainsi un nombre important
de millions qu'ils pourraient alors consacrer à l'enseigne-
ment, qui est, lui, décisif pour le développement de leur
génie propre et partant pour le développement de leur
souveraineté au sens le' plus large.

Si les cantons n'ont pas cette volonté d'être des
partenaires à part entière dans le fédéralisme coopératif,
celui-ci ne sera finalement qu'une tromperie. Il aboutira
à une confusion des pouvoirs et des compétences, car les
engagements que la Confédération assume dans les
nouveaux article's constitutionnels qui nous sont soumis
l'obligeront à faire ce que les cantons se seront révélés
incapables de faire eux-mêmes. Dans la meilleure des
hypothèses, nous passerions du régime fédéraliste à un
régime de simple décentralisation administrative.

Ma troisième remarque concerne les pouvoirs de la
Confédération dans le domaine de l'enseignement pri-
maire. Aujourd'hui, la Confédération impose, par l'arti-
cle 27, quatre règles à l'enseignement primaire. Celui- ci
doit être obligatoire, gratuit, suffisant et confessionnelle-
ment neutre. Pour le surplus, les cantons sont entière-
ment libres.

Certaines propositions nous sont faites qui visent à
bouleverser ce' système et à confier à la Confédération le
pouvoir d'établir par voie législative des principes sur
l'organisation et le développement de l'enseignement
primaire. En ce qui le concerne et sous réserve des
pouvoirs de coordination qui doivent être confiés à la
Confédération, notre groupe demeure un partisan con-
vaincu de la souveraineté cantonale en matière d'ensei-
gnement primaire.

L'enseignement primaire, plus que les autres niveaux
de l'enseignement, est étroitement lié aux conditions et
aux besoins locaux. C'est toute la population qui est
intéressée et qui, effectivement, s'intére'sse à l'école
primaire. C'est dans cette population, dans les commu-
nautés locales et auprès de leurs autorités que l'école
primaire trouve appui. Le corps enseignant participe
souvent, dans une mesure importante, à la vie de ces
communautés locales; il est profondément influencé par
les mœurs de la région où il vit et il y adapte son
enseignement.

Ainsi que le Conseil fédéral l'a souligné, les cantons
doivent conserver la responsabilité de la politique cultu-
relle. Or c'est à l'école primaire que les enfants acquiè-
rent l'essentiel des outils et des méthodes qui leur
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permettront, plus tard, d'accéde'r à la culture. Les
cantons doivent donc aussi conserver la responsabilité
de l'école primaire. Le fait que les cantons ont
aujourd'hui cette responsabilité est d'ailleurs un élément
important de leur vitalité, si nécessaire clans le cadre du
fédéralisme coopératif; il en va de même pour les
communes qui ont souvent de larges prérogatives en
matière d'enseignement primaire.

Sans doute, la diversité des écoles primaires cantona-
les présente de sérieux inconvénients. Cependant, il faut
le souligner, elle offre aussi des avantages importants.
Le Conseil fédéral le rappelle lui-même dans son messa-
ge. Notre système décentralisé a permis de produire une
série de manuels remarquables. Il a donné la possibilité
de faire sur un territoire restreint des expériences dont il
aurait fallu s'abstenir dans un régime centralisé. Si
importants que soient ces avantages, ils ne nous condui-
sent pas à mettre en cause le principe même de' la
coordination. Nous considérons celle-ci comme indis-
pensable, mais nous voulons que cette coordination soit
la responsabilité commune des cantons en liaison avec la
Confédération et non l'affaire de la Confédération
agissant par le moyen d'une loi fédérale.

A nos yeux, la voie suivie jusqu'ici du concordat
intercantonal est la bonne. Je rappelle que ce concordat
date du 29 octobre 1970 et que quatorze mois plus tard,
déjà, au moment où le Conseil fédéral lâchait son
message, 18 cantons avaient adhéré au concordat. Dans
l'histoire des accords intercantonaux, un tel nombre
d'adhésions en un temps si bref doit être considéré
comme un succès remarquable. Sans doute, à la suite de
récentes votations, les cantons de Berne et de Zurich,
soit un tiers de la population suisse — et non la moitié
comme on l'a dit — restent actuellement et provisoire-
ment en dehors du concordat. On a voulu voir dans ce
fait, certes regrettable, la démonstration de la faillite
d'une politique de coordination des cantons. Nous nous
inscrivons en faux contre cette affirmation. La coordi-
nation par la voie de' la loi fédérale représente l'unifor-
misation brutale, le nivellement par la contrainte, sans
égard au degré de maturité plus ou moins avancée du
problème à traiter suivant les régions. Le concordat
c'est, au contraire, l'harmonisation progressive, adaptée
dans son rythme de développement aux nécessités de
chaque région. Au niveau des autorités, la volonté de
coordination est indiscutable. Les arguments sont soli-
des. C'est encore, ici ou là, le peuple qu'il faut convain-
cre. C'est une affaire de temps. Les responsables s'y
emploieront et y parviendront. Les cantons auront alors
conservé cette part active de responsabilité qui est
nécessaire à leur vitalité.

Le fédéralisme n'est pas une voie politique facile. Il
est même une1 sorte de porte étroite. Il faut admettre
qu'il y ait des retards. Notre histoire en est farcie. Il ne
faudrait pas que, cédant à un mouvement de mauvaise
humeur, notre Conseil, face aux récentes votations de
Berne et de Zurich, se livre à une sorte de constat
d'échec et adopte la solution de la loi fédérale, qui est
en définitive la solution de facilité.

Ma quatrième et dernière remarque concerne l'aide
aux universités. J'aurai l'occasion, dans la discussion de
détail, de développer la proposition d'amendement que
je vous ai présentée à l'article 27bis, alinéa 4, lettre c.
Pour l'instant, notre groupe tient à souligner le rôle
essentiel des universités pour notre communauté natio-
nale et pour sa place dans le monde. Dans la mesure où
le projet veut promouvoir l'université, il a notre appui,

mais cette promotion de l'université ne saurait se faire à
n'importe quel prix. L'essence même de l'université,
l'Universitas scientiarum, son esprit, ont au moins
autant d'importance que les moyens financiers dont elle
dispose ou les nécessités de la coordination. Nous
devrons donc bannir du projet toutes solutions qui ne
tiendraient pas un compte suffisant de ces différents
éléments. C'est ce que je vous proposerai à propos de
l'article 21bis.

Sous réserve de ces différents points, notre groupe
votera l'entrée en matière sur les deux projets qui nous
sont présentés.

Mme Wicky: Le Parti du travail se félicite de
l'insertion dans la constitution de' ces droits à la forma-
tion.

Nous sommes pour l'insertion de ce principe, mais
lorsque l'on fixe un droit, il faut fixer les moyens de
l'assurer. Tout dépendra des lois d'application de cet
article constitutionnel.

L'accès de tous à l'éducation et à la culture n'est pas
seulement un droit conforme à la justice sociale. Il
répond à la fois aux intérêts de chaque individu et aux
impératifs du développement du pays.

Le siècle où nous vivons e'st celui de l'avancement
accéléré des sciences, de l'essor des créations artistiques
et littéraires, de l'extension des besoins et du développe-
ment des moyens de culture. Une véritable éducation
démocratique n'aura pas pour but la sélection précoce et
impitoyable d'une prétendue élite, rejetant la masse' vers
des enseignements courts, en fonction des inégalités
sociales.

L'orientation s'effectuera selon les capacités des
individus et non selon leurs origines sociales ou la
fortune de leurs parents. Elle donnera à chacun toutes
les chances d'entreprendre ou de reprendre des études et
de changer d'activité au cours de sa vie. J'aimerais, à ce
propos, vous citer un passage des textes sur la politique
du Parti suisse du travail, adoptés par sa conférence
nationale de juin 1971. Je cite: «Le Parti du travail
réclame l'élévation du niveau général d'instruction et
l'égalisation des chances de tous devant l'enseignement,
c'est-à-dire une véritable' démocratisation de celui-ci,
permettant aux enfants de la classe ouvrière et de la
paysannerie d'avoir autant de chances que ceux de la
classe privilégiée d'accéder à Un niveau de formation
élevé, ce qui implique non seulement des mesures
d'ordre financier, mais un renouvellement profond du
contenu de l'enseignement, de ses structures et de ses
méthodes, l'étude du marxisme et son utilisation pour
trouver des solutions nouvelles. Le but d'un enseigne-
ment démocratique est de former des hommes qui soient
en mesure de maîtriser les grandes tâches auxquelles ils
auront à faire face et qui soient conscients de leur
responsabilité à l'égard dé la société.

Le Parti suisse du travail souhaite aussi la pro-
motion d'une véritable politique de la culture, visant
à favoriser sa diffusion dans tout le peuple par un
soutien financier accru des diverses entreprises artisti-
ques et par la création de centres culturels, et à
soustraire aux lois du profit le's domaines de la culture
qui y sont soumis.»

Nous pensons que l'égalité des chances commence
déjà aux degrés préscolaires actuels. Il sera donc néces-
saire d'intégrer ces degrés dans la scolarité obligatoire.
Les nombreux retards décelés dans les premières années
primaires démontrent la nécessité de cette décision.
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En ce qui concerne l'école primaire, les vote's néga-
itifs des cantons de Zurich et de Berne remettent en
question le concordat sur la coordination scolaire, ce
que nous regrettons profondément. Il ne fait aucun
doute que devant cette situation, la Confédération devra
légiférer pour assurer cette coordination. Il va de soi que
l'aide financière aux cantons devra être plus importante
qu'actuellement. A Genève, par exemple, en 1971, sur des
dépenses de plus de 40 millions, la subvention n'atteint
pas 100 000 francs. Quant à la formation professionnel-
le, nous nous félicitons de ce que sa base constitution-
nelle soit inscrite dans les articles concernant l'enseigne-
ment et soit de ce fait retirée de l'article 34ter qui fait
partie des articles économiques. Nous pensons alors que
la formation professionnelle relèvera du Département de
l'intérieur. Nous espérons ainsi que les apprentis dépen-
dant actuellement de l'OFIAMT seront moins soumis à
la dépendance du patronat. Notre économie capitaliste
qui recherche le profit maximum ne se soucie guère
d'une véritable formation. Son seul but est de payer au
plus bas la force de travail que lui fournit l'apprenti.

C'est pourquoi, nous pensons que l'apprentissage
devrait être vraiment l'apprentissage du métier choisi et
non l'accomplissement de travaux de manœuvres. L'ap-
prenti devrait avoir autant de vacances et d'heures de
travail qu'un étudiant.

En ce qui concerne les articles proprement dits, si
nous acceptons l'alinéa 1 de l'article 27, nous devons
être conséquents avec nous-mêmes et ajouter la forma-
tion continue. Nous proposons donc d'ajouter à l'alinéa
5 de l'article 27 «et à la formation continue». Nous
estimons que tout travailleur, manuel ou intellectuel, a
droit à une formation continue. La Confédération, par
son aide financière, permettra l'organisation de cours
pendant le temps de travail, sans perte d'emploi.

En conclusion, permettez-moi de vous rappeler quel-
ques lignes du message du directeur général de
l'UNESCO à l'occasion de l'année internationale des
droits de l'homme: «L'exercice pratique d'une liberté
consciente et responsable exige aussi que l'être humain
ait pu acquérir dans toute la mesure de ses capacités la
formation culturelle, les instruments intellectuels et les
connaissances nécessaires à la compréhension du monde
qui l'entoure. L'être humain a donc droit à une éduca-
tion qui lui permette d'atteindre le plein développement
de sa personnalité et de participer par son travail et ses
choix à la vie politique, économique, sociale et culturelle
de la communauté à laquelle il appartient et aux
décisions qui en déterminent l'avenir.»

Je vous remercie de votre attention.

Miiller-Luzern: Es ist erstaunlich, dass sich die
Bild'ungsartikel unserer Bundesverfassung in ihrer gan-
zen Dürftigkeit bis in unsere Tage halten konnten. Noch
erstaunlicher ist freilich, dass sich rund um diese küm-
merliche Stütze ein Bildungswesen zu entfalten ver-
mochte, das in verschiedener Hinsicht imponierende
Leistungen erbracht hat. Die Schweiz schneidet zwiar in
manchen internationalen Vergleichen über die Bildungs-
und Hochschulpolitik alarmierend schlecht ab, und es
kann kein Zweifel darüber bestehen, dass dem Staat
Schweiz die notwendigen Instrumente für eine moderne
Bildungspolitik fehlen. Aber wir müssen doch festhalten,
dass unser Schulwesen trotz allem immer wieder bemer-
kenswerte Resultate erzielt hat. Aus diesem Grunde hat
ja vor kaum 10 Jahren der amerikanische Admirai

Rickover das schweizerische Bildungssystem als das
schlechthin beste der Welt gelobt und seinen Mitbürgern
zur sofortigen Nachahmung empfohlen.

Diese Feststellung ist unerlässlich; denn wir werden
in der Debatte ein so grosses Mass an Kritik und so
gewichtige Wünsche' vorzubringen haben, dass leicht ein
Zerrbild der Verhältnisse entstehen könnte. Die Tatsa-
che, dass die Bildungsartikel so lange einer Revision zu
trotzen vermochten, ist nur historisch zu erklären. Die
Schulartikel gehörten zu den Tabus der helvetischen
Politik, und sie tragen noch heute penetrant die Duftno-
te der Kulturkampfzeit. Um so revolutionärer wirkt
daher der zentrale Satz des Entwurfs: «Das Bildungswe-
sen ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Kanto-
nen.» Das ist eine klare Absage an das bisherige, rein
föderalistische System, in dern man sich den Bund nur
in der Rolle eines Vogtes oder allenfalls eines Finanzge-
bers vorstellen konnte. Aber wie die meisten revolutio-
nären Deklarationen enthält auch dieser Satz überhaupt
nichts Konkretes. Er gehört zu den interpretationsbe-
dürftigste'n Aeusserungen der Verfassung. Deshalb ha-
ben wir nun zu bestimmen, in welcher Weise sich die
Zusammenarbeit zu vollziehen hat.

Vor allem der Bereich des Volksschulwesens wird
intensiv zu erörtern sein, denn es fordert den Wider-
spruch heraus, wenn gleich nach der Proklamation des
neuen Grundsatzes «Bund und Kantone» die' Einschrän-
kung folgt, der Unterricht vor und während der obliga-
torischen Schulzeit falle in die Zuständigkeit der Kanto-
ne. Dieser Widerspruch wird aber durch die Verpflich-
tung, die kantonalen Schulsysteme seien einander anzu-
gleichen, ganz wesentlich gemildert. Durch die Ein-
schränkung der Bundeskompetenz im Volksschulwesen
wird ja nicht einfach der bisherige Zustand verewigt,
sondern man verpflichtet die Kantone, gesamtschweize-
rische Lösungen zu erarbeiten und zu verwirklichen.

Der Gegenvorschlag, dem Bund auch für die Volks-
schulen die Gesetzgebungskompetenz zu überlassen, ist
zwar weder unlogisch noch sittenwidrig, aber er erinnert
an die Strassenplaner, die auf der Landkarte die kür-
zeste Verbindung zwischen zwei Punkten suchen, ohne
sich um die konkreten Gegebenheiten des Ortes zu küm-
mern. Wer abstrakt denkt, kommt auf die zentralistische
Lösung. Aber Abstraktionen sind wesensge'mäss das
Ergebnis eines Denkprozesses, der bewusst auf die Rea-
litäten verzichtet. Da Uns trotz der vehementen Beja-
hung einer wirksamen Schulkoordination die Einzelhei-
ten, nämlich die örtlichen Gegebenheiten und die! Mit-
wirkung der Kantone, wichtig sind, geben wir dem
Konkordat den Vorzug. Wir halten eine Konkordatslö-
sung, die aber den Bund nicht ausschliesst, sondern
einbezieht, für den chancenreicheren und letztlich auch
für den schnelleren Weg.

Es ist hier anzuerkennen, dass die Gesetzgeber, also
die Mitarbeiter des Departementes des Innern, nicht
versucht haben, in die alten Reviere der Kantone einzu-
dringen. Sie sind so behutsam zu Werk gegangen, dass
nun dem Parlament die Möglichkeit gegeben ist, die
Bundeskompete'nz zu verstärken. Dieses Vorgehen ist
politisch richtig, denn der Artikel wäre im voraus
verloren gewesen, wenn die Meinung hätte aufkommen
können, das Departement des Innern wolle die Kantone
entmachten. Der Artikel wird aber auch verloren sein,
wenn das Parlament eine zu ze'ntralistische Lösung
wählt.

Zum Glück hat sich um den neuen Bildungsartikel
eine breite Diskussion angebahnt. Eine Analyse der
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vielen Stimmen zeigt unter anderem, dass der Begriff
«Bildung» nach wie vor schillernd ist. Das hat verschie-
dene Ursachen. Man übersieht, dass die Begriffe' «Bil-
dung» und «Bildungswesen» nicht zu dem Zwecke in
die Verfassung eingeführt werden, das gesamte Bil-
dungskonzept zu umschreiben, sondern um dem Staat
die Kompetenz zu geben, organisatorische oder finan-
zielle Massnahmen zu treffen. Da aber das eine mit dem
ändern in einem Zusammenhang stehen kann, ist es
doch notwendig, sich darüber Rechenschaft zu geben,
dass das Wort «Bildung» durch die Auseinandersetzun-
gen der früheren und der heutigen Zeit belastet ist. Seit
die Philosophen und die Bildungstheöretiker — man hat
heute morgen bereits Piato und Sokrates erwähnt, ich
denke eher an Humboldt — die Bildung erörtert haben,
ist es ihnen nur selten um den psychologischen und den
organisatorischen Aspekt gegangen, sondern stets um
ein Menschenbild. So leiten die Theoretiker viele ihrer
Ideale aus dem Menschenbild ab, das die Aufklärung
und die Klassik geprägt haben. «Der menschliche
Mensch», «der harmonische Mensch», der «souverän
über den Bedürfnissen des Alltags stehende Mensch»
sind Leitbilder der humanistischen Bildung. Heute ste-
hen neben diesen andere Menschenbilder zur Diskus-
sion: der Gleichberechtigte, der Mündige, der Autono-
me oder Autarke; der autarke Mensch, der die Probleme
der Gesellschaft kritisch bewältigt, der sich der Gemein-
schaft zur Verfügung stellt.

Aus diesem Grunde haben — wie heute' schon
erwähnt worden ist — die Väter des neuen Bildüngsarti-
kels zunächst versucht, die Ziele des Bildungswesens,
aber nicht etwa das Wesen der Bildung zu definieren. Sie
haben zwar den richtigen Ansatzpunkt gefunden, indem
sie die1 harmonische Entwicklung des Individuums im
Hinblick auf die Bedürfnisse der Gesellschaft forderten,
also die beiden Pole Individuum und Gesellschaft. Aber
sie sind mit ihrer Formulierung weder bei den Stilisten
noch bei den Pädagogen auf ungeteilte Gegenliebe
gestossen. Das ist begreiflich; de'nn es gibt eine Vielfalt
von Bildungszielen, die je nach Standpunkt und Ideolo-
gie variieren. So verlangen reine Technokraten kapitali-
stischer oder marxistischer Prägung vom Bildungswesen
vor allem Rendite. Der sogenannte «Manpower ap-
proach» versucht, ein möglichst reibungsloses Wirt-
schaftswachstum zu erwirken oder wirtschaftliche' Eng-
pässe zu vermeiden. In autoritären Staaten zielt man auf
die Stärkung des Staatssystems. Von den engagierten
Theoretikern werden aber vor allem höhere Ziele ge-
nannt: Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Gleichstellung
von Minderheiten, soziale Mobilität, Weitergabe von
Kulturgütern, mündige Bürger, Verringerung der Ag-
gressivität, internationale Verständigung und Friede,
technischer und menschlicher Fortschritt usw. In der
Erwachsenenbildung stehen die Hilfe1 zur Selbsthilfe, das
Transparentmachen der Welt, das kritische Denken, die
Bewältigung des Daseins usw. im Vordergrund.

Wenn wir nun den Bildungsbegriff auf der Ebene
der Gesetzgebung anwenden, müssen wir zwar die Viel-
falt der Ziele im Auge behalten, aber wir müssen
gleichzeitig den Begriff Bildung als das nehmen, was er
im eigentlichen engeren Sinne ist. Bildung lässt sich im
engeren Sinne als Entfaltung definieren. Ebenso wie
andere Verbalsubstantive — denken Sie an die' Schilde-
rung —, kann auch dieses sowohl einen Prozess wie das
Resultat dieses Prozesses meinen. Wo nun von der
Schule oder im gesetzgeberischen Sinne vom Bildungs-
wesen die Rede ist, steht natürlich der Prozess der

Entfaltung zur Diskussion, und zwar der institutionali-
sierte Entfaltungsprozess. Es geht also nicht im Gesetz,
sondern erst bei der Formulierung der Lehrpläne und
Lehrziele um das Resultat des Prozesses, um das, was
man meint, wenn man sagt: er hat Bildung; denn sonst
wären wir ja gezwungen, in der Verfassung und im
Gesetz die Inhalte und die Ziele der Bildung abschlies-
send zu definieren, was gar nicht möglich ist. Recht auf
Bildung heisst also Recht, an den Entfaltungsprozessen
teilzunehmen, welche die Oeffe'ntlichkeit durch ihre
Institutionen ermöglicht, und die Pflicht, diejenigen
Einrichtungen zu schaffen, die dieser Entfaltung dienen.
Dabei sind natürlich nicht nur die Bedürfnisse der
einzelnen massgebend, sondern sie sind im Hinblick auf
die Gesellschaft zu sehen. Wenn wir Bildung als Entfal-
tung definieren, rücken war bewusst vom traditionellen
Bildungsbegriff ab; denn wir denken ja nicht nur an den
Intellekt und allenfalls an den Charakter, sondern wir
denken auch an manuelle, an praktische, spielerische,
kreative Fähigkeiten, wir betrachten letztlich jede sinn-
volle Tätigkeit, also auch die Arbeit, als einen Bil-
dungsvorgang und schliessen also weder den Arbeiter
noch zum Beispiel die Hausfrau von der Bildung aus.

Wir müssen also in der Diskussion auseinanderhal-
ten: erstens das eigentliche Wesen der Bildung, das wir
als Entfaltung definiert haben, zweitens den Inhalt der
Bildung, der als Ergebnis des Prozesses zu betrachten
ist, drittens die Ziele, die sehr verschiedenartig sind. Wir
sprechen hier vom Entfaltungsprozess. Den Romands,
besonders Herrn Bonnard, möchte ich entgegenhalten,
dass Bildung nicht gleichbedeutend ist mit «accès à la
culture». «Accès à la culture» geht weiter als Bildung.
Es handelt sich hier um einen humanistisch überspitzten
Bildungsbegriff, den wir ja gerade ablehnen. Wir müs-
sen aiber festhalten, dass Ausbildung den französischen
Begriff «formation» reduziert, und zwar in Richtung auf
«formation professionnelle». Auch Ausbildung ist Ent-
faltung, aber zweckgerichtete Entfaltung bestimmter
Eigenschaften. Sie ist also zwar Teil des Bildungsprozes-
ses, abe'r sie kann niemals Ziel des Bildungswesens sein.
Mit Recht spricht denn auch der Verfassungsentwurf
nicht vom Ausbildungs-, sondern vom Bildungswesen;
denn der Staat darf seine Bemühungen nicht einfach
darauf richten, der Wirtschaft Arbeitskräfte zuzuführen,
sondern er muss dem Menschen Gelegenheit geben, sich
in einer umfassenderen harmonischen Art zu entfalten.
Zu dieser Ueberzeugung führt uns der Glaube an die
Würde des Menschen.

Die Vorschläge, welche die Stiftung Pro Juventute
und andere Vereinigungen eingereicht haben, geben uns
Anlass zu ein paar weitern Feststellungen, die nicht
vergessen werden dürfen. Bildung kann nicht aus-
schliesslich Aufgabe des Staates sein, sie ist nach wie
vor eine eminent wichtige Aufgabe der Eltern; aber
auch die Kirchen und die gesellschaftlichen Institutio-
nen haben sich um sie zu kümmern. Der Satz, das
Bildungswesen sei eine gemeinsame Aufgabe von Bund
und Kantonen, darf daher auf keinen Fall einengend
aufgefasst werden, als ob neben dem Staat kein Platz
mehr wäre für andere Bemühungen um die Bildung. Wir
sind, wie bereits erwähnt, der Meinung, e's könne nicht
der Zweck eines Verfassungsartikels sein, ein vollständi-
ges Bildungskonzept zu entwerfen, sondern ein Verfas-
sungsartikel habe einfach die Kompetenzen festzulegen.
Die vorgeschlagene Formulierung genügt uns deshalb,
aber wir bitten Herrn Bundesrat Tschudi um eine
sozusagen authentische Erklärung in dieser Frage.
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Zur Stellung und zu den Leistungen der Privatschu-
len werden wir in der Detailberatung etwas beizufügen
haben. Dem wohlgemeinten und sicher fortschrittlichen
Antrag, den Abschnitt über den Schutz der Glaübens-
und Gewissensfreiheit in der Schule abzuschaffen, ha-
ben unsere Fraktionsmitglieder in der Kommission nicht
zugestimmt. Wir haben natürlich gar keine prinzipiellen
Einwände gegen den Ersatz durch einen allgemeinen
Diskriminie'rungsartikel; aber da wir die neutrale Staats-
schule bejahen, möchten wir jedes Missverständnis ver-
meiden, das durch die Streichung dieses Abschnittes
entstehen könnte.

Im übrigen freuen wir uns, dass der neue Artikel die
Voraussetzungen für deh Aufbau einer wirklichen «édu-
cation permanente» schafft. Er gibt Gesetzgebungskom-
petenzen von der Vorschule bis zur Erwachsenenbil-
dung, er zielt ebenso auf die Berufsbildung wie auf die
wissenschaftliche Bildung, und e'r gibt auch Raum für
eine grosszügige Regelung der Studienfinanzierung. Per-
sönlich hoffe ich sehr, der Rat folge der Kommission
und spreche also von einem Recht auf Bildung. Die
Formulierung des Bundesrates widerspricht so sehr einer
zeitgemässen Bildungskonzeption, dass man sie als Be-
einträchtigung des gesamten Anliegens bezeichnen muss.

Mein verehrter Kollege Gut hat mir heute grosse
Ehre erwiesen, als er mich an der Seite von Sokrates und
Piato auftreten Hess. Es war mir leider nicht möglich,
über den Mittag die Stelle aus Piato nachzuprüfen. Aber
es ist mir die Weisheit eines römischen Zeitgenossen
Platos in den Sinn gekommen, der gesagt hat: Age quod
agis — was du tust, das tue recht! Das gilt auch
hinsichtlich des Rechts auf Bildung. Sokrates hätte dem
beigepflichtet, und so bedaure ich, Freund Theodor Gut,
die Meinung kundtun zu müssen, dass Sokrates aufgrund
der Bildungsdebatte kaum um Aufnahme in die radikal-
demokratische Fraktion nachgesucht hätte. Aber er hät-
te vielleicht das erreicht, was mir nicht gelungen ist:
Theodor Gut durch geschickte Fragen von der Ausbil-
dung zur Bildung zu bekehren.

Ich hoffe immerhin, dass der Rat der Kommissions-
mehrheit folgen wird.

König-Bern: Ich beackere nur ein sehr kleines Ge-
biet dieses ganzen Komplexes, quasi einen Ausschnitt
darüber; ich rede nur über die Wissenschaft und möchte
sie in einem gewissen Sinn etwas klimatisieren und
etwas in die Praxis überführen. Ich rede dann auch
hauptsächlich über das Recht auf Bildung oder Ausbil-
dung. Ich bin Freund der Bildung und der Ausbildung,
wie Sie alle in diesem Saal, aber ich bin nicht gerade
Freund des Rechtes auf Bildung oder Ausbildung.

Die Demokratie ist zum Leistungsstaat geworden,
gewollt und ungewollt; Berufene und Unberufene und
die weltweite Konkurrenz sind daran beteiligt. Die
Gesetzgebung muss folgen nach dem Gebot, einen Mit-
telweg, zugleich den des Masses, einzuschlagen: den
Weg der Evolution. Um legiferierend einzugreifen, sollte
die Materie zu zwei Dritteln überfällig geworden sein.
Sie hat dadurch eine Bewährungsfrist, eine Vernehmlas-
sung, ein Teilexperiment und damit eine Art Garantie
der Tauglichkeit durchlaufen. So erst ist ein solches
Geschäft zur Behandlung spruchreif. Ein sicherer demo-
kratischer Weg mit breitspektraler Zielsetzung für alle
Fälle.

Ein anderer Weg ist der des emphatischen Befehls
an die Nation: In zehn Jahren sind wir auf dem Mond.
Kennedy erfasste die Zeit und die Vigilität seiner

Nation, durch Führungskunst den äusseren Druck aus-
nützend, zur Fructifizierung latenter Werte seines Vol-
kes.

Von dieser Grundwelle sind wir auch etwas bespült
worden. Unsere Eigenständigkeit und ein zeitgemässes
Fortkommen scheinen von aussen, wenn auch nicht
bedroht, so doch zur Diskussion gestellt.

Unsere Stärke waren bis heute unter anderem das
bienenfleissige Völklein, wie uns Bundesrat Schaffner
einst benannte, der Arbeitsfriede mit seiner Geborgen-
heit und die nie versiegende Eigeninitiative der Füh-
rungskräfte in Schulen, Wissenschaft und Produktion
und nicht zuletzt die Loyalität der Arbeitnehmer den
Arbeitgebern und dem System gegenüber. Kurz und
modern gesagt also ein systemorientiertes Management
nach kybernetischen Grundsätzen.

Im Bewusstsein, dass jeder gross ist an seinem
eigenen Platze, aber die Arbeit des einen nicht die
Arbeit des ändern ist, sind wir gross geworden. Wir
müssen uns hüten, diese schweizerische Idylle und Ma-
xime, die uns so sehr zu Erfolg und Ansehen geführt
hat, zu stören durch einen falschen Standortbezug und
unbedachte Gewichtsverteilung in kommenden Geset-
zen.

Wir wissen, dass heute eine Welle der Skepsis sich
gegenüber der Wissenschaft erhebt. Die Wissenschafter
sind die Väter der Umweltverschmutzung «par excellen-
ce». Der stete Drang, Neues zu konzipieren, gibt dem
Leben eine Rastlosigkeit und Unzufriedenheit, die zu
körperlicher und geistiger Ueberforderung gereichen,
wenn nicht zu Krankheiten und sogar Erbkrankheiten
der Zukunft führen. Es gibt Wissenschafter, die in
schlaflosen Nächten sich quälen, in hundert Jahren
einmal als wissenschaftliche Verbrecher demaskiert zu
werden. «Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie
fortzeugend immer Böses muss gebären!» Das muss
ihnen Alpträume machen.

Wir befinden uns auf einem Weg jenseits von Eden,
der nicht mehr zurückführen kann, auch nicht soll, aber
wir können das Tempo des Vormarsches reglieren und
Irrwege vermeiden, um jedermann Gelegenheit, folgen
zu können, zu bieten. Wir dürfen uns dabei nicht
unnötig in fremde Abhängikeit begeben. Nicht so sehr
der auf allen Märkten der Welt vertretene Schweizer im
Gewände des Krämers, ausgestattet mit wissenschaftli-
chem Nimbus, ist erwünscht, als der, welcher bestrebt
ist, die innern Werte zu mehren. Denn hier haben wir
viel mehr Verpflichtungen als wir denken. Hier muss die
Grundwelle, die sich über die Erde ausbreitet, anbran-
den. Für Generationen müssen wir feurige Kohlen auf
unser Schweizerhaupt sammeln. Und wenn wir das
sollen und auch tun, gewinnen wir den nötigen Abstand
zu den aktuellen Eingespurtheiten in den intellektuali-
sierten Zwang der Zeit. Zuweilen ist Wissenschaftlich-
keit nicht zuständig; sie ist höchstens ein überwertiger
Aspekt von zeitbedingter Qualität. Wir müssen uns
hüten, alles verwissenschaftlichen zu wollen und uns
einmal wieder erholen wollen von der Impfung mit dem
Imbodenschen Malaise; er war ja nicht Kennedy (de
mortuis nihil nisi bene). Man muss sich auch Rechen-
schaft geben, in welchem Mass man wissenschaftshörig
geworden ist und somit das Mass verloren hat. Es würde
zu weit führen, aufzuzählen, wie viele sensationelle Er-
gebnisse in der Medizin zum Beispiel nicht der For-
schung, sondern der Auswertung von Zufallsvorkomm-
nissen zu verdanken sind, bei welchen der durchschnitt-
liche gesunde Menschenverstand und der Fleiss die
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Wenn wir solches bedenken, können wir in einer
solcher zugeschrieben werden. Die NASA-Erfolge sind
monstruöser und perfektionierter Anwendung von Alt-
bekanntem — so ein amerikanischer Gewährsmann —
zu verdanken, allerdings unter rigorosester Herabsetzung
der Versagerquote an Millionen von Einzelteilen.

Wenn wir solches bedenken, können wir mit einer
gewissen Nüchternheit an die vorliegenden Probleme
herangegen. Das Ungeheuer Wissenschaft und seine
schulischen Vorläufer lassen sich mit allem, was der
ganze Komplex beinhaltet, mit wenig Artikelworten
bezähmen. Es wäre höchst unwissenschaftlich, sich allzu
breitspurig zu äussern.

Wir können keinesfalls annehmen, dass, wenn unsere
Bestrebungen Gesetzeskraft erlangt haben, dann jeder
Schweizer die wissenschaftliche Laufbahn beschreiten
könnte und sollte, quasi nach dem Slogan: «Jedermann
fährt Ski!» So wird es nicht sein, so darf es auch nicht
sein. Es werden nur ganz wenige zum Zuge kommen; ja,
damit sie es tun können, müssen sehr viele zurücktreten,
und der Numerus clausus muss weitergeführt werden.
Sie haben gut gehört: muss weiterhin erhalten werden.
Wenn man an der Sache rührt, gewahrt man plötzlich
den Ernst derselben. Der Weg, der zum erwarteten
Erfolg des Einzelnen und des Staates führt, ist sehr
schmal, wenn wir der Idee der Wissenschaft und For-
schung in Zukunft leben wollen. Wenn wir hierin riesige
Bundesgelder investieren, dann müssen wir wissen, dass
sie immer nur für die Sache weniger bestimmt sein
werden. Das gilt auch für die Kantone. Das Gesetz tut
gut, sich dementsprechend restriktiv zu verhalten. Wir
müssen uns bewusst sein, dass die Wissenschaft nicht
die Gesetze der Demokratie und des Föderalismus
kennt, geschweige die der Landesgrenzen oder die
schweizerischen Bürgerrechte anerkennt. Wir ahnen die
der Demokratie und der Unabhängigkeit der Schweiz
entgegenlaufenden Aspekte, ja das Brecheisen am demo-
kratisch-föderalistischen Einvernehmen. Gleiches Recht
käme auch Ausländern zu, die in Konkurrenz zu
Schweizern, die auf gleiche Eignung pochen könnten,
aber das Rennen, worum es geht, verlieren. Neben dem
Massenproblem besteht also das Problem der Gleichbe-
handlung der Ausländer. Ein ernsthaftes «Cave» ist hier
angebracht.

Das Recht auf Ausbildung wird auch in einem
weiteren Sinn über die Grenzen führen. Es gibt gewisse
Schulen in der Schweiz nicht, die bei zeitgemässer
Ausbildung besucht werden müssen: Goldschmiedeschu-
len, Schule für Akupunktur, Lehranstalt für Marxismus-
Leninismus, Ballettschulen, und wenn wir den Katalog
der gebotenen Forschungszweige von Ständerat Rever-
din einbeziehen: Archäologie, Ozeanographie, Limno-
geologie, Orientalistik, Sinologie, usw. usw. Demnach
verschlägt uns die Grundwelle der Begeisterung oder der
Ernüchterung in alle Welt. Stipendien oder dergleichen
ohne Kontrolle noch und noch ist die Folge. Die
Wissenschaft und ihre Jünger nehmen uns dann beim
Wort und beim Recht. Man verweist in solchen Fällen
auf die Ausführungsbestimmungen und darauf, dass
gewisse Ausnahmen nicht die Regel sein können; ein
schwacher Trost, wenn man den Aufwand rechnet, der
nötig ist, um einen querliegenden Fall zu reparieren.

Es wird dann auch ausserordentlich heikel sein,
Schwerpunkte in der Forschung zu setzen, ob der
Vielfalt der mit dem verliehenen Recht geforderten
Diversifikation. Dann kommt erst noch der Alpdruck
der mit Recht geforderten Arbeitsplätze auf der Berufs-

stufe. Eine neugeschaffene Bürokratie müsste die vielen
Wünsche und Rechtsunsicherheiten in unproduktivem
Gesamteinsatz zu entwirren versuchen. Das Phänomen
eines noch nie dagewesenen Konsums an Weg zur
Wissenschaft und an Wissenschaft selber würde aufer-
stehen. Die Lehrkräfte würden nicht vorhanden sein,
auch nicht die Einrichtungen. Die Ansprüche der einzel-
nen würden (sich auf das verliehene Recht berufend)
exorbitant sein, wobei die postulierte Eignung im Eng-
pass der Bewertungsmaschinerie vernachlässigt werden
müsste

Ferner sind wir unbedacht daran, einen der ver-
schwommensten Begriffe, den es bei der Charakterisie-
rung des Menschen gibt, in die Verfassung einzubauen,
den der «Eignung» und gar noch der «Neigung». «Viele
sind berufen, wenige sind auserwählt», klingt uns in
den Ohren. Die Eigenschaft «Eignung» ist mit dem
Faktor «Zeit» belastet, mit dem der Zukunftsdeutung,
der Erbfaktoren, des Alters, der Umwelteinflüsse, die
wahrscheinlich nicht gering sind, mit dem des Charak-
ters, der Gesundheit, der gesamten Soziologie, der Poli-
tik und anderem mehr. Wie könnte man zum Beispiel
«Eignung» erklären für Wissenschaftszweige, die im
Moment dieser Erklärung noch gar nicht bestehen?

Forschung und Lehre sind frei oder sollten es sein.
Die heutige Jugend ist sehr sensibilisiert auf Beschrän-
kung der Freiheit. Wir Aeltern sind es auch, sind aber
härter geworden im Ertragen der Unfreiheiten. Zaccaria
Giacometti — um ihn noch einmal hier zu zitieren —
hatte sich über Freiheitsrechte so geäussert: Diesen
Freiheitsrechten sei rechtlicher Ewigkeitscharakter zuzu-
sprechen, und sie seien als absolutes Verfassungsrecht
zu qualifizieren; unsere liberal-rechtsstaatlichen Verfas-
sungen sollen jede individuelle Freiheit, die überhaupt
einmal rechtlich relevant werden kann, gewährleisten.
Das Bundesgericht sei dieser Auffassung im letzten
Jahrzehnt nach anfänglichem Zögern gefolgt. Wir, die
wir an solche Massstäbe gewöhnt sind, sollen uns nun
wieder durch Rückschritte in der Gesetzgebung an
minderes, sozusagen «geköpftes Recht» gewöhnen, wie
es uns in einem Sozialrecht geboten wird, im sogenann-
ten Recht auf Bildung oder Ausbildung, einem Recht in
verengten Grenzen, das nur soweit taugt, als es der Staat
freizugeben gewillt ist. Ich habe also nur soweit Recht
auf Ausbildung, als der Staat Lehrer, Platz und Geld
dafür auszugeben gewillt oder in der Lage ist, es zu tun.

Sub lege liberlax, lautet ein altes Wort: Unter dem
Gesetz die Freiheit. Ja, das Gesetz im wahren Sinne
sollte Räume der Freiheit aufzeigen und ermöglichen,
quasi den Rahmen, in welchem im geordneten Staate
noch Freiheit möglich ist für alle. Diese Räume unan-
getastet benützen zu dürfen, bewacht von der Autorität
des Staates, der sie anweist, ist höchstes Gut des
Bürgers. Es zeugt von wenig Freiheitsgefühl der Studen-
ten, wenn im VSS dieser Raum durchorganisiert werden
will mit Requisiten aus der gegenwärtigen Sozialbil-
dungskiste, wahrscheinlich aus Angst vor dem atavisti-
schen Horror vacui.

Die Problematik ist für die Jungen offensichtlich.
Bei mangelndem Vermögen der Definierung ist die
Erfassung des Problems Bildung und Ausbildung ihnen
verbal nicht möglich, und trotzdem werden Forderun-
gen gestellt. Es besteht dazu die Glaubens- und Gewis-
sensfreiheit, es tun zu können. Sie ist garantiert — wir
reden davon in Artikel 27, Alinea 2 —; Glaube ist heute
meist ideologischer Glaube, Gewissensfreiheit kann bis
zur Gewissenlosigkeit interpretiert werden. Mit dem zu
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beschliessenden Recht auf Bildung sind wir verpflichtet,
in beiden auszubilden, mit der Konsequenz bis zur
Kollision mit den Grundfesten des Staates. Wollen wir,
das?

Hören wir einen Mitverfasser der helvetischen Alter-
nativen, Ullin Streiff, über die Sozialrechte. Er sagt:
«Könnte nicht passieren, dass der Kampf um die Auf-
nahme der Sozialrechte von den viel wichtigeren prakti-
schen Massnahmen eher ablenken würde als sie zu
beschleunigen, nämlich der Herstellung der grösstmögli-
chen Freiheit für alle seine Einwohner? Sie sei das
vornehmste Ziel des Staates.» Sind da nicht die kleinen
Rechte, die als Sozialrechte oder Grundrechte dahin-
mausern, die eigentlichen Totengräber der genannten
Freiheitsrechte, die uns den Staat, der sie gewährleistet,
eigentlich erst lebenswert und verteidigungswürdig ma-
chen? Jeder Bürger hat den Staat, den er verdient, den
mit den Räumen der Freiheit oder denjenigen, in dem
diese Räume reglementiert sind.

Seien wir misstrauisch. Wer viel Recht haben will,
entpuppt sich oft als rechthaberisch. Recht wird im
heutigen Sprachgebrauch oft für Forderung eingesetzt.
Recht erzwingen ist heute oft: Forderung durchsetzen.
So wie wir heute eine doppelte Moral haben oder mit
ihr rechnen, müssen wir mit dem Recht rechnen und
rechten, das Maske der rücksichtslosen Forderung und
des kalten Egoismus ist. Man hüte sich beizeiten; einige
wenige werden usurpieren, was für viele gedacht ist.
Andere werden dargebotenes Recht missachten, noch
andere bedürfen seiner nicht — des Rechts auf Bildung
und Ausbildung —, nämlich nicht die Dummen und
nicht die Gebildeten. Den erstem gehört — wie gesagt
ist — das Königreich des Himmels, den Gebildeten aber
ist an wenigem gelegen.

Zum Schluss: Eine gewisse Selbstbescheidenheit ist
am Platze. Wir können nicht alles wollen, und wir
wollen nicht alles können. Ich danke Ihnen.

Schmid Arthur: Nicht zu Unrecht ist diese das
Bildungswesen betreffende Revision als die bedeutsam-
ste Verfassungsänderung des Jahrhunderts bezeichnet
worden. Die sozialdemokratische Fraktion, in deren
Auftrag ich sprechen darf, betrachtet den Ausbau und
die Demokratisierung unseres gesamten Bildungswesens
als zentrale Aufgabe unserer Zeit. Der einzelne wie die
Gesellschaft sind an ihrer Lösung gleichermassen vital
interessiert. Ebenso direkt aber hängt die Existenz unse-
res demokratischen Staates von der Bewältigung dieser
Aufgabe ab.

Es kommt nicht von ungefähr, dass di'e Bildung
immer mehr ins Zentrum des öffentlichen Interesses
gerückt ist und unter den staatlichen Verantwortlichkei-
ten einen immer wichtigeren Stellenwert einnimmt. Zu-
nächst ist wohl unbestritten, dass eine hochspezialisierte
und durchtechnisierte Wirtschaft nicht ohne sehr gut
ausgebildete Kräfte auf allen Stufen auskommen kann.
Wenn wir wirtschaftlich den Existenzkampf der Zu-
kunft bestehen wollen, sind wir immer mehr auf Men-
schen angewiesen, die bereit sind, sich dauernd auf neue
Begebenheiten umzustellen. Auch wir Sozialdemokraten
anerkennen durchaus diese wirtschaftliche Komponente
der Bildung. Für uns stehen aber zwei weitere Faktoren
noch mehr im Vordergrund.

Zunächst hat nach unserer Auffassung jeder Mensch
Anspruch auf eine harmonische Entwicklung und Ent-
faltung seiner Persönlichkeit. Jedem Menschen soll die
Möglichkeit zur Selbstentwicklung gegeben werden. Es

geht um die Fähigkeit, sich selbst und die Gesellschaft
sowie die eigene Position in dieser Gesellschaft kritisch
zu erkennen. Und es geht darum, den Menschen in den
Stand zu versetzen, die Spannungen und Konfliktsitua-
tionen unserer Zeit und der Zukunft auszuhalten und zu
bewältigen. Das führt denn auch zur weiteren wesentli-
chen Komponente der Bildung, die sie untrennbar mit
der Idee der Demokratie verknüpft. Wer die Zusammen-
hänge unserer Wirtschaft und Gesellschaft nicht über-
blickt, wer die daraus resultierenden Konflikte nicht
bewältigen kann, findet sich in der Welt nicht mehr
zurecht und beginnt diese zurückzuweisen. Die Folge
mangelnder Bildung ist schliesslich eine Haltung, die
von der Demokratie wegführt. Die Demokratie ist näm-
lich jene Staatsform, die dringend darauf angewiesen ist,
dass ihre Glieder über jenes Mass an Bildung verfügen,
das sie in die Lage versetzt, politische Entscheidungen
treffen zu können. Bildung muss demnach zur Mündig-
keit der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger führen. Je
komplizierter und verflochtener die Verhältnisse wer-
den, um so klarere Voraussetzungen müssen für jeden
einzelnen durch die Bildung, die ihm vermittelt ward,
geschaffen werden.

Von diesem grundsätzlichen Hintergrund aus möch-
te ich nun namens der sozialdemokratischen Fraktion
meine Bemerkungen zum Eintreten machen und versu-
chen, einige Akzente zu setzen:

1. Der Vorentwurf des Departementes hat versucht,
die Bildungsziele zu definieren. Im Vernehmlassungsver-
fahren ist dieser Versuch auf wenig Gegenliebe gestos-
sen. Auch die Sozialdemokratische Partei hat davor
gewarnt, im jetzigen Zeitpunkt ein detailliertes Bil-
dungskonzept verfassungsmässig zu verankern, da noch
zu wenig gesicherte Erkenntnisse der Bildungsforschung
vorliegen. Wir haben verlangt, dass die vorgeschlagenen
Bestimmungen so flexibel wie möglich gehalten werden,
damit sie weitgehende Verbesserungen im Bildungswe-
sen erlauben, jedoch keine Entwicklungen verbauen.
Deshalb haben wir die Aufnahme des Rechts auf Bil-
dung verlangt.

Der Bundesrat hat in seinem Entwurf nun ebenfalls
an Stelle der Formulierung von Bildungszielen die
grundsätzliche Aufnahme eines Sozialrechts vorgeschla-
gen. Er hat dieses Recht aber durch die Beschränkung
auf eine der Eignung entsprechende Ausbildung derart
relativiert, dass es praktisch nicht über die bestehenden
Möglichkeiten hinausführt. Die sozialdemokratische
Fraktion steht nachdrücklich und geschlossen hinter
dem Antrag der Kommissionsmehrheit, der das Recht
auf Bildung gewährleisten will. Es geht uns dabei nicht
um Wortklauberei, sondern um das bildungspolitische
Konzept. Der bundesrätliche Entwurf bedeutet gegen-
über dem Vorentwurf einen Rückschritt; denn
pädagogisch wie bildungspolitisch zentrale Positionen
wie «harmonische Entwicklung der Persönlichkeit» und
«politische und soziale Verantwortung» sind aufgegeben
worden und der umfassende Bereich der Bildung ist auf
einen ungenügenden Sektor reduziert worden.

Bildung bedeutet umfassende Entfaltung der Persön-
lichkeit in einer sozialen Gemeinschaft. Bildung bedeu-
tet Formung zur autonomen und freien Person, zur
Individualität. Bildung zielt auf die ganze Person ab, auf
die Gesamtheit von Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit
denen ein Mensch sich in seiner Umwelt zurechtfinden
und diese Umwelt mitverändern kann. Ausbildung dage-
gen ist nur ein Teil davon: die im Produktionsprozess
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verwertbaren Fertigkeiten, die Anpassung an die beste-
henden Verhältnisse. Oder wie Professor Heiner sagt:
«Ausbildung dagegen ist die Anpassung, ,Konditionie-
rung' eines Menschen auf ein bestimmtes gesellschaftli-
ches Niveau.» Stellt das Recht auf Bildung einen Teil
des Persönlichkeitsrechtes dar, so können beim Recht
auf Ausbildung die Bedürfnisse der Person bis zu einem
gewissen Grade sogar unterdrückt werden.

Die Botschaft auf Seite 3 und Seite 49 macht
deutlich, dass der Entwurf zu Artikel 27, Absatz l, von
einer überholten und damit gefährlich rückschrittlichen
Ideologie beherrscht wird. Es wird offen erklärt, dem
Staat könne nicht aufgetragen werden, dem einzelnen
zur Bildung zu verhelfen. Damit wird die Verantwor-
tung der staatlichen Schulen für Bildung, Selbstverwirk-
lichung, Emanzipation der Menschen rundweg abge-
lehnt. Das neue Grundrecht würde so darauf be-
schränkt, dass die Einwohner unseres Landes den An-
spruch haben, sich zu gut funktionierenden Gesell-
schaftswesen prägen zu lasseti. Ueberlässt man aber eine
umfassende Bildung dem Zufall oder der Familie, so
werden grobe Diskriminierungen fortgesetzt und ver-
schärft. Es lässt sich heute schon zuverlässig nachwei-
sen, dass nur obere und mittlere sozioökonomische
Schichten noch in der Lage sind, ihren Kindern Bildung
zu vermitteln.

2. Der Aufnahme eines «Rechts auf Bildung» in der
Verfassung wird entgegengehalten, es sei zu wenig klar
und eindeutig, welche Rechtsfolgen daraus abzuleiten
seien. Ich muss mich nachdrücklich gegen dieses Argu-
ment wenden. Die staatsrechtliche Lehre hat sich in
jüngster Zeit intensiver mit den Sozialrechten zu befas-
sen begonnen. Es besteht Einigkeit und Klarheit dar-
über, dass ein verfassungsmässig garantiertes Sozialrecht
keinen unbeschränkten individuellen Rechtsanspruch ge-
genüber dem Staat statuiert. Das Recht auf Bildung hat
beispielsweise nicht zur Folge, dass der einzelne einen
klagbaren Anspruch gegenüber dem Staat auf jede
beliebige Bildungsmöglichkeit hat. Professor Saladin hat
in der Zeitschrift für «Schweizerisches Recht», Jahrgang
1971, deutlich gemacht, nach welcher Richtung ein
verfassungsmässiges Recht auf Bildung Wirkungen aus-
lösen würden: als umfassendes Diskriminierungsverbot,
als umfassende Verpflichtung für den. Staat, Ausbil-
dungsgänge und Ausbildungsstätten in genügender Di-
versifikation und in genügender Zahl für Handikapierte
zu schaffen, als umfassende Verpflichtung für den Staat,
hinreichende finanzielle Hilfe an unbemittelte fähige
Bildungswillige zu leisten, als Verpflichtung für den
Staat schliesslich, das Bildungswesen grosszügig auszu-
bauen. Ebenso ist im Recht auf Bildung eine Lehr-,
Unterrichts- und Forschungsfreiheit und die schon heu-
te garantierte Freiheit der Ausbildungswahl enthalten.
Im übrigen scheint m'ir völlig klar zu sein, dass auch bei
diesem Verfassungsrecht der Grundsatz der Verhältnis-
mässigkeit gilt, der verhindert, dass unbegrenzte und
unvernünftige Ansprüche gestellt oder durchgesetzt wer-
den können.

Das gegen die Sozialrechte vorgebrachte Argument,
sie stünden im Widerspruch zu den Freiheitsrechten,
wird in einem noch nicht veröffentlichten Aufsatz von
Professor Wildhaber klar widerlegt. Ich möchte lediglich
beifügen, dass beim Recht auf Bildung eine Gegensätz-
lichkeit zum vornherein ausgeschlossen werden muss.
Dieses Sozialrecht ist im Gegenteil dazu angetan, die
Freiheit des einzelnen zu stärken, d'enn nur der mündi-

ge Mensch ist überhaupt in der Lage, von den durch die
Verfassung gewährten Freiheitsrechten praktischen Ge-
brauch zu machen.

3. Ein weiterer zentraler Punkt der Vorlage ist die
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen auf dem
Gebiete des Bildungswiesens. Die sozialdemokratische
Fraktion ist mit dem Bundesrat der Meinung, dass das
Bildungswesen gemeinsame Aufgabe von Bund und
Kantonen sein müsse. Wenn sie sich eindeutig für den
Antrag der Minderheit ausspricht, so aus zwei wesentli-
chen Gründen:

Zunächst legt sie grossen Wert auf die organisato-
risch-strukturelle Einheit des Bildungswesens. Diese
Einheit allein garantiert eine kontinuierliche, umfassende
Förderung der Schüler. Wird beispielsweise ein Grund-
satz für die Chancengleichheit bloss für die Mittel- und
Hochschulen garantiert, bleibt das nutzlose Deklama-
tion, wenn in den ausschlaggebenden vorangehenden
Bildungs- und Ausbildungsphasen nicht jegliche Diskri-
minierung ausgeschaltet wird. Der Bundesrat selber
schreibt auf Seite 43 oben der Botschaft, dass die
gegenwärtige Kompetenzverteilung die Möglichkeit aus-
schliesse, unser Bildungswesen zu einem horizontal und
vertikal geschlossenen System zu entwickeln. Sodann
möchte die sozialdemokratische Fraktion wirksame Si-
cherungen für die notwendige Koordination der kanto-
nalen Schulsysteme in der Verfassung einbauen. Ich
möchte klarstellen, dass auch die sozialdemokratische
Fraktion keinen Zentralismus im Bildungswesen an-
strebt. Sie ist im Gegenteil der Auffassung, dass eine
weitgehende kantonale Autonomie die beste Garantie
darstellt, dass unser Bildungswesen laufend entwickelt
und verbessert werden kann. So ist der Minderheitsan-
trag denn auch als subsidiäre Kompetenz des Bundes zu
verstehen, Grundsätze aufzustellen und einen minimalen
Rahmen abzustecken. Diese Konzeption richtet sich
nicht gegen die Konkordatslösung. Mehr- und Minde'r-
heit gehen davon aus, dass Bund und Kantone die
Aufgabe gemeinsam lösen. So gibt auch der Antrag der
Minderheit dem Konkordat weiterhin eine Chance. Ob
sie genutzt werden kann, ist eine Frage für sich. Die
Minderheit schafft aber klare Rechtsverhältnisse für den
Fall, dass notwendige Angleichungen auf dem Wege des
Konkordats nicht innert nützlicher Frist realisiert wer-
den können. Dann hat der Bund die Kompetenz, subsi-
diär auf dem Wege der Grundsatzgesetzgebung korrigie-
rend einzugreifen. Beim Antrag der Kommissionsmehr-
heit dagegen ist juristisch völlig unklar, wie der Bund
seiner Verpflichtung für die Koordination des Bildungs-
wesens nachkommen kann, wenn die Kantone ihre
diesbezügliche Verpflichtung nicht erfüllt haben.

4. Mit Befriedigung hat die sozialdemokratische
Fraktion zur Kenntnis genommen, dass die Bundeskom-
petenz für die Berufsbildung nun in den Bildungsarti-
keln eingeordnet werden soll. Sie wehrt sich aber dage-
gen, dass im übrigen alles beim alten bleiben soll. Wenn
in der Botschaft auf Seite 3 unten steht: «Die jetzige
Zuständigkeitsordnung für die Berufsbildung W|ird nicht
verändert», und wenn auf Seite 53 der Botschaft nach-
gedoppelt wird: «Ob die Bundeskompetenz in den Wirt-
schafts- oder Bildungsartikeln geregelt ist, ist rechtlich
irrelevant, und es wird dadurch die Gestaltung der
Berufsbildung nicht beeinflusst. Das System der betrieb-
lichen Ausbildung, die ihre Ergänzung im Berufsschul-
unterricht findet, hat sich grundsätzlich bewährt und
soll beibehalten werden», dann haben wir ernsthafte



20. Juni 1972 1035 Bildung und Forschung

Zweifel, ob in der Zukunft auch den Lehrlingen eine"
umfasssende Bildung und Ausbildung zuteil werden
kann. Die Verknüpfung der Berufsbildung mit dem
übrigen Bildungssystem ist nicht nur in organisatorisch-
technischer Hinsicht anzugehen, sondern die Berufsbil-
dung ist materiell in ein umfassendes Bildungssystem zu
integrieren. Gerade in diesem Bereich wird sich ent-
scheiden, ob das Recht auf Bildung für alle in optimaler
Weise Geltung haben wird.

5. Die sozialdemokratische Fraktion dankt dem Bun-
desrat, dass er in seinen Entwurf die Bestimmungen
aufgenommen hat, die einerseits eine Harmonisierung
der kantonalen Vorschriften über die Ausbildungsbeihil-
fen gewährleisten und den Bund selber in die Lage
versetzen, seinerseits Ausbildungsbeihilfen zu gewähren.
Damit ist ein ganz wesentlicher Schritt für den Abbau
finanzieller Bildungsschranken getan.

6. Die sozialdemokratische Fraktion nimmt schliess-
lich den vom Arbeitnehmer-Radio- und Fernseh-
Bund der Schweiz entwickelten Gedanken auf, dass
dem Bund auch die Kompetenzen gegeben werden
sollen, Bildungsangebote der Massenmedien, vor allem
von Radio und Fernsehen, zu fördern. Bildungspro-
gramme, die mittels Radio und Fernsehen oder in
Zukunft mittels Kassette oder Videorekorder vermittelt
werden, haben insbesondere für Spätberufene und in der
Erwachsenenbildung eine grosse Bedeutung. Wir glau-
ben, dass dieser Entwicklung Rechnung getragen werden
muss, und zwar im Rahmen der Bildungsartikel. Der
Verfassungsartikel über Radio und Fernsehen wird sich
richtigerweise nicht mit den Inhalten der beiden Medien
zu befassen haben. Zudem glauben wir, dass die Förde-
rungskompetenz des Bundes nicht auf Radio und Fern-
sehen allein beschränkt sein soll, sondern so weit ge-
spannt werden muss, dass sie schlussendlich wertvolle
ausserschulische Untetrichtsprogramme schlechthin er-
fassen kann. Wir unterstützen daher den Antrag Haller,
der eine Weiterentwicklung des Minderheitsantrages zu
Artikel 27bis, Absatz 44, Buchstabe e, darstellt.

Zu der Vorlage der Artikel, die die Forschung
betreffen, habe ich keine Bemerkungen im Eintreten zu
machen. Die sozialdemokratische Fraktion ist hier mit
der vorgeschlagenen Lösung einverstanden. Ich bitte Sie,
auf beide Vorlagen einzutreten.

Akeret: Im Namen der SVP-Fraktion empfehle ich
Ihnen Eintreten auf die Vorlage. Wir 'betrachten den
neuen Bildungsartikel, sofern er noch mit einer Rah-
menkompetenz des Bundes für alle Stufen des Bildungs-
wesens ergänzt wird, als eine gute Ausgangsbasis für
den Weiterausbau und die Koordination unsere's Bil-
dungswesen. Dabei sollte die Bedeutung des vorliegen-
den Entwurfes für das Hochschulwesen nicht übersehen
werden. Im Interesse einer besseren Koordination und
gezielteren Schwerpunktbildung bedarf dies unbedingt
einer verfassungsmässigen Grundlage und verstärkter
Bundeskompetenzen. Ebenso begrüssen wir die Schaf-
fung einer verfassungsmässigen Basis, um die Forschung
von Bundes wegen zu fördern.

Gestatten Sie, dass ich in meinem Votum vor allem
das Hauptziel der Initiative der Jungen Mitte, die
Schulkoordination und die Rahmenkompetenz des Bun-
des, anvisiere. Trotzdem dieser Bildungsartikel sehr viel
und fast jedem etwas bringt, bedauern wir eine gewisse
mangelnde Geschlossenheit der uns vorgelegten Kon-

Nattonalrat — Conseil national 1972

zeption. Diese trägt typisch das Zeichen des Kompro-
misses zwischen Föderalismus Und Zentralismus. Es gibt
glückliche und weniger glückliche Kompromisse auf
dem eidgenössischen Fechtboden. In der heutigen Aus-
gestaltung können wir die vorliegende Konzeption, vor
allem was den Einbau des Konkordates — eines doch
etwas schwerfälligen Instrumentes für die Regelung der
Volksschulstufe — betrifft, als nicht sehr glücklich
bezeichnen.

Staatsrechtlich zuwenig klar und nicht ganz befrie-
digend ist nach unserer Auffassung auch die Deklara-
tion, das Bildungswesen sei eine gemeinsame Sache von
Bund und Kantonen. So schön sich diese Institutionali-
sierung des kooperativen Föderalismus auch ausnimmt,
lässt sie doch eine eindeutige Kompetenzausscheidung
zwischen Bund und Kantonen vermissen. Aehnliches ist
von ändern Formulierungen zu sagen, die zu Interpreta-
tionsschwierigkeiten führen dürften.

Vorab halten wir die Ausklammerung des Volks-
schulwesens aus der Bundeskompetenz für einen Struk-
turmangel der Vorlage. Wir verstehen an sich die
föderalistischen Bedenken, die gegen den Einbezug des
Volksschulwesens in die bundesrechtliche Regelung er-
hoben werden. Aber seit dem 4. Juni hat sich doch
einiges geändert, präsentiert sich das Paradepferd des
Föderalismus, das Konkordat, in einem etwas ändern
Lichte. Eine Rahmenkompetenz des Bundes sollte, nach-
dem sich die Funktionsfähigkeit des Konkordates an
zwei praktischen Beispielen erwiesen hat, im Sinne einer
Auffangstellung subsidiär in die Verfassung eingefügt
werden, und in jedem Falle sollte der Bund in die Lage
versetzt werden, von sich aus Koordinationsvorschriften
zu erlassend Mit dieser Forderung ist das Minimum an
Ergänzungsvorschriften anvisiert.

Zur sogenannten Rahmenkompetenz des Bundes
noch einige Bemerkungen. Wir sind der Auffassung,
dass ein hochentwickelter Staat wie die Schweiz seine
Strukturen der Dynamik der Zeit und der Zukunft
anpassen muss. Wenn wir weiterhin an führender Stelle
der Industrienationen stehen und unsere Eigenständig-
keit erhalten wpllen, so ist der Bildungspolitik und der
Anpassung unserer Schulsysteme an die Erfordernisse
der Zeit hohe Priorität einzuräumen. Eine grösstmögli-
che Entfaltung des geistigen Potentials werden wir aber
nur über ein optimales Schulsystem erreichen.

Neben dem Hauptziel der Gewährleistung und He-
bung des Bildungsniveaus sind zwei wesentliche Ziele
ins Auge zu fassen: erstens die Chancengleichheit und
zweitens die Koordination der Schulsysteme. Vorausset-
zung für die Chancengleichheit ist aber die Koordina-
tion, denn ohne diese ist ein gerechtes Bildüngssystem
nicht möglich.

Die Notwendigkeit der Schulkoordination darf daher
nicht allein aus der Sicht der Binnenwanderung gesehen,
sondern muss in einen grösseren Zusammenhang gestellt
werden. Es geht vor allem auch um die Beseitigung des
Bildungsgefälles zwischen Stadt und Land sowie zwi-
schen ärmeren und reicheren Regionen unserer Eidge-
nossenschaft.

Wir stellen im übrigen eine erfreuliche Einigkeit fest,
dass eine vermehrte Zusammenarbeit von Bund und
Kantonen im gesamten Bildungsbereich unumgänglich
ist. Es gilt, daraus die notwendigen Konsequenzen zu
ziehen und dem Bund vermehrte Kompetenzen einzu-
räumen, ohne in einen uniformierenden Zentralismus zu
verfallen. Auf keinen Fall darf der Bund lediglich zur
finanziellen Mithilfe verpflichtet werden, ohne für diese
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Verpflichtungen auch die entsprechenden Rechte zu
erhalten.

Wir glauben, dass den Kantonen auch bei Schaffung
einer Rahmenkompetenz des Bundes und bei Erlass
gewisser Grundsatzvorschriften noch ein sehr weites
Feld der Betätigung auf dem Gebiete des Schulwesens
eingeräumt ist, sei es bei der Ausgestaltung der Grund-
sätze im einzelnen, sei es beim Vollzug des gesamten
Schul- und Bildungswesens.

Als wichtig und unerlässlich scheint es uns, dass bei
der Festlegung der Grundsätze für das Bildungswesen
auf die sprachlichen Regionen Rücksicht genommen
wird. Daher fordert die Initiative die besondere Berück-
sichtigung der Sprachregionen.

Die Beachtung dieser Forderung der Initiative wird
nicht zu einem zentral geleiteten Volksschulwesen füh-
ren, und es wäre abwegig, den berüchtigten Schulvogt
aus der Rumpelkammer zu holen. Wir stellen uns
selbständige Koordinationszentren in den einzelnen
Sprachregionen vor, die im Rahmen des Bundes eng
zusammenarbeiten, so etwa zu Realisierung der «école
romande».

Wir gestatten uns, Sie darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass nicht nur das Initiativkomitee und die
Schweizerische Volkspartei eine Rahmenkompetenz des
Bundes auf dem Gebiete des gesamten Bildungsiwjesens
fordern. Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens
haben sich auch der Wissenschaftsrat, die Sozialdemo-
kratische Partei der Schweiz, der Landesring, der
Schweizerische Gewerkschaftsbund und der Schweizeri-
sche Bauernverband für eine solche ausgesprochen.
Nach den beiden Volksabstimmungen in Zürich und
Bern, die als Mahnmal für eine fortschrittliche Lösung
gelten können, haben sich, wie ich gesprächsweise fest-
stellen konnte, führende Persönlichkeiten im Schulwesen
und in kantonalen Regierungen, die «vor Tisch» auf das
Konkordat setzten, für eine Rahmenkompetenz des Bun-
des ausgesprochen. Im übrigen heisst es in den Legisla-
turzielen der vier Bundesratsparteien, denen wir das
Schicksal einer blossen Schubladisierung ersparen wol-
len, wörtlich: «Sofern auf dem Konkordatsweg keine
rechtzeitige und befriedigende Lösung gefunden werden
kann, hat der Bund ein Rahmengesetz zu erlassen.»
Dieser Forderung habe ich nichts mehr beizufügen, sie
sollte von unserem Rat beherzigt werden.

Gestatten Sie mir noch ein Wort zu einem ändern
Hauptpunkt dieses Bildungsartikels, zum Recht auf Bil-
dung. Die SVP-Fraktion schliesst sich der Fassung des
Bundesrates und des Ständerates mehrheitlich an, wieil
sie glaubt, dass mit der Beschränkung auf die Begriffe
Ausbildung und Eignung das neue Sozialrecht der Bun-
desverfassung seine tunliche, praktikable Begrenzung
und Ueberschaubarkeit erhalte. Persönlich halte ich
allerdings dafür, dass sich diejenigen, die glauben, dass
die Fassung Bundesrat/Ständerat einen weniger starken
Anspruch auf Klagbarkeit eines Rechts auf Bildung
gäbe, sich in einem Irrtum befinden. Bei der engeren
Fassung sind die Kriterien der Klagbarkeit, Ausbildung
Und Eignung genauer bestimmt; die Klagbarkeit ist also
eher realisierbar. Anderseits ist der Begriff «Eignung»
schwer fassbar und sicher nicht sehr glücklich. Auch die
Botschaft gibt zu, dass objektive Kriterien zu ihrer
Feststellung fehlen und dass solche durch die Bildungs-
forschung erst erarbeitet werden müssen. Wir stehen
hier also vor einer sehr problematischen Aufgabe.

Ich möchte Ihnen empfehlen, den Hauptakzent beim
Recht auf Bildung oder Ausbildung, wie Sie wollen,

nicht auf die sogenannte Klagbarkeit, sondern auf seine
allgemeine staatspolitische, schöpferische Strahlungs-
kraft, auf seine gesetzgeberische Funktion zu legen, im
Sinne eines Auftrages an Behörden und Volk, das Recht
der freien Entfaltung der Persönlichkeit auf dem ge-
samten Gebiete des Bildungswesen zu fördern und zu
sichern und damit ein Stück Freiheit für jeden einzel-
nen zu verwirklichen.

Im Sinne dieser Erwägungen beantrage ich Ihnen
Eintreten auf die gesamte Vorlage.

M. Kohler Simon: Si l'on sait que, des heures
durant, vos commissaires se sont ingéniés à donner une
définition de la «Bildung» et de l'«Ausbildung» sans
aboutir pour autant à un résultat entièrement satisfai-
sant, on se rend compte combien gratuites sont les
critiques qui ont été adressées aux auteurs du concordat
et aux promoteurs de la coordination, auxquels on a
reproché de ne pas avoir défini avec assez de précision
une politique de la formation. Je voudrais rendre
hommage à ceux qui ont reconnu leurs prestations; elles
représentent, quoi qu'on en dise, une telle somme
d'études, de pourparlers et d'échanges de vues qu'il
serait prétentieux de vouloir les reprendre ici par le
menu. C'est pourquoi je me bornerai à quelques réfle-
xions tendant à cerner le projet et en particulier ses
ressorts d'efficacité et ses chances de succès à la lumière
des faits nouveaux.

Les décisions des cantons de Berne et de Zurich
n'étaient pas connues lorsque le Conseil des Etats a
examiné le projet et lorsque notre commission a siégé
les 18 et 19 mai à Spiez, ce qui nous faisait dire alors
que l'attitude de la commission dépendrait des résultats
des consultations populaires de Berne et de Zurich. Or
le souverain s'est prononcé négativement dans les deux
plus grands cantons de Suisse et ce verdict renforce le
projet du Conseil fédéral.

En fait, l'intervention de la Confédération ne saurait
être contestée. Grâce la nouvelle loi, le droit à la
formation est garanti. L'enseignement ne sera plus
l'affaire des seuls Etats confédérés mais sera du domai-
ne commun de la Confédération et des cantons, la
première étant désormais mise au bénéfice de compéten-
ces allant de l'enseignement secondaire à la formation
supérieure jusqu'à l'éducation des adultes, tout en ayant
la possibilité d'encourager la coordination entre les
cantons. Le tout est de savoir, après lels refus du peuple
bernois et du peuple zurichois, si les compétences que le
Conseil fédéral ou la commission entend donner à la
Confédération sont suffisantes. Et la tentation serait
grande pour les partisans de la coordination et du
concordat, dont les projets ont échoué dans leurs can-
tons respectifs, de conférer à la Confédération des
pouvoirs beaucoup plus étendus. Elle est encore plus
grande lorsque le problème prend une tournure si
inquiétante que toute une région d'un canton — en
l'occurrence le Jura — se prononce sans équivoque! pour
la participation des districts francophones à la coordina-
tion romande, tandis que le district de Laufon opte pour
le raccordement aux deux Baies et à Soleure et que la
partie alémanique du canton, avec autant de netteté,
s'oppose au projet pour de multiples raisons difficiles à
analyser.

Le paradoxe s'accentue encore du fait de la situation
exceptionnelle de Bienne, dont le clivage linguistique
contraint l'autorité à prendre une option différente et
draconienne, soit pour la partie de langue allemande,
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soit pour celle de langue française. On mesure les
difficultés que cela engendre si l'on sait que certaines
écoles biennoises sont bilingues et que les graves réper-
cussions de cette situation ne s'arrêtent pas à la périphé-
rie de la ville de Bienne elle-même mais font tache
d'huile dans le Jura sud ou, pour ce qui concerne la
partie alémanique, bien au-delà du Seeland. Or ni
l'initiative1 des jeunes PAB, ni le projet du Conseil
fédéral, ni le projet modifié par la majorité ou la
minorité de la commission, qui défendront leur point de
vue tout à l'heure, ne prévoient des moyens suffisants
pour maîtriser tous les problèmes que nous venons de
soulever. Et si grande que soit notre envie de donner des
compétences accrues à la Confédération, avons-nous le
droit, après les avoir déçus, de punir les 18 cantons qui
se sont prononcés en faveur de la solution concordatai-
re? Peut-on les acculer à une centralisation très poussée
contre laquelle ils se sont insurgés? Nous ne le pensons
pas. Ceux qui, dans les cantons de Berne et de Zurich,
se sont opposés à la nouvelle législation cantonale en
matière scolaire en considérant que la solution par le
truchement de la Confédération est la seule bonne,
seraient-ils encore aussi résolus lorsque le projet leur
serait soumis? L'expérience, vous le savez, a démontré
que le souverain se montre peu perméable aux proposi-
tions de réforme scolaire, si bien qu'il faut se prémunir
contre un échec toujours possible.

On a dit à juste titre que la constitution fédérale
étant un instrument permanent, il ne1 serait pas raison-
nable d'y inscrire des âges, des durées ou des sujets qui
pourraient être modifiés à chaque instant et nécessite-
raient la revision de la constitution. Nous pensons que
ce raisonnement reste valable, pour autant cependant
que les objectifs de la coordination soient effectivement
atteints. Or elle est irréversiblement partie dans toute la
Suisse romande et dans une partie de la Suisse alémani-
que et, si les autres cantons devaient résister durable-
ment à l'harmonie scolaire intercantonale, la situation
deviendrait intenable et empirerait considérablement par
rapport à l'état de fait actuel.

Je pense que M. le conseiller fédéral Tschudi, dont
je salue la diligence en la matière, n'aura pas manqué de
procéder à l'analyse de la situation créée par les consul-
tations populaires de Berne et de Zurich et nous atten-
dons avec le plus grand intérêt les considérations qu'il
voudra bien nous soumettre à ce propos. Tant il est vrai
que, pour notre Conseil, l'examen du projet se pose
autrement qu'il ne s'est posé au Conseil des Etats, qui
s'est prononcé dans l'hypothèse certaine ou quasi certai-
ne de l'adhésion de tous les cantons au concordat, ce qui
n'est, hélas, plus le cas aujourd'hui. Qu'on le veuille ou
non, le crédit alors accordé sans réserve aux cantons en
faveur de la coordination se trouve aujourd'hui singuliè-
rement déprécié et il faudra en tirer les conséquences au
cours de ce débat. C'est une raison de plus pour entrer
en matière.

Frau Thalmann: Ich nehme hier zu einem kleinen
Sonderproblem Stellung, nämlich zur Frage, ob einzelne
Schulfächer im Verfassungsartikel namentlich erwähnt
werden sollen. Herr Nationalrat Gut stellte in der
nationalrätlichen Kommission den Antrag, es sollte im
Verfassungsartikel 27bis, Absatz 2, zusätzlich erwähnt
werden: «Die Kantone gewährleisten einen genügenden
staatsbürgerlichen Unterricht.» Er versteht darunter eine
stärkere Dotierung des Lehrfaches «Staatskunde» und
führt aus, dass es gerade bei den Rekrutenprüfungen

zutage trete, wie ungenügend das staatskundliche Wis-
sen unserer Jugendlichen sei.

In bezug auf diese Feststellung stimme ich ihm zu;
die staatskundlichen Kenntnisse sind oft recht mager,
und bei vielen Jugendlichen kommt noch das sprachli-
che Unvermögen dazu. Es fehlt an Wissen und an
Ausdrucksfähigkeit, und darum weisen die Prüfungen
ein ungenügendes Ergebnis auf.

Trotz dieser Erkenntnis scheint es mir unrichtig, das
Fach «Staatskunde» im Verfassungsartikel besonders zu
erwähnen. Staatskunde ist in allen neueren Lehrplänen
enthalten, und die kommende Koordination wird hier
zweifellos noch ihren Beitrag leisten. Sowohl an den
Oberstufen als auch an den Sekundär- und Bezirksschu-
len wird das Fach bereits erteilt, und es stehen hiefür
auch gute Lehrmittel zur Verfügung. Dass dem Fach
«Staatskunde» in der Berufsschule und in den Mittel-
schulen vermehrte Bedeutung zukommt, scheint selbst-
verständlich zu sein, weil die Schüler inzwischen älter
und in den meisten Fällen auch reifer und verständiger
geworden sind. Es sind heute kaum noch 10 Prozent der
Schüler des männlichen Geschlechts, die nach der
Volksschule keine weiteren Schulen mehr besuchen.
Sämtliche Rekruten haben daher während mindestens
zwei Jahren, der weitaus grösste Teil aber während vier
Jahren Staatskundeunterricht erhalten.

Bei den Mädchen ist die Prozentzahl derjenigen, die
nach der Volksschule nicht mehr systematisch ausgebil-
det werden Und daher keinen Staatskundeunterricht
mehr erhalten, grösser; sie mag heute noch etwa 30
Prozent ausmachen. Rund 70 Prozent der Mädchen
erhalten auch in den Ausbildungs- oder Studienjahren
vermehrten Staatskundeunterricht, da sämtliche Berufs-
schulen, die dem Berufsbildungsgesetz unterstellt sind,
sämtliche Berufsalltagsschulen und die Privatschulen
Staatskunde als Lehrfach vorsehen. Es fehlt nicht an der
Stundendotierung des Faches. Ich würde eher sagen:
Schenken wir der Gestaltung des Staatskundeunterrich-
tes mehr Aufmerksamkeit, indem wir vor allem dem
aktuellen Zeitgeschehen Platz einräumen, wie es die
Schweizerische Staatsbürgerliche Gesellschaft dieses
Jahr im Kurs in St. Moritz zu verwirklichen sucht.

Wenn wir durch die Meinungsäusserung des Kolle-
gen Gut dahin gelangen, Lehrerkurse für den Staatskun-
deunterricht vermehrt einrichten zu können, müssen wir
ihm dankbar sein, dass er dieses Thetna in die Diskus-
sion geworfen hat; aber in der Verfassung muss weder
der Staatskundeunterricht verankert noch sollen andere
Fächer namentlich erwähnt werden. Das gehört in die
Ausführungsgesetze und in die Lehrpläne der verschie-
denen Schulen.

Ueber die Gleichstellung von Knaben Und Mädchen
im Bildungswesen werde ich morgen bei der Detailbera-
tung über die Diskriminierung sprechen.

Haller: Ich habe plötzlich entdeckt, dass ich der
Urahne in den parlamentarischen Vorstössen betreffend
Schulkoordination bin. Am 4. März 1964 hatte ich ein
Postulat eingereicht, das im Juni vor acht Jahren vom
Rat entgegengenommen worden war. Es lautete: «Indu-
strialisierung und Aenderung der Bevölkerungsstruktur
bewirken, dass zwischen den einzelnen Kantonen eine
zunehmende Wanderbewegung von Familien festzustel-
len ist. So ist ein erheblicher Teil unserer Schulkinder
gezwungen, ihre Schuljahre in verschiedenen Kantonen
zu absolvieren. Infolge unserer uneinheitlichen Schul-
ordnung ist aber jeder Uebertritt in die Schule eines
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ändern Kantons erschwert. Dies wirkt sich meist für
einen gesicherten Bildungsweg der betroffenen Schüler
auch sehr nachteilig aus. Der Bundesrat wird deshalb
eingeladen, in Verbindung mit den Kantonsregierungen
eine Vereinheitlichung der schweizerischen Schulsyste-
me anzustreben.»

Damals — vor acht Jahren — hatte mich der
heutige Ständerat Kollege Eggenberger gewarnt. «Pass
auf, du langst in ein Wespennest hinein.» Und heute ist
die Diskussion um die Schulkoordination selbstverständ-
lich geworden. Ich bin eigentlich der Jugendfraktion der
BGB oder SVP, ich weiss nicht, wie sie sich nennt,
dankbar, dass sie die Initiative gestartet hat; denn durch
ihren Vorstoss ist das Prozedere um Schulkoordination
und Bildungsartikel beschleunigt worden.

Wir wissen ja, dass sich die Schulsysteme von 15
westeuropäischen Schulen weniger unterscheiden als
diejenigen unserer 25 Kantone. Das mag viele mit Stolz
erfüllen, weniger begeistert davon sind unsere schweize-
rischen Nomaden. Weil aber das Wort Nomaden nach
Beduinen mit Kamelen und leuchtenden Zelten riecht,
hat man ein schöneres Wort dafür gefunden: Binnen-
wanderung. Aber heimatverbunden sind diese Leute
immer noch, nur hängt das Wort nicht mehr mit
Heimatort und väterlicher Scholle zusammen. Wir sind
also heute daran, via Bildungsartikel, der alles von der
Vorschule bis zur Hochschule umfasst, auch die Schul-
koordination miteinzuschliessen. Ueber Bildung und Er-
ziehung zu reden ist heute teilweise eine Modesache
geworden, und die Gefahr von supergescheiten Höhen-
flügen besteht. Um so ernsthafter musste sich unsere
Kommission mit dieser Frage befassen. Sie hat sich die
Beratungen nicht leicht gemacht. Trotzdem Verhältnis-
massig wenig Pädagogen unsere Kommission zierten,
hatten wir gleichwohl eine Vielfalt von Meinungen und
Auffassungen. Hie und da ist auch bei verschiedenen
Kollegen der Föderalismus allzusehr in den Vorder-
grund gestellt worden. Ich bin auch Föderalist, aber in
Schulfragen bin ich ein unitarischer Föderalist.

Mit dem neuen Verfassungsartikel hoffen wir, einen
entscheidenden Schritt in die neue Zeit zu tun. Gewisse
Unzukömmlichkeiten, wie sie die Volksabstimmungen in
Zürich und Bern darstellen, sind immerhin in Kauf zu
nehmen; man kann sie ja später einmal korrigieren.
Immerhin muss auch festgestellt werden, dass die Mög-
lichkeiten der heute geltenden Verfassungsbestimmun-
gen in bezug auf das Erziehungswesen nicht voll ausge-
schöpft sind. Wir haben doch in verschiedenen Kanto-
nen Verhältnisse, die selbst der Auffassung des Verfas-
sungsgebers von anno dazumal noch nicht entsprechen.
Hoffen wir, dass dereinst der jetzigen Vorlage nicht
allzusehr Schwierigkeiten bereitet werden. Beispielsweise
habe ich für die Beratungen im Plenum auf einen
Antrag verzichtet, den ich in der Kommission gestellt
hatte. Er lautete: «Die Lehrfreiheit und die Lernfreiheit
sind gewährleistet.» Der Verzicht auf diesen Antrag
entspricht nicht dem Schock vor der eigenen Progressi-
vität, sonder der nüchternen Ueberlegung, wo im Mo-
ment die Grenzen des Möglichen liegen. Wenn der erste
Ausdruck (Lehrfreiheit) noch Anklang gefunden hätte,
mussten war doch feststellen, dass der zweite Ausdruck,
die Lernfreiheit, in der Auslegung noch nicht jener
Interpretation gewachsen ist, die zur Verwirklichung
nötig wäre. Um so mehr hoffe ich, dass im grossen und
ganzen die Anträge unserer Kommission nicht verwäs-
sert, sondern vielmehr verbessert werden sollten.

In der Detailberatung habe ich in bezug auf techni-
sche Hilfsmittel dann noch einen Minderheitsantrag zu
begründen. Man hat eine neue Formulierung gefunden,
und ich werde den jetzigen Antrag in der Fahne zu-
rückziehen zugunsten der neuen Formulierung.

Im übrigen beantrage ich Ihnen, auf die Vorlage
einzutreten.

Speziali: Qualsiasi modificazione dell'articolo 27
della Costituzione federale, uno di quelli fondamentali,
assume un significato d'importanza eccezionale: siamo
in un campo squisitamente spirituale, e dunque di politi-
ca nel senso più alto, poiché coinvolge e condiziona i
valori culturali dell'uomo del futuro: mi sembra quindi
doveroso e pertinente che in questo dibattito — con la
benevola comprensione del Parlamento —, nell'ansia
dell'elevazione spirituale del Paese che le modificazioni
costituzionali indubbiamente perseguono con saggia de-
terminazione, la lingua italiana possa dichiarare la sua
irrinunciabile presenza che è un dovere di tutti di
riconoscere e se mai di rafforzare.

Mi limiterò soltanto a qualche considerazione sul
capitolo che riguarda la «Formazione degli adulti», già
toccato dal collega Gut, anche se la tentazione è grande
di soffermarmi — riflettendo gli attuali più importanti
problemi della politica scolastica ticinese — sulla scuola
media unica (école primaire supérieure unique) o sul
problema dell'Università della Svizzera italiana che sta
sorgendo almeno negli animi più fiduciosi. Già nel 1970
un illuminato studioso e collaboratore di Kennedy nel
settore culturale dichiarava all'assemblea della Federa-
zione americana per l'educazione degli adulti che:
«Nous devons tous cesser d'identifier l'éducation avec la
jeunesse et commencer à l'identifier avec l'état d'adulte
et la vie tout entière.»

E' dunque attorno a questa dichiarazione intelligente
e acuta che svilupperò qualche considerazione.

E' pertanto lecito chiedersi se la proposta modi-
ficazione costituzionale risponda compiutamente a
quest'aspirazione: il Consiglio federale ritiene sufficiente
l'affermazione, a mio parere troppo timida e generica,
contenuta nella lettera b dell'articolo Tlbis: «La Confe-
derazione è autorizzata a emanare principi sull'organiz-
zazione e lo sviluppo dell'educazione degli adulti»; il
Consiglio federale intende forse in un futuro vicino
presentare un nuovo articolo costituzionale sull'educa-
zione permanente?

Attendo volentieri e con fiducia la risposta del rap-
presentante del Consiglio federale prima di eventual-
mente presentare una proposta formale.

E' indispensabile superare l'incerta situazione attua-
le, che è riassunta nel messaggio, a pagina 23. E'
comunque impressionante e preoccupante — se pur per
certi versi anche rallegrante — la constatazione secondo
cui l'educazione degli adulti è sopportata nella misura
del 95 per cento da persone private, e molte ne fanno
anche una speculazione; è indubbio per contro che le
direttive, il coordinamento e parte del finanziamento
non possono ch'essere di spettanza della Confederazione
e dei Cantoni, come del resto afferma il messaggio a
pagina 3: «La Confederazione è dichiarata competente a
statuire principi... sull'educazione degli adulti come an-
che sull'assegnazione di aiuti finanziari.»

«Il nuovo settore dell'educazione degli adulti potrà
essere promosso e consolidato con disposizioni-quadro
federali.»
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«Domaine nouveau», dice il testo francese, così
come è autorevolmente confermato da Samuel Roller
nell'ottimo libro La Suisse au-devant de l'éducation
permanente: «L'éducation permanente est devenue, de-
puis quelques mois, une des préoccupations majeures de
ceux qui, chez nous, ont des responsabilités dans le
secteur de la formation et de l'éducation.»

Del resto, anche il programma '71 del Partito radica-
le svizzero afferma che «è evidente oggi che la forma-
zione continua è indispensabile all'uomo».

Penso che l'Autorità federale deve dichiarare quale
sarà la sua politica nell'ambito dell'educazione perma-
nente: con spirito di grande saggezza — che mi fa sperare
in una risposta ampiamente rassicurante — l'on, consi-
gliere federale Tschudi scrisse che sono preziosi tutti i
suggerimenti che riguardano «l'aménagement d'un systè-
me approprié aux besoins d'une génération qui vivra une
bonne partie de son existence active au XXIe siècle».

Perfettamente: già la parola «aménagement» (siste-
mazione) dà la misura dell'impegno che ci attende e che
non può tardare di rivelarsi in forme concrete.

Nascono inevitabilmente grossi problemi, specie sulle
competenze della Confederazione e dei Cantoni.

Bisogna comunque tener conto degli sforzi cantona-
li: è mio dovere soffermarmi un istante su quelli fatti
dal Canton Ticino: da noi, l'illuminato insegnamento di
Stefano Franscini — il nostro primo consigliere federale,
una personalità tra le più eminenti e più alte della storia
confederata — non si è perso nel lungo corso di cento-
vent'anni.

Il Franscini, in una divinazione che è prerogativa dei
veri politici, scriveva, FU novembre 1852 al suo amico Se-
verino Guscetti: «... utilizzare uno o più professori del
Liceo anche per la classe operaia, mediante corsi vesper-
tini di fisica, chimica, ecc.: adattati alla comune intelli-
genza... popolarizzando per così dire la scienza colle sue
applicazioni all'industria di quello dei nostri capoluoghi
dove la classe operaia è di gran lunga più operosa...»
Troviamo la base legislativa cantonale nell'articolo 188
della legge della scuola del 1958, del resto già parecchio
superata: «Lo Stato e i Comuni possono istituire diretta-
mente o in collaborazione con gli enti locali o con le
associazioni sindacali corsi di cultura popolare per
adulti e giovani prosciolti dall'obbligo scolastico al fine
di completare l'istruzione impartita nelle scuole obbliga-
torie e professionali, di favorire la formazione culturale
del cittadino, di migliorare le conoscenze dei problemi
essenziali di natura economica, sociale e spirituale che
interessano il Paese.»

Seguirono i primi passi prudenti e timorosi, che
riassumo in poche cifre:

La spesa: 40000fr. nel '67; 100 000 fr. nel '69;
200000fr. nel '70; 400000fr. nel '71: si tratta ovvia-
mente di corsi per adulti organizzati dallo Stato del
Canton Ticino.

I partecipanti: dai 400 nel '63, ai 3050 nel '68 ai
7200 nel '71: è dunque un'impressionante progressione,
che, penso, fa onore al Canton Ticino.

II recente decreto esecutivo dimostra un potenzia-
mento sicuro e deciso che indica una precisa e definitiva
volontà politica della quale —• nel suo apprezzamento —
la Confederazione deve tener conto.

E' perciò con fiduciosa attesa che si attende, da
parte del Consiglio federale, una dichiarazione impegna-
tiva sull'educazione permanente: sarebbe un'affermazio-
ne fondamentale, un arricchimento definitivo della no-

stra carta costituzionale, anche se l'approfondimento le-
gislativo e operativo — doveri della Confederazione, dei
Cantoni, dei Comuni, finanziamento, contributo della
radio e della televisione (capitolo che meriterebbe una
trattazione a sé) — sarà indubbiamente lungo e laborioso.

Così ad antichi e sempre attuali principi — il diritto
alla formazione garantito ad ogni abitante, l'obbligato-
rietà nell'ambito della scuola primaria, la gratuità, il
diritto al controllo e alla vigilanza dell'autorità civile —
se ne aggiungerebbe un altro a garanzia di una sempre
aggiornata e puntuale elevazione spirituale dell'uomo
durante l'intera sua esistenza: la nuova formulazione
dell'artìcolo 27 della Costituzione federale deve pertan-
to partire dal concetto fondamentale che l'educazione
permanente è la vera conquista cui si aspira per i
prossimi decenni, proprio perché, e ricordo ancora una
volta l'elevato pensiero dell'on. Tschudi, siamo chiamati
a legiferare per una generazione che vivrà una parte
della sua esistenza attiva nel XXI0 secolo.

Cavelty: Wie von zahlreichen Votanten betont wur-
de, stehen wir vor einer Vorlage, die für unsere Jugend
und damit für die Zukunft unseres Landes von entschei-
dender Bedeutung ist.

Erlauben Sie daher, dass in dem mehrstimmigen
Chor der Befürworter auch das bescheidene Glöcklein
der rätoromanischen Schweiz mitklingt. Als kleine Min-
derheit sind wir aus Selbsterhaltungsgründen darauf
bedacht, eine fortschrittliche Lösung zu erhalten, die
uns nicht erdrückt, sondern unserer besonderen und
besonders schwierigen Stellung Rechnung trägt.

Wir sehen diese Lösung im vorgeschlagenen Weg des
Konkordates, wo im Rahmen der begrüssenswerten An-
näherung der Schulsysteme noch Raum für die notwen-
dige kulturelle Eigenständigkeit bleibt. Neben dem kul-
turellen Bedürfnis spricht auch die politische Weisheit
für eine dezentralistische Lösung unter Respektierung
des Subsidiaritäts- und Souveränitätsprinzips im Primar-
schulsektor.

Eine Bundeslösung auf dem Wege der Gesetzgebung
würde den Pioniergeist der Kantone lahmen und die
gesunde kantonale Initiative, die für andere Kantone
beispielhaft sein kann, im Keime ersticken. Die Gegner
des Konkordats sagen, die Kantone könnten auch im
Rahmen eines Bundesgesetzes gehört werden. Aber wie
stellen Sie sich dies vor? Ein Bundesgesetz wird im
Parlament gemacht; die Stimmenmehrheit entscheidet,
auch wenn man im Vernehmlassungsverfahren kantona-
le Wünsche angehört hätte. Ord tuts quests motivs,
stimadas signuras, preziai signurs, beneventein nus la
sligiaziun proponida dal Cussegl federai e dalla plurali-
tad della commissiun. Nus supplichein ded entrar en
materia e d'acceptar la proposta, per la giuventetgna,
per las minoritads e per il beinstar digl entir pievel.

Tanner-Zürich: Ich bin zwar, wie Herr Cavelty,
ebenfalls Bündner, aber gewissermassen ein «herunterge-
kommener». Wenn ich auch nicht ein Zentralist bin, bin
ich doch ein Schweizer, der die Meinung vertritt, wir
müssten — um in unserer Bildungspolitik weiterzukom-
men — bei Artikel 27bis dann dem Minderheitsantrag
zustimmen. Zunächst aber eine grundsätzliche Bemer-
kung, denn wir stehen ja erst beim Eintreten.

Von Sokrates bis Walter Allgöwer ist ein recht
weiter Weg. Kollege Gut hat ihn wahrscheinlich deshalb
verhältnismässig vorsichtig beschritten, aber er hat es
immerhin fertiggebracht, dem Präsidenten des VOLG
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hinter mir die Zusammenhänge zwischen dem histori-
schen Makrokosmos und dem «Migroskosmos» bewusst
werden zu lassen.

Spass beiseite: Ich muss Herrn Kollege Gut noch
einmal ernsthaft zitieren. Freundlich und liebenswürdig,
wie wir das von ihm gewöhnt sind, begann er in der
Kommissionssitzung sein Eintretensvotum mit dem
Satz: «Ich muss bekennen, dass mir diese Vorlage
gefällt.» Wie glücklich wäre ich, seine Schalmei blasen
zu können. Leider vermag ich das nicht, denn ich muss
bekennen, dass diese Vorlage mir keineswegs durchge-
hend zu gefallen vermag. Der Bundesrat spricht zwar —
Herr Schmid machte schon darauf aufmerksam — von
der Verfassungsrevision des Jahrhunderts und dass es
dabei um eine Schicksalsfrage gehe. Es sollte, angesichts
der Materie — geht aber nicht, angesichts dessen, was
uns vorgelegt wird.

Grosse Worte müsste man für Grosses aufsparen, für
Kleines wäre verbale Bescheidung am Platz. Nun will
ich freilich nicht ungerecht sein, verglichen mit Altem
und Veraltetem sind Neues und Erneuerndes immer
Fortschritte. Immerhin gehen wir ja daran, in unserer
Verfassung Sozialrechte zu setzen. Als ein solches hat
die Bildung in Artikel 27 Eingang und Anerkennung
gefunden. Darüber mag man sich freuen wie auch
darüber, dass künftig dem Bund nicht nur in zunehmen-
dem Mass finanzielle Aufgaben übertragen werden sol-
len, sondern sogar das Recht, immer mehr mitzuplanen
und mitzugestalten, allerdings leider nur im ersten und
zweiten Stock. Das, meines Erachtens, kann nicht genü-
gen.

Nun, es ist schon erwähnt worden, aber ich darf es
wiederholen, dass der Bundesrat in seinem Vorentwurf
einen bedeutsamen Schritt weiterging, indem er es dort
gewagt hatte, ein Bildungsziel zu formulieren, eben die
harmonische Entfaltung des Menschen zur vollen Per-
sönlichkeit. Solche Töne aus dem Bundeshaus waren
neu und erweckten grosse Hoffnungen im Land. Die
Landesväter übertrafen sich selbst, indem sie als aufge-
schlossene Väter die Söhne und Töchter dieses Landes
zu bilden gedachten. Ob erschrocken über ihren eigenen
Mut oder einfach über den Widerstand, wie mir schei-
nen will, bildungsbremsender Kreise, haben sie leider in
ihrem letzten Textvorschlag die Hoffenden ihrer Hoff-
nungen beraubt und doch weiterhin von einer Schick-
salsfrage gesprochen. Aber Schicksal ist so oft nicht das,
was wir dafür halten, sondern viel häufiger das, was wir
selber nicht tun. Mit dieser Vorlage ist sicher nicht
nichts, dst aber ganz sicher zuwenig getan. Ich werde
mir in der Detailberatung zum sogenannten Guten des
Bundesrates einige weitere sogenannte böse Bemerkun-
gen gestatten. Jetzt, im Eintreten, nur noch dies: Vor der
Kommissionssitzung hatte ich die Möglichkeiten ge-
prüft, einen Rückweisungsantrag einzureichen. Nach
dem Motto vom Spatz in der Hand Hessen realpolitische
Gründe mich darauf verzichten. Nicht verzichten konn-
te deh, als wir tagten, auf den Versuch einer Metamor-
phose. Sie hätte darin bestanden, aus dem etwas mageren
Sperling die Eule Athens werden zu lassen, aber ich
bedaure es lebhaft, dass während der Kommissionssit-
zung Herr Bundesrat Tschudi diesem Versuch kaum ein
aufmerksames Ohr lieh, geschweige denn die Bemühun-
gen einer wirklichen Antwort würdigte. Vielleicht habe
ich jetzt mehr Glück, falls ihn nicht gerade, wie heute
morgen wieder, irgendein Herr Brunner beim Zuhören
stört. Jedenfalls kam ich deshalb nicht darum herum, an
meinen Minderheitsanträgen festzuhalten. Ich bitte Sie
schon jetzt dafür um Geduld und Verständnis. Es

geschah in der Meinung und Hoffnung, dass Sie, im
Gegensatz zum Vertreter des Bundesrates, wenigstens
darüber zu diskutieren bereit sein würden.

In diesem Sinne möchte auch ich Ihnen Eintreten
auf die Vorlage empfehlen.

Weber-Arbon: Die Verfassungsrevision, an die wir
herantreten, ist nicht nur in ihrem materiellen Gehalt
von grösster Tragweite, sie weist zudem verschiedene
Merkmale auf, welche als einmalig oder als erstmalig in
die Verfassungsgeschichte unseres Bundesstaates einge-
hen werden. Ich möchte zwei davon kurz skizzieren.

1. Der Schritt zum Einbau eines Sozialgrundrechtes
in unserer Verfassung, und 2. der Versuch, eine öffentli-
che Aufgabe als gemeinsame Aufgabe von Bund und
Kantonen zu bezeichnen.

Ich gratuliere dem Bunde'srat zu seinem Entschluss,
mit dem von ihm vorgeschlagenen Text zu Artikel 27,
Absatz l, den Schritt getan zu haben, in unserer Verfas-
sung ein sogenanntes Sozialrecht aufzunehmen. Die
Diskussion über die Frage, iWjie dieses Recht schliesslich
formuliert werden soll, gehört in die Detailberatung.
Beim Eintreten wollen wir uns einfach der staatsrechtli-
chen und staatspolitischen Tragweite dieser neuen Kon-
zeption in vollem Umfang bewusst werden.

Diese Neuerung war bekanntlich im Ständerat nicht
unbestritten. Herr Ständerat Münz hat sich zwar nicht
als KK, sondern als Evangelisch-Konservativer etabliert
und von einem sozialen Verfassungsrecht in unserer
Bundesverfassung nichts wissen wollen. Mit einem ein-
deutigen Mehr von 26 : 10 Stimmen — wohlverstanden
nach einem eindrücklichen Votum eines ehemaligen KK
— ist jedoch die Kleine Kammer dem Bundesrat ge-
folgt. In der nationalrätlichen Kommission und auch
heute in der Eintretensdebatte hat sich kein grundsätzli-
cher Gegner mehr gemeldet, der den Antrag Münz
wieder aufgenommen hätte. Aber — das ging aus der
bisherigen Debatte hervor —, der Geist der politischen
Haltung dieser Richtung ist in diesem Saale doch wieder
in Erscheinung getreten. Ich habe heute morgen mit
Interesse dem in gewohnt liebenswürdigem Ton gehalte-
nen Votum des Sprechers der radikal-demokratischen
Fraktion zugehört, unserem Ratskollegen Gut. Sie erin-
nern sich, er hat vor allem die Fassung der Kommis-
sionsmehrheit kritisiert. Für den Fall, dass man davon
ausgeht, dass unsere Verfassung überhaupt einen ein-
heitlichen Stil habe — diese Frage mag hier offen
bleiben —, soll nach meiner Auffassung, ich betone das
ganz deutlich, die Verfassung immer wieder erneuert
werden. Ich glaube nicht, dass wir dazu den Zeitpunkt
einer Totalrevision abwarten sollen. Es gilt hier der
Grundsatz nicht nur ecclesia, sondern constitutio sem-
per reformanda.

Es ist doch eigentlich merkwürdig, wie sich die
politischen Fronten in diesem Saale verändert haben,
wie die konservative Grundhaltung von der radikal-
demokratischen Fraktion am nachdrücklichsten betont
wird. Wenn das so weitergeht, wird die radikal-demo-
kratische Fraktion sich überlegen müssen, ob sie nicht
eine Namensänderung in «konservativ-demokratische
Fraktion» vornehmen will.

Zurück zur Sache: Mit diesem Grundrecht tritt nicht
nur staatsrechtlich, sondern auch staatspolitisch ein ganz
neues Element in unsere Verfassung.

Die zweite grosse Neuerung ist in Artikel 27bis
enthalten. Im Bereich der Bildungspolitik soll der
Grundsatz der Gemeinsamkeit der Aufgaben zwischen
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Bund und Kantonen einerseits, aber auch zwischen den
Kantonen unter sich verankert werden. Die Pflicht zur
Zusammenarbeit soll also eine doppelte sein: Einmal ist
der Grundsatz der Kooperation zwischen Bund und
Kantonen — ich möchte sie als vertikale Zusammenar-
beit bezeichnen — in Absatz l vorgesehen. Bis jetzt
enthält unser Verfassungsrecht klare Kompetenzaus-
scheidungen zwischen Bund und Kantonen, indem diese
oder jene Materie zur Bundessache erklärt wurde; was
nicht Bundessache war, gehörte in den Kompetenzbe-
reich der Kantone.

Die Pflicht zur Kooperation der Kantone unter sich,
also gewissermassen die Zusammenarbeit in horizontaler
Beziehung, tritt in Absatz 2 in Erscheinung. Auch eine
solche Verfassungsnorm ist für uns etwas vollständig
Neues. Sie bedeutet nichts Geringeres als die Institutio-
nalisierung, oder — genauer gesagt — die Konstitutio-
nalisierung des Grundsatzes des kooperativen Föderalis-
mus.

Ich lade Sie alle ein, sich der Tragweite dieser neuen
Verfassungsnormen voll bewusst zu werden. Ich beken-
ne auch offen: staatspolitisch haben beide Gedanken
etwas Imponierendes, etwas Bestechendes. Ob sie uns
staatsrechtlich wirklich weiterbringen, dazu setze ich
vorläufig ein Fragezeichen; wir werden uns in der
Detailberatung noch näher darüber zu unterhalten ha-
ben. Ich möchte hier vorläufig bloss eines zu bedenken
geben: Beide Grundsätze, die Pflicht zur Zusammenar-
beit im vertikalen wie im horizontalen Bereich, setzen
etwas entscheidend Wichtiges voraus, nämlich die Wil-
lensübereinstimmung zwischen den Partnern, welche
zusammenarbeiten wollen und zusammen arbeiten sol-
len. Was passiert aber, wenn dieser Konsens — diese
Willensübereinstimmung — nicht besteht? Für die verti-
kale Kooperation zwischen Bund und Kantonen werden
in Artikel 27bis, Absatz 2, eine ganze Reihe von Vor-
schriften vorgesehen, so dass man sich eigentlich fragen
muss, ob der Grundsatz von Absatz l noch nötig ist und
ob er noch einen eigenen Aussagewert besitzt.

Für die horizontale Zusammenarbeit unter den Kan-
tonen fehlt sowohl in der Vorlage des Bundesrates wie
auch des Ständerates eine klare Antwort auf die Frage:
Was passiert, wenn die Kantone ihrer Koordinations-
pflicht nicht nachleben? Ich stelle fest, dass der Schat-
ten des 4. luni 1972 bis in diesen Saal hineinreicht; wir
werden das bei der Detailberatung zu spüren bekom-
men.

Aus dieser Situation heraus ist zu Absatz 2 für diese
Verfassungsnorm der Minderheitsantrag ausgearbeitet
und eingereicht worden, der Ihnen in der Detailberatung
von Frau Uc'htenhagen erläutert w<ird.

Es sind hier in der Eintretensdebatte; heute bereits
Sokrates, Piato, Humboldt zitiert worden. Gestatten Sie
mir zum Schluss, diesen Reigen der Geister noch etwas
zu erweitern und Ihnen Horaz zu zitieren als Leitmotiv
für unsere Beratung. Qmdquid agis — unsere Tätigkeit
in diesem unserm Parlament —, prudenter agas —
unsere Anträge —, et respice finem — die Möglichkeit,
auf Bundsebene die «éducation permanente» zu ge-
währleisten.

Koller Arnold: Ziel unserer staatlichen Bildungspoli-
tik ist, jedem Menschen eine seinen Fähigkeiten entspre-
chende Ausbildung zu ermöglichen und so zur Entfal-
tung seiner Persönlichkeit beizutragen. Nicht von dieser
im ganzen unangefochtenen Zielsetzung möchte ich

indes sprechen, sondern ausschliesslich von den juristi-
schen Mitteln, mit denen das genannte Ziel auf Verfas-
sungsstufe erreicht werden soll. Der neue Bildungsarti-
kel sieht hiefür zwei juristische Instrumente vor: einen
traditionellen Kompetenzartikel (Art. 27bis) und das für
die Schweizerische Bundesverfassung völlig neue Insti-
tut des Sozialrechtes.

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass
die parlamentarische wie die öffentliche Diskussion,
indem sie sich rasch in einen Kampf um ein Recht auf
Bildung oder lediglich Ausbildung verlor, auf ein Ne-
bengeleise geraten ist. Die zentrale Frage, ob überhaupt
erstmals ein sogenanntes Sozialrecht in unsere Bundes-
verfassung aufgenommen werden soll, ist zu kurz ge-
kommen. Und es Ihnen gleich vorweg zu sagen: Ich
glaube, wir sind zurzeit für eine solch weittragende und
im wesentlichen noch völlig unabsehbare Neuerung
weder politisch noch rechtlich reif. Dass wir politisch
dafür kaum reif sind, scheint mir dieser unglückliche
(Wort-)Streit um Ausbildung oder Bildung zu zeigen.
Dass uns die rechtliche Reife für die Einfügung eines
Sozialrechtes in die Bundesverfassung noch abgeht,
möchte ich etwas eingehender darlegen.

In der Botschaft des Bundesrates wird erklärt, die
Gewährleistung eines Grundrechtes auf eignungsmässige
Ausbildung stelle die adäquateste Formulierung des
Gedankens dar, wonach dem einzelnen eine optimale
Ausbildung zu gewährleisten sei. Damit wird auf den
Programmcharakter dieses Artikels hingewiesen; denn,
wie ebenfalls in der Botschaft zu lesen ist, verpflichtet
dieses Recht den Staat keineswegs, dem Individuum jede
beliebige Ausbildung zu gewähren. Nun bin ich —
Staatszwecknormen vielleicht vorbehalten — an sich
kein Freund von Programmsätzen in der Verfassung
(die passen besser in Parteiprogramme!). Bedenklich
aber Wjird die Sache, wenn wir einen Programmartikel
als subjektives Recht jedes Einwohners formulieren und
damit auf die gleiche Stufe wie die klar umrissenen
Freiheits- oder Persönlichkeitsrechte stellen, weil wir
damit den Schein der rechtlichen Erzwingbarkeit des
Programms durch den einzelnen erwecken. Auf diese
Weise gleitet der Verfassungsgesetzgeber nicht nur ins
Deklaratorische ab, sondern erweckt darüber hinaus,
schon rein von der Sprache her, Illusionen. Letztlich
tragen wir damit zum Niedergang des Rechts und des
Rechtsbewusstseins unserer Bevölkerung bei. Wirkt es
nicht geradezu paradox, dass wir in einer Zeit, da die
Autorität des Rechts mehr und mehr in Frage gestellt,
wenn nicht gar offen missachtet wird, Vorschriften in
die Verfassung aufnehmen, die von Anfang an nScht
wörtlich zu nehmen sind, also gar keine volle Autorität
verlangen. Diesbezüglich hätte« schon die bekannten
Vorbilder eines Rechtes auf Bildung zu mehr Vorsicht
mahnen müssen. Ein Recht auf Bildung findet sich vor
allem in internationalen Verträgen oder gar nur Dekla-
rationen sowiie in Verfassungen osteuropäischer Staaten,
also durchwegs in Dokumenten, die sich, ohne ihnen
etwas Böses nachzusagen — durch eine besonders grosse
Kluft zwischen Wort und Tat auszeichnen. Soll das
auch unser Verfassungsideal werden?

Nun wird das Recht auf Ausbildung in der Botschaft
freilich auch als verfassungsmässiges Recht im Sinne
von Artikel 113 B V vorgestellt, dessen Verletzung mit
staatsrechtlicher Beschwerde gerügt werden kann. Aber
Hand aufs Herz: Bis heute ist es der Rechtswissenschaft
einfach nicht gelungen, aus diesem angeblich klagbaren
Recht mehr als ein umfassendes Diskriminierungsverbot
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herauszuholen, was angesichts von Artikel 4 BV doch
recht wenig ist. Hier wird klar ersichtlich, dass wir heute
für die Aufnahme eines klagbaren Sozialrechtes in die
BV rechtswissenschaftlich noch gar nicht genügend
vorbereitet sind.

Herr Bundesrat, meine Damen und Herren! Ich
mache mir keine Illusionen. Ich weiss, der Zug ist längst
in Fahrt und lässt sich durch juristische Bedenken kaum
mehr bremsen. Selbst die Hoffnung, dass er sich zwi-
schen dem Recht auf Bildung und Ausbildung verkeile
und so letztlich bei der Formulierung des neuen Bil-
dungsartikels doch noch der unserer Verfassung gemäs-
se nüchterne juristische Sachverstand zum Zuge komme,
ist gering. Eine Einsicht aber drängt sich auf: Weniger
wäre hier mehr gewesen!

M. Kohler Raoul: Le message du Conseil fédéral et
les exposés des rapporteurs de la commission, de même
que les propos de certains orateurs qui m'ont précédé à
cette tribune, sont parfaitement explicites sur 'les buts et
la portée des nouveaux articles constitutionnels: droit à
la formation; conception de l'enseignement comme
d'une tâche commune de1 la Confédération et des can-
tons; nouveau partage des responsabilité et, dans une
certaine mesure, des charges, entre ces mêmes partenai-
res, la Confédération recevant une triple compétence.
La première compétence lui permet d'établir des règles
fondamentales sur l'organisation et le développement
de l'enseignement secondaire, de l'enseignement su-
périeur et de la formation des adultes, ainsi que sur
l'allocation d'aides financières pour l'instruction. La
deuxième compétence lui permet de prendre des me-
sures d'encouragement dans ce domaine, compétence, dit
le message, «qui est appelée à ouvrir la voie à un partage
fonctionnel des responsabilités pour les différents do-
maines de l'enseignement». Enfin, la troisième compé-
tence lui permet d'encourager la recherche scientifique.

Je ne puis que souscrire1 à ces vues et au principe
même des nouveaux articles constitutionnels. Toutefois,
aussi bien dans le message que dans le projet constitu-
tionnel, il m'apparaît que, pour différentes raisons, qui
ont été rappelées ici, l'on n'a pas voulu assez clairement
tirer les conséquences des principes posés et des expé-
riences faites. J'insisterai plus particulièrement sur deux
points: Tout d'abord, à plusieurs reprises dans le messa-
ge comme dans le rapport sur l'initiative pour la
coordination scolaire, on insiste sur «l'unité indivisible
de l'enseignement à tous les degrés», et sur l'interdépen-
dance des problèmes dans ce domaine, interdépendance
qui est telle qu'une action isolée de la Confédération et
des cantons ne paraît plus à même de les résoudre. Dès
lors, l'on ne comprend plus très bien pourquoi «l'ensei-
gnement au stade préscolaire et pendant la scolarité
obligatoire restera du ressort exclusif des cantons».

Ensuite, qui dit tâche commune dit aussi collabora-
tion et coordination, et le 2e alinéa de l'article Tibis
parle bien, en effet, de coordination mais il la limite
entre les cantons. Or je suis convaincu qu'il faut faire
deux pas de plus dans cette voie. La coordination doit
s'étendre aussi à la Confédération, comme le propose la
majorité de la commission dans son projet d'amende-
ment. Néanmoins, il est aussi nécessaire que le texte
constitutionnel précise qui, dans ce domaine, prendra la
direction des opérations. C'est sur ce point particulier
que je me permettrai d'intervenir lors de la discussion
de l'article TJbis. Certes, ceci constitue un nouveau

partage des responsabilités, mais il faut alors que l'auto-
rité fédérale reçoive la compétence de diriger les efforts
de coordination, en tenant compte d'une interdépendan-
ce: celle qui existe entre les différentes régions du pays
et leurs populations. Sous cette réserve, je recommande
également l'entrée en matière.

M. Villard: A la fin de ce débat, je ne vais pas
répéter certaines vérités de base qui ont été très bien
exprimées, notamment par ma collègue Mme Wicky,
surtout en ce qui concerne la nécessité d'un renouvelle-
ment profond du contenu de l'enseignement, le problè-
me de l'apprentissage, la démocratisation que d'aucuns
ont voulu ridiculiser parfois en parlant de' «médiocrati-
sation», et d'autres problèmes essentiels. Le droit à la
formation a fait lever un espoir qu'il serait regrettable et
peut-être même dangereux de décevoir. Nous venons
déjà de vivre une très sérieuse déception, en tout cas
partiellement, dans le débat concernant les abus en
matière de loyer, aussi j'espère que nous n'en subirons
pas une seconde à l'issue du présent débat.

En tant qu'éducateur, je ne vais surtout pas minimi-
ser la portée des propositions d'articles constitutionnels
et je tiens à déclarer que je suis pour l'entrée en matière.
En théorie, du moins, cela correspond au rêve irréalisa-
ble de notre enfance, il y a quarante ou cinquante ans. —
Je parle des enfants de la classe ouvrière, et plus
spécialement encore de ceux des familles nombreuses
ouvrières ou paysannes. — Je revois encore aujourd'hui
l'aînée de ma famille, dans un état de chagrin et de
dépression extrêmes lorsqu'elle comprit que certaines
portes étaient vraiment irrémédiablement fermées à
l'époque. Certes, ces propositions sont pour l'instant sur
le papier et des doutes ont été émis quant à la réalisa-
tion. Il faut se rendre compte qu'une théorie correcte est
absolument nécessaire pour prendre ensuite les mesures
pratiques. Je voudrais m'inscrire ici en faux contre les
doutes qui se sont exprimés, à propos de la possibilité de
la concrétiser ou de l'absence de moyens de réalisation.
Or c'est tout l'avenir du pays qui est engagé et il sera
possible de trouver ces moyens si nous le voulons.
L'échec enregistré le 4 juin ne porte certainement pas
sur l'essentiel des réformes nécessaires, il ne devrait
donc décourager personne. Peut-être avons-nous juste-
ment manqué de courage en proposant seulement ces
«réformettes» au lieu de viser à l'essentiel qui est la
réforme profonde des structures. De toute façon, le
problème essentiel aujourd'hui, je le rappelle encore une
fois, demeure le faible pourcentage des enfants de la
classe ouvrière et paysanne aux études. Ce n'est donc
pas le concordat qu'il faudrait enterrer mais bien plutôt
la ségrégation qui subsiste encore, la sélection prématu-
rée par le système actuel de notes, d'examens. Cela va si
loin que, dans certaines villes, on a vu des enfants se
doper pour les examens. Une transformation profonde
sera nécessaire pour que notre conception de la forma-
tion, de l'éducation conquière l'assentiment de tout le
peuple. Il faudra viser à une formation non plus basée
sur la sélection, mais sur la promotion. Et je suis sûr
alors que les questions posées par un Illich, qui parle de
la suppression de l'école, ne se poseront plus.

Je sens (je pourrais le dire comme un héros de
Daudet!)... je sens deux hommes en moi, face au
problème du fédéralisme dont il a beaucoup été question
dans cette salle. Plus jeune, j'étais plus centraliste
qu'aujourd'hui, je l'avoue. Mais j'ai compris peu à peu
la valeur du fédéralisme. On n'en voit trop souvent que
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les désavantages. Il en est, certes, mais les avantages ne
devraient pas être oubliés. Ils sont éminents, et je le dis
au lendemain de cette votation qui est quelque peu
catastrophique. Malgré les déceptions, il faut rappeler
que la Suisse vit du fédéralisme. Le fédéralisme c'est la
Suisse même; il conditionne son existence. En cela, je
serai — ce ne sera peut-être pas toujours le cas —
d'accord avec M. Bonnard quand il a dit que la voie du
concordat est la bonne et que la loi fédérale est peut-
être une solution de facilité.

Je ne vais pas revenir sur ce résultat du 4 juin,
essayer de l'expliciter. Mais je voudrais seulement dire
qu'en tout cas, dans notre canton, il est assez compré-
hensible du fait que ce que l'on a présenté aux gens était
très compliqué. La coordination a été mélangée avec la
question de la solution transitoire, année longue —
années courtes; cela a créé un grand trouble dans les
esprits. Je ne parle pas de Bienne, où c'était encore
particulier, mais de l'ensemble du canton. Il y a déjà eu
au Grand Conseil un certain cafouillage à ce sujet, et je
pense que ce vote s'explique par tout cela et ne doit pas
nous décourager.

De toute façon, je prétends que la réponse à coups
de matraques n'est pas la bonne et je proteste ici, en
passant, contre ce qui s'est produit à l'égard de gens qui
voulaient exprimer leur protestation du fait d'avoir été
majorisés. On nous dit: l'essentiel, c'est de rester flexi-
,bles. Je suis d'accord: il faut de la flexibilité, de la
souplesse en cette affaire et il faut aller à la rencontre des
initiateurs. J'exprime ici ' l'espoir qu'on s'inspire des
solutions proposées par tous ceux qui ont parlé dans ce
sens. Mais il est nécessaire1 de le répéter, de le souligner:
il faut que l'école romande, où ces problèmes ne se
posent plus, puisse aller son chemin. Là on est prêt. Et
l'école romande, je le rappelle aussi, comprend l'école
jurassienne.

M. le conseiller d'Etat Kohler a mentionné le problè-
me de Bienne. Il faudra reconnaître ce cas particulier.
Véritablement, en tout cas pour ce qui concerne la
période transitoire comme elle nous était proposée,
c'était la quadrature du cercle. Je n'entre pas dans les
détails: écoles de deux langues, élèves venant du Jura et
du Seeland, des familles même où on a de's enfants qui
se trouvent dans des écoles de langues différentes, etc.

Je voudrais en terminant exprimer un souhait. Je ne
sais pas ce que l'on en pensera, mais il correspond un
peu à la déclaration faite par les autorités biennoises
(déclaration qui a été fort critiquée) mais qui est
compréhensible dans cette situation très difficile. Ne
serait-il pas possible, en tout cas dans ce canton, de
revoter en adoptant pour tous (pour la période d'adapta-
tion) la transition par le moyen de l'année longue qui
avait de chauds partisans, dans l'ancien canton, notam-
ment dans le corps enseignant. J'ai assisté, à ce sujet, à
l'assemblée des délégués de la Société des enseignants
bernois au Rathaus de Berne où cette question a été
discutée avant la votation. Refaire ce vote! Un succès
laisserait les Zurichois tout seuls. Voudraient-ils vrai-
ment avoir raison à un contre tous? J'espère que non et,
pour conclure, je voudrais que l'on ne dramatise pas le
résultat du 4 juin et qu'on «remette sur le métier»... Je
suis pour l'entrée en matière avec conviction.

Eng: Es ist erfreulich und stellt dem staatsbürgerli-
chen Interesse weiter Kreise ein gutes Zeugnis aus, dass
der Entwurf des Verfassungsartikels über Bildung und
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Forschung auf einen derart grossen Widerhall gestossen
ist. Die Bestrebungen der Kantone, auf dem Konkor-
datswege zur Schulkoordination zu kommen, und das
Volksbegehren zur Schulkoordination haben zweifellos
einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass sich auch
die Bürger derjenigen Regionen mit dieser Materie
befassten, die keine oder doch nur beschränkte Auswir-
kungen der mangelnden Schulkoordination verspürten.
In denjenigen Gebieten allerdings, in denen das Problem
wegen geographischer, wirtschaftlicher oder kultureilet
Ueberschneidungen der Kantonsgrenzen schon lange
bekannt ist, werden aus einem dringenden Bedürfnis
heraus grosse Erwartungen an den Verfassungsartikel
gestellt, jedenfalls soweit es sich um die Schulkoordina-
tion handelt. Dort erwarten die Bürger insbesondere
eine Stärkung der Bundeskompetenzen zur subsidiären
Gesetzgebung, nachdem das Konkordat offensichtlich
Mühe hat, auf breiter Basis FUSS zu fassen. In welcher
Form dies geschieht, ist weniger von Bedeutung, als der
Wunsch, dass endlich etwas geschieht. Immerhin mag
davor gewarnt werden, den Karren zu überladen, so den
vielerorts noch bestehenden Föderalismus alter und
unzeitmässiger Prägung auf die Barrikaden zu bringen
und damit die Vorlage ernstlich zu gefährden.

Gefahr droht dem zur Beratung stehenden Verfas-
sungsartikel indessen noch von einer anderen Seite. Die
Diskussionen über den Verfassungstext und über das
eng damit verknüpfte Schulkonkordat haben nunmehr
gezeigt, dass zurzeit weder über den Wortlaut noch über
den Sinn der einzelnen Formulierungen Klarheit
herrscht. Dies kam auch heute zum Ausdruck. Während
beispielsweise die einen meinen, die Bildung solle den
ganzen Menschen erfassen und zur Selbstverwirklichung
in allen Bereichen führen, halten andere dafür, Bildung
sei ein Zustand, der mittels der Ausbildung anzustreben
sei. Ob die1 eine oder andere Lesart richtig und für die
Auslegung des künftigen Verfassungsartikels massge-
bend ist, hat also dann in der Praxis ganz konkrete und
handfeste Folgen. Gerade beim Volksschulwesen, das
zum Aufgabenkreis der Kantone und Gemeinden ge-
hört, wird es je nachdem ganz andere finanzielle und
organisatorische Schulprobleme geben. Wenn dann noch
dem vorliegenden Verfassungsartikel der Charakter
eines Sozialrechtes zuerkannt w,ird, drängt sich eine
unmissverständliche Interpretation seines normativen
Gehaltes auf. Voraussetzung ist aber, dass man sich
auch darüber Klarheit verschafft, ob die im Sozialrecht
zum Ausdruck kommende generelle Verpflichtung des
Staates zum Ausbau des Schulwesens dem Bürger einen
unmittelbaren Anspruch auf eine konkrete Leistung des
Gemeinwesens gibt, oder ob erst mit der Konkretisie-
rung durch den Gesetzgeber ein Leistungsanspruch ent-
steht.

Vorläufig und aufgrund der verschiedenen Meinungs-
äusserungen noch ungelöst ist des weitern die Frage, ob
dem Recht auf Bildung und Ausbildung Schranken
immanent sind, wie beispielsweise in bezug auf das
Individuum, dessen Eignung oder auch dessen Neigung.
Die1 Detailberatung wird zeigen, dass es noch weitere
unklare und deshalb auslegungsbedürftige Begriffe gibt.
Im Hinblick darauf, dass die Beratungen in den Kom-
missionen und im Ständerat nicht zu übereinstimmen-
den Meinungen führten, wird es namentlich dem Bün-
desrat obliegen, zu klären und die ratio legis, mithin den
Sinn und Zweck der einzelnen Bestimmungen, darzule-
gen; namentlich interessiert der normative Gehalt des
ersten Absatzes von Artikel 27 und dessen grammatika-
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lische Fassung. Individuum und Gemeinwesen müssen
Ansprüche und Leistungen dem Grundsatze nach direkt
aus dem Verfassungstext entnehmen können. Die Ab-
sicht, Verfassungstexte möglichst kurz und prägnant zu
formulieren, findet dort ihre Grenzen, wo Kürze zu
Unklarheit und Prägnanz zur schlichten Deklaration
führen.

Mit dieser Mahnung zur Klarheit und ernsthaften
Begriffsbestimmung ersuche ich Sie, auf die Vorlage
einzutreten.

Frau Uchtenhagen: Trotz der Tatsache, dass die
Sozialstaatlichkeit schon längst ein tragendes Element
unseres Staates ist, wurde die sozialstaatliche Kompo-
nente bis heute konsequent von der Verfassungsebene
verdrängt und auf reine Kompetenznormen beschränkt.
Der Revision des Bildungsartikels kommt daher eine
ganz besondere Bedeutung zu. Mit Artikel 27 wird ein
erstes Sozialrecht in unserer Verfassung verankert.

Herr Koller, ich bin vielleicht politisch nicht so reif
wie Sie, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich mir
grosse Mühe gebe. Ich habe für diese Vorlage einschlä-
gige' Literatur studiert und habe selber Kontakt mit
verschiedenen Staatsrechtlern aufgenommen, um mir
Klarheit über diese Frage zu verschaffen. Dabei — das
wissen Sie sicher auch — haben sich bereits die bekann-
ten Staatsrechtler wie Professor Saladin, Fleiner, Wild-
haber, Bäumlein, auch Hans Huber in seinen neuen
Publikationen, für die Aufnahme dieser Sozialrechte
ausgesprochen, insbesondere für das Recht auf Bildung.
Sie haben mit ihren Publikationen und Stellungnahmen
den Schritt, den w,ir heute zu tun gedenken, ermöglicht,
denn wir wissen in grossen Zügen, was wir von einem
solchen Sozialrecht erwarten dürfen und was nicht. Das
neue Sozialrecht wird keine spektakulären Auswirkun-
gen zeitigen, da es nichts bewirken wird, was nicht
schon heute verwirklicht ist, oder zumindest als zu
verwirklichendes Ziel angestrebt wird. Seine grosse Be-
deutung liegt darin, dass wir der Bildung und Schulung
jenen Platz einräumen, der ihnen in der heutigen gesell-
schaftlichen Wirklichkeit zukommt und dass wir mit der
Verankerung eines Sozialrechtes der veränderten
Rechtsauffassung Folge leisten, wonach die Grundord-
nung des Staates soweit als möglich die gesamte gesell-
schaftliche Wirklichkeit und die ganze Rechtsordnung
«verfassen», der Pluralismus der Gesellschaft also auch
im Verfassungsrecht seinen Ausdruck finden solle.

Wenn Sie, Herr Koller, finden, dass die Autorität
des bestehenden Rechtes bereits in Frage gestellt ist und
daraus schliessen, dass man vielleicht zurückhaltend sein
sollte bei der Schöpfung von neuen Rechtsnormen, dann
könnte man vielleicht auch eine andere Schlussfolgerung
ziehen, die politisch vielleicht mindestens so reif ist.
Man könnte sich nämlich fragen, wieso die Autorität
des Rechts in Frage gestellt ist. Dann wird man viel-
leicht merken, wenn man sich mit dieser Frage befasst,
dass eben sehr viele Errungenschaften der Vergangen-
heit und viele von den traditionellen Freiheitsrechten im
Grunde genommen Offerten sind, von denen viele Men-
schen gar keinen Gebrauch machen können, weil sie
nämlich weder die materiellen noch die bildungsmässi-
gen Voraussetzungen haben. In diesem Sinne gehen die
Sozialrechte von der heutigen gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit und unserer Abhängigkeit aus und versuchen,
dia Bedingungen so zu verändern, dass wir Menschen
von den Freiheitsrechten Gebrauch machen können. Ich
glaube nicht, dass die Sozialrechte, insbesondere das

Recht auf Bildung, im Widerspruch zu den traditionel-
len Freiheitsrechten steht, sondern ich glaube, dass es
sie ergänzt; denn wenn die Normen eben leer sind, dann
haben sie auch keine Autorität mehr.

Welch zentrale Stellung der Bildung und Schulung
auf allen Stufen Und in allen Bereichen zukommt, ist
bereits sehr deutlich zum Ausdruck gebracht worden.
Ich persönlich bin überzeugt, dass es die wesentlichste
Frage unserer Zeit ist, und zwar nicht nur weil unsere
Wirtschaft und unsere Verwaltungs- und Dienstlei-
stungsbetriebe immer mehr, immer besser ausgebildete
Leute brauchen, sondern auch weil der einzelne und die
Gesellschaft durch den Prozess der beschleunigten Ver-
änderung, der Verwissenschaftlichung und der Verge-
sellschaftung vor eine ganz neue Situation gestellt sind.

Es ist nicht zu übersehen, dass die Dynamik der
Technik und der Naturbeherrschung nicht begleitet ist
durch eine entsprechende Dynamik unseres kulturellen
Situationsverständnisses und der gesellschaftlichen Ent-
wicklungsfähigkeit. Die gleiche Zivilisation, die es fertig
gebracht hat, einen grossen Teil der Menschen aus ihrer
Elendslage zu befreien, scheint unfähig zu sein, Wesent-
liches für ihre menschliche Entwicklung zu tun. Zwar
steigt der Lebensstandard von Jahr zu Jahr, und eine
wachsende Konsumgüter- und Freizeitindustrie sorgt
dafür, dass die Pausen zwischen Arbeit und Schlaf
ausgenützt werden, aber die im Menschen liegenden
Emanzipationsmöglichkeiten werden nur ungenügend
entwickelt; seine geistig-kulturellen Anlagen liegen oft
brach. Und so wiird der erweiterte Autonomiebereich
des einzelnen nicht als Zuwachs von Freiheit empfun-
den, sondern als Isolierung und Heimatlosigkeit. Heils-
lehren, Ismen und Ideologien konservativer, romanti-
scher und revolutionärer Art stehen auch bei uns — wie
wir wissen — hoch im Kurs. Sie ersetzen verlorene
Glaubensinhalte Und verschaffen Erleichterung; sie lie-
fern Erklärungen, definieren die Uebel und finden die
Schuldigen.

Zugegeben: An die Emanzipationsfähigkcit des
Menschen werden heute hohe Anforderungen gestellt.
In einer pluralistischen, zerrissenen Welt ist schon die
Verwirklichung einer eigenen Identität für uns Men-
schen kein leichtes Unterfangen. Die Dynamik der
Technik verändert zudem die Lebensumstände in ra-
scher Folge und erzwingt ständig neue Anpassungspro-
zesse. Aber wir können das Rad der Geschichte nicht
zurückdrehen. Wir können nur alle's tun, was in unsern
Kräften steht, um durch einen entsprechenden Ausbau
und eine weitere Demokratisierung unseres Bildungswe-
sens möglichst vielen Menschen so viel Wissen über sich
und die Umwelt zu vermitteln, dass sie sich in dieser
Welt zurechtfinden, in ihrem Beruf, in ihrem Privatle-
ben, als Staatsbürger.

Dem Vorschlag der nationalrätlichen Kommission,
ein Recht auf Bildung zu statuieren statt ein «Recht auf
Ausbildung gemäss Eignung», kommt in diesem Zusam-
menhang eine entscheidende Bedeutung zu. Ausbildung
allein genügt längst nicht mehr, nicht einmal für die
Ausübung des Berufes. Die Fähigkeit, immer Neues zu
lernen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden,
Entscheidungen zu fällen, Ambivalenz und Auseinan-
dersetzungen psychisch zu ertragen, werden auch im
Berufsleben von Tag zu Tag wichtiger. Zur Bewältigung
der menschlichen Existenz, zum friedlichen Zusammen-
leben in einer demokratischen Gesellschaft ist Bildung
in diesem umfassenden, emanzipatorischen Sinn eine
unabdingbare Voraussetzung. Denn mit der Erweiterung
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der menschlichen Möglichkeiten erweitert sich auch
unsere Verantwortung, und diese Verantwortung kann
nur vom mündigen Menschen und vom Staatsbürger
getragen werden.

Wir Schweizer sind ein nüchternes und praktisch
deckendes Volk. Wir lieben die grossen Worte nicht;
wir halten uns an das Bewährte, Erprobte. Vielleicht
liegt hier einer der Gründe, wieso die bündesrätliche
Vorlage sich zunächst auf ein «Recht auf Ausbildung»
beschränken wollte, abgesichert und eingeschränkt zu-
dem durch die aus der Sicht der Bildungsforschung
nicht gerade glückliche Beifügung «gemäss Eignung».
Mit einer derartigen Formulierung des staatlichen Bil-
dungsauftrages, der eindeutig hinter das bereits Reali-
sierte zurückgeht — wer möchte behaupten, unser
Schul- und Bildungswiesen beschränke sich auf Ausbil-
dung? — würden wir eine echte Chance verpassen,
einen kleinen Schritt Richtung Zukunft, Richtung
«Wagnis Schweiz» zu gehen.

Wir beklagen immer wieder das mangelnde politi-
sche Engagement unserer Jugend, und irritiert stellen
wir fest, dass die Integrationskraft unserer vielgepriese-
nen Demokratie mit ihren weitgehenden Volksrechten
im Schwinden begriffen ist. Aber wie kann eine Politik,
die nur das Bestehende sanktioniert, zum Engagement
herausfordern? Nüchternheit und pragmatisches Denken
sind für die politische Arbeit unentbehrlich. Aber sie
allein genügen nicht. Es braucht auch Mut und prospek-
tives Denken und die Auseinandersetzung mit der Zu-
kunft. Eine Politik, die nur versucht, die Gegenwart zu
meistern, läuft Gefahr, die Zukunft zu versäumen. Mit
einem Verfassungsartikel «Recht auf Bildung» schaffen
wir tragfähige und zukunftsgerichtete Grundlagen für
die Entwicklung unfassender Bildungskonzeptionen.

Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten und die
Verankerung eines Rechts auf Bildung zu unterstützen.

Präsident: Die beiden Berichterstatter verzichten auf
das Wort.

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

Schluss der Sitzung um 19.30 Uhr
La séance est levée à 19 h 30
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Bundesrat Tschudi: Vorerst spreche! ich den Kom-
missionsreferenten, den Herren Nationalräten Sauser
und Barchi meinen besten Dank für die sorgfältige und
lebendige Begründung der Vorlage aus. Die Eintretens-
debatte hat manchen interessanten Gedanken Und zahl-
reiche Anregungen zutage gefördert. Deshalb empfinde
ich das Bedürfnis, auch allen Diskussionsvotanten Dank
zu sagen, vor allem aber denjenigen, die sich in den
Sprachen der kleinen Minderheiten, also in italienisch
und romanisch, ausgedrückt haben. Es freut mich, dass
die Wichtigkeit der vorgeschlagenen Verfassungsrevision
richtig eingeschätzt wird. Die eidgenössischen Räte ha-
ben zweifellos den Willen, Verfassungsartikel über
Bildung und Forschung zu schaffen, die der Jugend den
Weg in die Zukunft ebnen und die unserm Lande die
Bewältigung der Zukunftsaufgaben ermöglichen. Ich
möchte Sie bitten, im Hinblick auf die kommende
keineswegs leichte Volksabstimmung Ihr Möglichstes für
die gute Orientierung der Stimmbürger zu tun.

Warum neue Bildungs- und Forschungsartikel der
Bundesverfassung? Diese Frage lässt sich leicht beant-
worten, wenn man die geltenden Artikel 27 und 27bis
der Bundesverfassung liest. Diese Bestimmungen sind
überholt; von modernen bildungspolitischen Erwägun-
gen aus würde niemand auf den Gedanken kommen, die
geltende Ordnung aufzustellen. Ein summarischer
Ueberblick über die heutigen Zuständigkeiten des Bun-
des zeigt allerdings, dass er bereits jetzt eine erhebliche
Mitverantwortung im Bildungswesen trägt, doch ist die
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen
derart inkohärent, dass eine systematische Bildungspoli-
tik bisher nicht entwickelt werden konnte. Trotz begrenz-
ter und unausgeglichener Kompetenzen hat der Bund
dem Bildungswesen grösste Aufmerksamkeit geschenkt;
sowohl in den Richtlinien für die! Regierungspolitik für
die Legislaturperiode 1967 bis 1971 als auch in denjeni-
gen für die Zeit 1971/1975 wurde dem Bildungswesen
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Bundesverfassung? Diese Frage lässt sich leicht beant-
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eine hohe Priorität eingeräumt. Ich zitiere nur einen
kurzen Abschnitt aus den für die laufende Legislaturpe-
riode massgebenden Richtlinien: «Ziel unserer bildungs-
politischen Bemühungen ist der gleichgewichtige Aus-
bau unseres Bildungswesens nach allen Richtungen, der
notwendige Ausbau unserer Bildungsinstitutionen hat
sich nicht nur nach der Schätzung des Bedarfs an
Ausgebildeten, sondern auch nach den Ausbildungswün-
schen unseres Nachwuchses zu richten. Das Gemeinwe-
sen .hat für die Bereitstellung genügender Ausbildungs-
und Weiterbildungsmöglichkeiten im Hinblick sowohl
auf die Bedürfnisse der Gesellschaft wie auch auf die
Fähigkeiten und Neigungen des Einzelnen zu sorgen.»

Dass der Bundesrat seine Absichten in Taten um-
setzt, vermögen Zahlen zu beweisen. Während Anfang
der sechziger Jahre vom Bunde erst einige 10 Millionen
Franken für Bildung und Forschung aufgewendet wur-
den, sind hiefür im Voranschlag 1972 910 Millionen
Franken oder 9,3 Prozent des gesamten Budgetbetrages
vorgesehen. Die Ausgaben für Bildung und Forschung
steigen rascher als diejenigen für alle ändern öffentli-
chen Aufgaben, nämlich von 1971 auf 1972 um 28,2
Prozent. Dennoch tragen nach wie vor Kantone und
Gemeinden mit je weit über einer Milliarde Franken die
Hauptlast für das Bildungswesen. Diese Tatsache1 darf
bei einer neuen Kompetenzverteilung zwischen Bund
und Kantonen in den Verfassungsartikeln nicht überse-
hen werden. Die finanziellen Leistungen müssen einiger-
massen den Befugnissen und Verantwortungen entspre-
chen.

Seit dem 19. Jahrhundert und vor allem nach dem
Zweiten Weltkrieg erfuhren die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse starke Wandlungen. Die Wissenschaften haben
sich in früher unvorstellbarem Masse entfaltet. Diesen
Veränderungen muss unser Bildungswesen Rechnung
tragen. Es genügt aber nicht, die verfassungsrechtlichen
Grundlagen bloss mit den heutigen Bedürfnissen in
Einklang zu bringen, die Entwicklung wird sich fortset-
zen, das Bildungswesen befindet sich weltweit in Bewe-
gung, die positiven wie die negativen Erfahrungen mit
den eingeleiteten Experimenten bedürfen der Auswer-
tung, auch die Ergebnisse der Bildungsforschung werden
zu neuen Lösungen führen. Es wäre nun ein bedenk-
licher Irrtum, angesichts der Tatsache, dass vieles im Fluss
ist, die Hände in den Schoss zu legen und abzuwarten,
bis eine gewisse Stabilität eingetreten sein wird, um erst
nachher die Verfassung anzupassen. Im Gegenteil,
durch die Verfassungsrevision muss die Entfaltung unse-
res Bildungswesens gefördert, die Einführung neuer
Bildungszweige erleichtert und sollen Reformen begün-
stigt werden. Dagegen dürfen in der jetzigen Situation
neue Verfassungsartikel nicht starr konzipiert werden
und keine Detailregelüngen vorsehen, sie müssen flexi-
bel gehalten werden, so dass sie Verbesserungen im
Bildungswesen erlauben, jedoch keine Entwicklung ver-
bauen. Die neuen Verfassungsartikel sind nicht im
Hinblick auf die Lösung bestimmter vordringlicher Auf-
gaben konzipiert, sie sollen auf weite Sicht den systema-
tischen Aufbau unseres Bildungswesens sowie die For-
schungsförderung ermöglichen. Nach Annahme der
Verfassungsartikel wird in Verbindung mit den Kanto-
nen eine Prioritätsordnung aufzustellen sein. Da in
Zukunft das Bildungswesen in der gemeinsamen Verant-
wortung von Bund und Kantonen liegen soll, dürfte sich
die Einsetzung eines gemeinsamen Bildungsrates auf-
drängen. Dieser könnte auch bei der Beratung der Aus-
führungsgesetze wertvolle Dienste leisten. Heute schon

lässt sich feststellen, dass aufgrund der revidierten Ver-
fassungsartikel verschiedene Gesetze aufgestellt werden
müssen, wie zum Beispiel ein neues Hochschulgesctz,
das sich nicht mit Subventionsbestimmungen begnügt,
sondern das die Koordination und den zeitgcmässen
Ausbau unserer Hochschulen gewährleistet, eine Mittel-
schulregelung, die sich nicht mehr ausschliesslich auf
die Medizinalgesetzgebung abstützt, eine umfassende
Ordnung Und gleichzeitig eine Revision des Berufsbil-
dungswesens, eine Stipendienregelung, welche die nicht
gerechtfertigten Ungleichheiten der kantonalen Ordnun-
gen beseitigt, Rahmen und Förderungsbestimmungen für
die Erwachsenenbildung, wie sie vor allem Herr Natio-
nalrat Speziali gefordert hat, und diese sollen entspre-
chend dem Vorschlag von Herrn Nationalrat Gut mit
einer Förderungsbestimmung über die ausserschulischc
Jugendarbeit verbunden werden, Förderungsmassnah-
men im Bildungswesen überall dort, wo das Bedürfnis
am stärksten und wo die Wirkungen am grössten sind,
dann Bestimmungen über die Förderung der Grundla-
genforschung und, soweit sie Aufgabe des Bundes ist,
über die angewandte Forschung. Diese unvollständige
Aufzählung der dringenden GesetzgebUngsarbeitcn er-
gibt bereits ein umfassendes Programm. Die Aufzählung
zeigt vielleicht besser als jede andere Form der Begrün-
dung die Notwendigkeit der Verfassungsartikel. Um
den heutigen und den künftigen Anforderungen gerecht
zu werden, um den Ausbau, die Modernisierung und die
Koordination unserer Bildungseinrichtungen zu gewähr-
leisten, sind drei neue Grundsätze in die Bundesverfas-
sung aufzunehmen, von denen je einer in einem der
vorgeschlagenen Artikel seinen Sitz haben wird, in
Artikel 27 das Recht auf eignungsmässigc Ausbildung,
nach Vorschlag Ihrer Kommission auf Bildung, in Arti-
kel 27bis die gemeinsame Verantwortung von Bund und
Kantonen für das gesamte Bildungswesen, in Artikel
27quater die umfassende Kompetenz des Bundes zur
Förderung der Forschung.

Es wäre eine unnötige Beanspruchung der Zeit Ihres
Rates, wenn ich nun die neuen Bildungsartikel im
einzelnen begründen und kommentieren wollte. Dies
wäre schon deshalb nicht gerechtfertigt, weil die drei
prinzipiellen Neuerungen in der Kommission und auch
im Rat allgemein Zustimmung gefunden haben. Zu den
umstrittenen Bestimmungen werde ich mich in der
Detailberatung zu äussern haben, ich werde dann auch
zu den Vorschlägen von Herrn Nationalrat Tanner
Stellung nehmen können. Immerhin sind einige mehr
allgemeine Bemerkungen zu den Grundsätzen der drei
neuen Artikel, schon im Hinblick auf hier aufgeworfene
Fragen, nötig.

Das Recht auf Ausbildung beziehungsweise auf Bil-
dung: Es erfüllt mich mit besonderer Genugtuung, dass
Ihre Kommission und auch der Rat nahezu einhellig das
Grundrecht auf Bildung beziehungsweise Ausbildung
empfehlen. Dieses erscheint mir keineswegs als Selbstver-
ständlichkeit, weil es sich um eine prinzipielle Neuerung
für unser Verfassungsrecht handelt und weil es einen
sehr grossen Schritt nach vorwärts in unserer Bildungs-
politik bedeutet. Das Problem, ob der Begriff Bildung
oder ob der Begriff Ausbildung zu verwenden ist und ob
die Einschränkung eignungsgemäss aufzunehmen ist
oder nicht, hat zweifellos seine Bedeutung. Doch ist sie
zweitrangig neben der Frage, ob überhaupt ein Sozial-
recht aufzunehmen sei. Wir werden uns darüber bei der
Bereinigung von Artikel 27, Absatz l, auseinanderzuset-
zen haben.
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Ich möchte Herrn Nationalrat Dr. Koller in dem
Sinne antworten, dass auf seiten des Bundesrates eine
grosse Mehrheit der Staatsrechtler zu finden ist; in der
Expertenkommission haben Ihr Ratskollege Professor
Aubert sowie die Professoren Eichenberger und Saladin
mitgewirkt. Wenn dieses Argument Herrn Nationalrat
Koller noch nicht überzeugt, so möchte ich darauf
hinweisen, dass die Christlichdemokratische Vo'lkspartei
in ihrer Vernehmlassung ausdrücklich das Recht auf
Bildung gefordert hat.

Das Grundrecht auf eignungsgemässe Ausbildung
oder Bildung hat im schweizerischen Verfassungsrecht
keine Tradition. Anders verhält es sich im internationa-
len und im ausländischen Recht. Sowohl 'internationale
Vertragswerke und Erklärungen, wie die «Déclaration
universelle des droits de l'homme», der «Pacte interna-
tional relatif aux droits économiques, sociaux et cultu-
rels» und die1 «Déclaration des droits de l'enfant» der
UNO oder auch die Europäische Menschenrechtskon-
vention enthalten derartige Bestimmungen, aber auch
ausländische Verfassungen, und zwar nicht nur des
Ostens, sondern auch des Westens — so erwähne ich
einzelne deutsche Länder, dann Italien und Frankreich.

Die einzelnen Verfassungsgarantien variieren zwar
in ihrem normativen Gehalt; immerhin kehren einige
Grundelemente regelmässig wieder, so das Verbot einer
Diskriminierung in der Zulassung zur Bildung im allge-
meinen und zu bestimmten Bildungsstätten im beson-
dern, das Verbot jedes staatlichen Zwangs zu einer
Ausbildung, welche den Fähigkeiten und den Neigun-
gen des Individuums nicht entspricht, das Recht Handi-
kapierter auf eine adäquate Sonderbildung, die Ver-
pflichtung des Staates zu finanzieller Hilfeleistung und
die generelle Verpflichtung des Staates zum Ausbau des
Bildungssystems. Mit diesem normativen Gehalt lässt
sich das Recht auf Bildung freilich nicht einfach als
Sozialrecht qualifizieren; es ist vielmehr zugleich Frei-
heitsrecht im traditionellen Sinn, das heisst Verpflich-
tung des Staates zu einem bestimmten Unterlassen oder
Dulden, spezifisches Gleichheitsgebot und schliesslich
noch soziales Grundrecht, das heisst Anspruch auf
staatliche Leistungen, welche dem sozialen Ausgleich
dienen. Wie in der Diskussion mit Recht erwähnt wurde,
finden sich im geltenden schweizerischen Verfassungs-
recht bereits einzelne der soeben aufgezählten Normen
schon. Wird ein Recht auf Ausbildung oder Bildung
ausdrücklich in die Verfassung aufgenommen, so muss
ihm ein normativer Gehalt verliehen werden, welcher
über den gegenwärtigen Stand des Bildungsrechtes hin-
ausreicht. So wird das Grundrecht als umfassendes
Diskriminierungsverbot zu wirken haben, welches recht-
liche Unterscheidungen nach Geschlecht, Rasse, Staats-
und Kantonszugehörigkeit, sozialen Status und Aehnli-
ches ausschliesst. Darüber hinaus wird sich der Staat
verpflichtet sehen müssen, für sämtliche unbemittelten
und wenig bemittelten Begabten hinreichende finanzielle
Hilfe zu leisten. Dagegen scheint mir — um auf eine
Frage von Herrn Nationalrat Gut zu antworten — sich
aus dem Recht auf Bildung nicht automatisch die
Unentgeltlichkeit der Bildungseinrichtung für zahlungs-
fähige Schüler zu ergeben. Die Tendenz in unserem
Lande wie in anderen modernen Industriestaaten geht
aber zu Recht — auf längere Sicht jedenfalls — in der
Richtung auf die Unentgeltlichkeit der Bildungseinrich-
tungen. Ebenso sollte das Grundrecht Verfassungs-
grundlage für einen umfassenden Anspruch der Behin-
derten auf adäquate Sonderbildung werden. — Schliess-

lich wird es zu interpretieren sein als Auftrag an die
öffentliche Hand, und zwar an Bund, Kantone und
Gemeinden, das Bildungswesen im Rahmen des Mögli-
chen und nach Massgabe bildungspolitischer Leitsätze
auszubauen; das Recht auf Bildung oder Ausbildung
wird somit in erster Linie den Gesetzgeber verpflichten,
daneben freilich auch Verwaltung und Richter.

Das Recht auf Ausbildung wird nicht unbeschränkt
gelten können, ebensowenig wie irgendein anderes
Grundrecht; so kann der Anspruch nicht über die
individuelle Eignung hinausgehen, selbst wenn im Ver-
fassungstext die Wörter «eine seiner Eignung entspre-
chende» weggelassen werden. Nur der Geeignete kann
Zulassung zu einem qualifizierten Bildungsgang bean-
spruchen. Freilich wird der Gesetzgeber dafür Sorge
tragen müssen, dass die Eignung nach Massgabe moder-
ner bildungswissenschaftlicher Erkenntnisse ermittelt
wird, vor allem darf daraus nicht wiederum eine Be-
nachteiligung der sogenannten bildungsfernen sozialen
Schichten resultieren. Sodann kann die Grundrechtsge-
währleistung nicht einen unbedingten Anspruch jedes
Einwohners auf irgendeine Ausbildung implizieren, für
welche er an und für sich geeignet wäre, wobei von der
Erkenntnis auszugehen ist, dass die meisten Bi'ldungs-
willigen für mehr als nur einen Ausbildungsgang die
erforderliche Eignung besitzen. Das Recht auf Ausbil-
dung ist vielmehr zunächst im Rahmen des jeweils
bestehenden Bildungssystems gewährleistet. Die Ent-
wicklung des Bildungssytems, sein äusserer und sein
innerer Ausbau, seine Revision und seine Reform, kön-
nen sich nicht nur nach den Wünschen der Bildungswil-
ligen richten, vielmehr müssen hiefür auch die Bildungs-
bedürfnisse der Gesellschaft massgebend sein, andern-
falls würde im Ergebnis die Erfüllung anderer zen-
traler Staatsaufgaben gefährdet. Wohl muss der
Bildungsversuch des einzelnen Ausgangspunkt sein, und
es hat der Staat dafür zu sorgen, dass diese Bildungs-
wünsche grundsätzlich erfüllt werden. Ist aber zu ver-
muten, dass die individuellen Bildungswünsche in einen
schwerwiegenden Gegensatz zu den Bildungsbedürfnis-
sen der Gesellschaft geraten, so muss der Staat auch
diese Bedürfnisse berücksichtigen.

In den von mir soeben erwähnten internationalen
und ausländischen Regelungen wird ein Recht auf Bil-
dung und nicht auf Ausbildung gewährleistet. Eine
nähere Prüfung ergibt aber, dass in der Praxis keine
weitergehenden Folgerungen gezogen werden, als in der
Schweiz mit dem Recht auf Ausbildung geplant sind.
Es trifft somit keineswegs zu, dass der Entwurf des
Bundesrates, eine technokratisch wirtschaftliche Ausbil-
dung in den Vordergrund stelle, während ausländische
Regelungen die allgemein humanitäre Zielsetzung der
Bildung betonen würden. Unsere Formulierung er-
scheint uns lediglich als präziser, denn der Staat kann
nur ein Recht auf individuell adäquate Ausbildung
garantieren. Doch muss ebenso deutlich festgehalten
werden, dass Ausbildung ein Bildungsvorgang ist und
dass jede Ausbildung auf das allgemeine Bildungsziel
ausgerichtet werden muss.

Das Recht auf Ausbildung wird ein zentrales Ele-
ment unserer neuen Bildungsverfassung sein. Es bedeu-
tet in der Schweiz noch keine Selbstverständlichkeit —
das möchte ich sehr deutlich unterstreichen —, und es
bedarf deshalb des verfassungsrechtlichen Schutzes.

Der zweite Punkt, die gemeinsame Verantwortung
von Bund und Kantonen für das Bildungswesen: Dieser
zweite Hauptgrundsatz der Neuregelung kann ausge-
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hend vom Recht auf Ausbildung erläutert und begrün-
det werden. Wenn dieses Recht nicht nur proklamiert,
sondern in der Praxis verwirklicht werden soll, müssen
die nötigen Bildungseinrichtungen auf allen Stufen so-
wie grosszügige Stipendieneinrichtungen zur Verfügung
stehen. Ohne Mitwirkung des Bundes werden diese, wie
die Erfahrungen beweisen, nicht geschaffen. Somit wird
der Bund seinen Einsatz im Bildungswesen erheblich
steigern müssen, um jedem Einwohner das Recht auf
eignungsgemässe Ausbildung zu gewährleisten. Das Bil-
dungswesen ist eine zentrale Verpflichtung der Gemein-
schaft, infolgedessen müssten in Zukunft Bund und
Kantone gemeinsam die Verantwortung für diese zen-
trale Aufgabe übernehmen.

Die historische Entwicklung hat seit langer Zeit
Einbrüche in die kantonale Schulhoheit gebracht. Nun-
mehr müssen dem Bund noch erheblich grössere Kom-
petenzen eingeräumt werden, obwohl die Hauptverant-
wortung für das Bildungswesen bei den Kantonen blei-
ben wird. Im Sinne des kooperativen Föderalismus soll
ein isoliertes Nebeneinander von kantonalen und eidge-
nössischen Regelungen vermieden, dagegen ein gemein-
schaftliches Vorgehen gesichert werden. Herrn Natio-
nalrat Müller-Luzern möchte ich gerne bestätigen, dass
die gemeinsame Verantwortung von Kantonen und
Bund keineswegs bedeutet, dass eine Auschliesslichkeit
angestrebt wird; den Gemeinden, den Eltern, den Kir-
chen, den Verbänden usw. bleiben wichtige Aufgaben
und Verpflichtungen im Bildungswesen.

Ausgehend vom Grundsatz, dass das Bildungswesen
eine gemeinsame Aufgabe von Bund Und Kantonen ist,
wird in Artikel 27bis, Absätze 2—6, die Kompetenz-
verteilung klar geordnet. Der Bund ist zuständig,
Grundsätze aufzustellen für Gestaltung und Ausbau des
Mittelschulwesens, des höheren Bildungswesens, der Er-
wachsenenbildung sowie für die Gewährleistung von
Ausbildungsbeihilfen. Eine solche Grundsatzgesetzge-
bung, wie das in der Diskussion verschiedentlich unter-
strichen worden ist, ist nicht vorgesehen für die Stufen
des vorschulpflichtigen Alters und für das Obligatorium.
Diese sollen im Kompetenzbereich der Kantone bleiben.
Hierüber ergab sich schon im Vernehmlassungsverfah-
ren, in der Expertenkommission und gestern auch in
Ihrem Rat eine deutliche Meinungsverschiedenheit. Die
einen gehen davon aus, dass Kantone und Gemeinden
fähig sind, die unteren Schulstufen richtig zu führen,
dass damit auch die Elternrechte besser gewahrt sind
und dass deshalb nach dem Subsidiaritätsprinzip dieser
Kreis auch im Zuständigkeitsbereich der Kantone und
der Gemeinden bleiben soll. Die andere Auffassung geht
dahin, dass das gesamte Schulwesen eine Einheit zu
bilden habe und dass deshalb der Bund für sämtliche
Stufen Grundsätze aufstellen soll, in deren Rahmen die
Kantone ihre Schulen zu ordnen hätten. Dieses Problem
hat einen bildungspolitischen Aspekt, gleichzeitig aber
auch staatspolitische Bedeutung. Bei der Beurteilung
darf die Wirkung auf die föderalistische Staatsstruktur
nicht aus den Augen gelassen werden. Ich werde in der
Detailberatung auf dieses Thema noch zurückkommen.

Im Zusammenhang mit der Volksinitiative der BGB-
Jugendfraktion für Schulkoordination stösst die Frage,
wie die neuen Verfassungsartikel das Koordinationspro-
blem lösen, auf grosses Interesse. Ich möchte deshalb
die entsprechenden Bestimmungen zusammenfassend
darstellen.

Auszugehen ist von Artikel 27bis, Absatz l, wonach
das Bildungswesen eine gemeinsame Aufgabe von Bund

und Kantonen ist. Diese Bestimmung wird zum Beispiel
die Basis abgeben für die Schaffung des schon erwähn-
ten gemeinsamen Bildungsrates des Bundes und der
Kantone. Die umfassende Kompetenz des Bundes im
Berufsbildungswesen gewährleistet die Koordination für
diesen Sektor. Wenn der Bund eine Grundsatzgcsetzge-
bung für das höhere Schulwesen aufstellen kann, so
werden zu den Grundsätzen auch solche über die
notwendige Koordination gehören. Aufgrund des neuen
Verfassungsartikels soll eine Hochschulgesetzgebung ge-
schaffen werden, die eine enge Zusammenarbeit der
Universitäten sichert.

Der Vorentwurf des Departementes enthielt die Vor-
schrift, wonach die Beteiligung an Koordinationsregelun-
gen als Subventionsbedingung festgelegt werden kann.
Eine solche Regelung bedeutet eine Stärkung des von
der Erziehungsdirektorenkonferenz aufgestellten Kon-
kordats über die Schulkoordination. Im Vernehmlas-
sungsverfahren stiess der Vorschlag des Departements
auf erhebliche Kritik, indem geltend gemacht wurde,
auf diese Weise greife der Bund in die unteren Schulstu-
fen ein, deren Ordnung durch eine andere Bestimmung
den Kantonen vorbehalten sei.

Trotz diesen verständlichen Einwänden hat der
Ständerat die ursprüngliche Regelung aufgenommen. Er
hat aber noch durch einen weiteren Zusatz den Willen
unterstrichen, das Koordinationsziel zu erreichen. Der
im bundesrätlichen Entwurf enthaltenen Bestimmung,
wonach der Bund die Koordinationsbestrebungen der
Kantone fördert, wurde angefügt, dass der Bund nöti-
genfalls von sich aus Koordinationsmassnahmen ergrei-
fen kann. Diese Befugnis soll als Sicherung dienen für
den Fall, dass nicht alle Kantone dem interkantonalen
Schulkonkordat beitreten werden. In erster Linie erfolgt
aber die Koordination der unteren Schulstufe durch das
Konkordat, dem, wie Sie gehört haben, bereits 18
Kantone beigetreten sind. Von seilen der Bundesbehör-
den wird das Konkordat, das von der Erziehungsdirek-
torenkonferenz aufgestellt wurde, positiv beurteilt und
begrüsst. Ich kann Herrn Nationalrat Kohler versichern,
dass unser Urteil durch die Entscheide der Kantone
Bern und Zürich von Anfang Juni nicht modifiziert
worden ist.

Ihre Kommission geht nun sogar noch einen Schritt
weiter als der Ständerat und schlägt die Verpflichtung
von Bund und Kantonen vor, für eine Koordination des
Bildungswesens zu sorgen. Ich kann auch dieser schärfe-
ren Fassung zustimmen, weil das Koordinationsziel vom
Bundesrat als richtig anerkannt wird. Das Einverständ-
nis fällt mir um so leichter, als ich überzeugt bin, dass
die Bundesbehörden und die Kantone sich über die
Methoden zur Erreichung der Koordination und über
die zu treffenden Massnahmen gut werden verständigen
können. Sofern die eidgenössischen Räte auch diese
Koordinationsbestimmung aufnehmen, dürfte meines
Erachtens dem Rückzug der Schulkoordinationsinitiati-
ve nichts mehr im Wege stehen. Diese strebt, wie ihr
Titel deutlich sagt, die Schulkoordination und nicht
mehr an. Dieser Zielsetzung entspricht jedenfalls im
Prinzip der neue Verfassungsartikel, und es darf erklärt
werden, dass nach seiner Annahme, sei es nun durch die
Kombination Konkordat/Bildungsartikel, oder sogar
durch die Bundesvorschriften allein, das Ziel der Schul-
koordination erfüllt wird.

Es wurden im Eintreten einige weitere Fragen zur
Initiative an mich gerichtet, vor allem von Herrn Köm-
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missionspräsident Sauser und von Herrn Nationalrat
Staehelin. Die Schulkoordinationsinitiative hat ein echtes
Problem aufgegriffen. Es kommt ihr auch das Verdienst
zu, für bestimmte Fragen Lösungsvorschläge aufgestellt
zu haben. Das von ihr anvisierte Ziel der Schulkoordina-
tion muss erreicht werden, doch ist die Initiative einer-
seits zu eng, weil sie wesentliche Fragen offenlässt. So
berücksichtigt sie wichtige Gebiete wie die Hochschulen
und das Stipendienwesen nicht und lässt auch neue
Bildungsaufgaben wie die Erwachsenenbildung beiseite.
Andererseits geht sie zu weit, indem sie die Regelung
von Einzelfragen verlangt, die nicht in die Verfassung
passen. Wird die Initiative zurückgezogen oder wird sie
von beiden Räten angenommen, so stellen sich keine
Probleme mehr. Eine Abstimmung über die Initiative
wäre allerdings der Entwicklung unserer Bildungsein-
richtungen wenig förderlich, denn auch nach einer
allfälligen Annahme wären wir weniger weit als heute,
da wir ja bereits den Text der Bildungsartikel bereinigen
können. Wird die Initiative von den eidgenössischen
Räten abgelehnt und wird sie nicht zurückgezogen, so
hat die Volksabstimmung zu erfolgen. Ueber die Rei-
henfolge der Abstimmungen, eine Frage, die Herr Na-
tionalrat Staehelin gestellt hat, bestehen keine Bestim-
mungen. Nach einer Untersuchung der Bundeskanzlei
wäre der Bundesrat frei, die Initiative oder die Bildungs-
artikel zuerst zur Abstimmung zu bringen oder gar beide
Gegenstände gleichzeitig Volk und Ständet! vorzulegen,
wobei aber eine Schwierigkeit dadurch entstände, dass
im einen Fall Volk und Stände zuständig sind, während
über die unformulierte Initiative nur das Volk zu ent-
scheiden hat. Diese letzte Lösung (gemeinsame Abstim-
mung) ergäbe also Schwierigkeiten und sollte meines
Erachtens vermieden werden. Heute ist die Situation
noch zuwenig geklärt, um dem Bundesrat zu erlauben,
einen Entscheid zu treffen. Im Ständerat ging die
Tendenz klar dahin, es sei zuerst über die Bildungsarti-
kel abzustimmen und nachher über die Initiative. Der
Bundesrat ist an Meinungsäusserungen aus der Mitte
Ihres Rates zu diesem Thema sehr interessiert. Die
Vorlage wird nicht mehr in dieser Session bereinigt; das
Differenzbereinigüngsverfahren kann erst in der Herbst-
session erfolgen. Der Bundesrat hat deshalb die Frage
des Abstimmungstermins offengelassen. Er wird dazu,
wenn es nötig ist, auch noch mit den Initianten, mit
denen wir immer in Kontakt gestanden sind, Fühlung
nehmen.

Ganz wenige Bemerkungen zum Forschungsartikel
24quater. Dieser Vorschlag steht im Schatten der beiden
Bildungsartikel. Er entspricht einem offensichtlichen
Bedürfnis und wird deshalb erfreulicherweise von keiner
Seite angefochten und darum auch wenig diskutiert.
Man fragt sich eher, weshalb trotz der Bedeutung der
wissenschaftlichen Forschung nicht früher schon ein
entsprechender Artikel in die Verfassung aufgenommen
wurde. Es darf wohl behauptet werden, dass dennoch
die Förderung der wissenschaftlichen Forschung in un-
serem Lande nicht vernachlässigt wurde. Dabei stützte
man sich vornehmlich auf die sogenannte stillschwei-
gende Kompetenz des Bundes für kulturpolitische Mass-
nahmen, doch handelt es sich um eine ziemlich weither-
zige Auslegung des dem Staate zustehenden Rechts,
kulturelle Werte zu unterstützen, wenn darunter auch
die Förderung der wissenschaftlichen Forschung subsu-
miert wird. Herangezogen wurde für bestimmte Mass-
nahmen ferner die verfassungsrechtliche Zuständigkeit
zur Unterstützung von Hochschulen wie auch die Kom-

petenz zur Arbeitsbeschaffung. Diese eher behelfsmässi-
gen Mittel befriedigen und genügen für die Lösung einer
Aufgabe nicht, der für die Zukunft unseres Landes
ausschlaggebende Bedeutung zukommt. Die jetzige Ge-
legenheit muss daher benützt werden, um für die Förde-
rung der Forschung eine einwandfreie und umfassende
Basis zu schaffen.

Unser Vorschlag beruht keineswegs auf einem unein-
geschränkten Forschungsoptimismus. In den letzten Jah-
ren wurde zunehmend deutlich, dass bei unbedachter
Anwendung neue wissenschaftliche und technische Er-
rungenschafen zu schweren Schädigungen der Natur
und zur Gefährdung der physischen und psychischen
Gesundheit der Menschen führen können. Weite Krei-
se der Bevölkerung stehen deshalb heute der Wissen-
schaft wesentlich kritischer gegenüber als in den fünfzi-
ger und in den sechziger Jahren. Doch ist zu beachten,
dass die meisten der schwer zu lösenden Probleme
unserer Gesellschaft (Umweltschutz, Erhaltung der Le-
bensfähigkeit der Städte, Verkehrsfragen, Ueberwindung
der Drogensucht, Verständigung zwischen den Rassen
usw.) nur mit Hilfe neuer wissenschaftlicher Erkenntnis-
se gemeistert werden können. Wir bedürfen somit nicht
weniger, sondern mehr wissenschaftlicher Forschung,
wobei sie allerdings teilweise in andere Richtung als
bisher gelenkt werden muss. Sie hat besonders Untersu-
chungen an die Hand zu nehmen, die dazu dienen
können, die dringenden Gegenwartsaufgaben techni-
scher und sozialer Natur zu bewältigen. Der neue
Verfassungsartikel wird es erlauben, Forschungsschwer-
punkte auf Gebieten zu schaffen, die für die Allgemein-
heit wertvoll sind.

Die Berichte der Herren Kommissionsreferenten, die
Diskussionsvoten und vielleicht auch meine Darlegungen
haben Ihnen die aussergewöhnliche Bedeutung der ge-
planten Verfassungsänderung gezeigt. Es handelt sich
ohne jeden Zweifel um eine der wichtigsten Teilrevisio-
nen der Bundesverfassung, die je in Angriff genommen
wurde. Kaum eine andere Aufgabe des Staates hat so '
starken Einfluss auf unsere Zukunft wie das Bildungs-
wesen. Die vorgeschlagene Neuordnung überträgt dem
Bunde diejenigen Kompetenzen und Verantwortungen,
derer er im Interesse der bestmöglichen Lösung der
Aufgaben bedarf. Trotz wesentlicherer Erweiterung der
Zuständigkeiten des Bundes verfolgt die Regelung keine
zentralistische Tendenz, sondern ist im Sinne des koope-
rativen Föderalismus ausgearbeitet worden und legt
daher den Hauptakzent auf die Zusammenarbeit zwi-
schen Kantonen und Bund. Die Neuordnung wird,
davon bin ich überzeugt, wesentliche Impulse für den
unerlässlichen Ausbau und für die damit zu verbinden-
den Reformen im schweizerischen Bildungswesen brin-
gen, auch wird sie eine auf klaren Grundsätzen beruhen-
de grosszügige Forschungspolitik ermöglichen.

Ich möchte Sie deshalb meinerseits bitten, auf die
Vorlage einzutreten.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le Conseil passe sans opposition à la discussion

des articles
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